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1.	 Nummer 1.1 wird wie folgt neu gefasst:

	� „1.1 	�Als hochbegabt gilt, wer durch anerkannte Verfahren als 
solcher diagnostiziert wurde.“

2.	 Nummer 1.5 wird wie folgt neu gefasst:

	� „1.5	� Die Bildung von Klassen ab Jahrgangsstufe 5 und die 
Fortführung dieser Klassen als Förderklassen gemäß § 
19 Abs. 1 Satz 3 des Schulgesetzes erfolgen jeweils auf 
der Grundlage eines speziellen Förderkonzeptes und 
sind durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde zu ge-
nehmigen.“

3.	 Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:

	� „Die Förderung der Schüler dient der Stärkung der Bereiche, 
in denen sie in besonderem Maße leistungsfähig sind und ge-
gebenenfalls dem Abbau noch bestehender Defizite in ande-
ren Bereichen durch strukturelle Maßnahmen. Der Unterricht 
muss für die Schüler zusätzliche Anreize schaffen, um ihre 
Begabungen weiter auszuprägen.“

4.	� Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in 
Kraft.

I. Amtlicher Teil

Erster Erlass zur Änderung des Erlasses „Die Beschulung von hoch begabten 
Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich in Mecklenburg-Vorpommern“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 19. Dezember 2008 – 201D-3211-05/547 –

Die Verwaltungsvorschrift „Die Beschulung von hoch begabten Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich in Mecklenburg-Vor-
pommern“ vom 31. Januar 2006 (Mittl.bl. BM M-V S. 50) wird wie folgt geändert:

Schwerin, den 19. Dezember 2008

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Henry Tesch

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 2

Allgemeine Ferienverordnung für die Schuljahre 2010/2011 bis 2012/2013
Mittl.bl. BM M-V 2008 S. 1246

– Berichtigung –

Folgende Korrekturen sind vorzunehmen:

1.	� In Nummer 1 Buchstabe c (Schuljahr 2012/2013) ist in der 
Zeile „Winterferien“ die Zahl „2008“ durch die Zahl „2013“ 
zu ersetzen.

2.	� In Nummer 2 Buchstabe a (Schuljahr 2010/2011) ist in der 
Zeile „Weihnachtsferien“ das Datum „31.12.2011“ durch das 
Datum „31.12.2010“ zu ersetzen.

3.	� In Nummer 3 Buchstabe b (Schuljahr 2011/2012) ist in der 
Zeile „Winterferien“ die Zahl „2007“ durch die Zahl „2012“ 
zu ersetzen. 

Schwerin, den 18. Dezember 2008

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 2
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Anhang: Promotionsgebiete

Promotionsordnung 
der Theologischen Fakultät

der Universität Rostock

Vom 24. September 2008

Aufgrund von § 43 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V 
S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, erlässt die Universität Rostock die 
folgende Promotionsordnung für die Theologischen Fakultät:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635

§ 1
Promotionsrecht

(1) Die Theologische Fakultät verleiht den akademischen Grad 
eines Doktors der Theologie (Dr. theol.) für die im Anhang ge-
nannten Promotionsgebiete.

(2) Durch die Promotion wird eine über das allgemeine Studien-
ziel hinausgehende Befähigung zu selbstständiger wissenschaftli-
cher Arbeit auf einem der Fachgebiete der Theologischen Fakultät 
nachgewiesen.

(3) Für hervorragende wissenschaftliche Leistungen oder für be-
sondere Verdienste um Theologie und Kirche kann die Theologi-
sche Fakultät den Grad eines Doktors der Theologie ehrenhalber 
(Dr. theol. h. c.) verleihen.

§ 2
Promotionsleistung

(1) Die Verleihung erfolgt aufgrund einer vom Doktoranden ver-
fassten wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) auf einem 
an der Fakultät vertretenen Fachgebiet sowie einer mündlichen 
Prüfung.

(2) Die Dissertation soll die Befähigung zu vertiefter selbstständi-
ger wissenschaftlicher Arbeit erweisen. Als Dissertation wird auch 
eine interdisziplinäre Abhandlung anerkannt, sofern eine der Diszi-
plinen als Fachgebiet in der Theologischen Fakultät vertreten ist.

(3) Die Dissertation soll von einem Mitglied der Theologischen 
Fakultät wissenschaftlich betreut werden. Als Betreuerin/Betreuer 

kommen in Betracht: Universitätsprofessorinnen/Universitätspro-
fessoren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren, außerplanmä-
ßige Professorinnen/Professoren oder sonstige habilitierte Mit-
glieder der Fakultät; Professorinnen/Professoren von Fachhoch-
schulen können an der Betreuung beteiligt werden. Das Betreu-
ungsverhältnis kann auch nach Ausscheiden des Betreuers aus der 
Fakultät fortgesetzt werden. Endet die Betreuung der Dissertation 
durch Ausscheiden oder Tod der Betreuerin/des Betreuers, so be-
stimmt die Dekanin/der Dekan auf Antrag der Doktorandin/des 
Doktoranden ein Mitglied der Fakultät nach Satz 1, das die Be-
treuung übernimmt.

§ 3
Fakultätsübergreifende und binationale  

Promotionen

(1) Fakultätsübergreifende Promotionsverfahren werden an der 
Theologischen Fakultät durchgeführt, wenn ein Teilgebiet des 
Promotionsfaches an der Theologischen Fakultät vertreten ist und 
die Voraussetzungen gemäß § 4 vorliegen. In diesem Fall infor-
miert die Dekanin/der Dekan der Theologischen Fakultät unver-
züglich nach Eingang des Antrags auf Zulassung zur Promotion 
die Dekanin/den Dekan beziehungsweise den Promotionsaus-
schuss der zu beteiligenden Fakultät. Die zu beteiligende Fakultät 
stellt eine Gutachterin/einen Gutachter. Für die Promotionskom-
mission kann noch eine weitere habilitierte Wissenschaftlerin/ein 
weiterer habilitierter Wissenschaftler der zu beteiligenden Fakul-
tät benannt werden.

(2) Ein Promotionsverfahren kann auch als binationale Promo-
tion in gemeinsamer Betreuung mit einer ausländischen Hoch-
schule/Fakultät vorbereitet und durchgeführt werden. Die Einzel-
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heiten des Verfahrens sind von der Universität Rostock und der 
beteiligten Universität in einer Kooperationsvereinbarung festzu-
legen.

§ 4
Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist das Beste-
hen des Ersten Theologischen Examens oder der Diplomprüfung 
Theologie oder der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gym-
nasien mit evangelischer Religion als Prüfungsfach oder den 
Nachweis eines den vorgenannten Abschlüssen vergleichbaren 
qualifizierten Masterabschlusses an einer wissenschaftlichen 
Hochschule mit überdurchschnittlichen Leistungen. Eine über-
durchschnittliche Leistung liegt vor, wenn der erzielte Noten-
durchschnitt der Abschlussprüfung nach Satz 1 mindestens 2,5 
beträgt oder diese mindestens mit dem Prädikat „Gut“ abgelegt 
wurde. Die Überdurchschnittlichkeit der Leistungen kann auch 
durch wissenschaftliche Leistungen, wie etwa Veröffentlichun-
gen, die nach Abschluss des Studiums erbracht wurden, nachge-
wiesen werden. Hierüber entscheidet der Fakultätsrat.

(2)	 Ein Studium im Ausland und ein ausländischer Hochschulab-
schluss werden auf Antrag anerkannt, sofern sie einem deutschen 
Hochschulabschluss gemäß Absatz 1 gleichwertig sind. Die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit trifft der Fakultätsrat. Die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz ge-
billigten Äquivalenzabkommen sind zu berücksichtigen. Soweit 
der Fakultätsrat nach diesen Unterlagen keine Feststellung über die 
Gleichwertigkeit treffen kann, wird eine gutachterliche Stellung-
nahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kul-
tusministerkonferenz eingeholt. Die Zulassung von Bewerberin-
nen/Bewerbern, die ein theologisches Hochschulstudium außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben und deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist, setzt zusätzlich den Nachweis aus-
reichender deutscher oder englischer Sprachkenntnisse voraus.

(3)	 Die Zulassung von Absolventinnen und Absolventen eines 
dem Fachgebiet Theologie verwandten Fachhochschulstudiums 
ist möglich, wenn sie ihr Studium gemäß Absatz 1 mit überdurch-
schnittlichen Leistungen abgeschlossen haben und ihre wissen-
schaftliche Befähigung zur Promotion in einem Kolloquium vor 
einer Kommission nachweisen. Die Kommissionsmitglieder wer-
den durch den Fakultätsrat benannt.

(4)	 Setzte der Hochschulabschluss den Nachweis über Kenntnis-
se der lateinischen, der griechischen und der hebräischen Sprache 
nicht voraus, so ist der Nachweis hierüber durch Zeugnisse über 
bestandene Sprachprüfungen zu erbringen.

(5)	 Über eine Befreiung von den Zulassungsvoraussetzungen 
nach den Absätzen 1 bis 4 entscheidet in begründeten Fällen der 
Fakultätsrat. Hierzu hat die Bewerberin/der Bewerber einen 
schriftlichen Antrag beim Dekan zu stellen und das Vorliegen 
eines wichtigen Grundes darzulegen. Insbesondere die Sprachan-
forderungen nach Absatz 4 können um eine – bei ausländischen 
Studierenden um zwei – der genannten Sprachen ermäßigt und 
durch Kenntnisse moderner oder anderer alter Sprachen kompen-
siert werden, insofern dies der erfolgreichen Bearbeitung des Pro-
motionsvorhabens nicht abträglich ist. Über die Ermäßigung und 
Kompensation entscheidet der Fakultätsrat auf Vorschlag des Be-
treuers. Die Befreiung kann von der Erfüllung von Auflagen ab-

hängig gemacht und mit einem Widerrufsvorbehalt versehen wer-
den.

§ 5
Zulassung zur Promotion

(1)	 Für die Feststellung, dass die in § 4 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen erfüllt sind, hat die Doktorandin/der Doktorand 
schon vor Einreichung der Dissertation bei der Dekanin/dem 
Dekan nachzusuchen. Die Entscheidung hat für das weitere Ver-
fahren bindende Wirkung.

(2)	 Mit Einreichung der Dissertation ist von der Doktorandin/
vom Doktoranden der Antrag auf Durchführung des Promotions-
verfahrens unter Angabe des Promotionsfaches schriftlich an die 
Dekanin/den Dekan der Fakultät zu richten.
Dem Promotionsgesuch sind beizufügen

1. 	 drei Exemplare der Dissertation mit eingebundenen Thesen;

2. 	 ein wissenschaftlicher Lebenslauf;

3. 	� die Urkunde des Studienabschlusses (beglaubigte Kopie oder 
beglaubigte Abschrift);

4. 	� der Nachweis über die Sprachkenntnisse gemäß § 4 Abs. 4 
und gegebenenfalls Abs.  2;

5.	� eine Liste der bisherigen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen;

6.	 ein amtliches Führungszeugnis;

7.	� eine Versicherung darüber, dass die Doktorandin/der Dokto-
rand die eingereichte Dissertation selbstständig und ohne 
fremde Hilfe verfasst, andere als die von ihm angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten 
Werken wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als sol-
che kenntlich gemacht hat; 

8.	� eine Erklärung darüber, ob und gegebenenfalls mit welchem 
Ergebnis sich die Doktorandin/der Doktorand bereits früher 
an der Universität Rostock oder an einer anderen Hochschule 
erfolglos um den Doktorgrad beworben hat.

(3)	 Der Antrag kann von der Doktorandin/vom Doktoranden ohne 
Folgen zurückgezogen werden, solange das Promotionsverfahren 
noch nicht eröffnet ist.

§ 6
Eröffnung des Promotionsverfahrens

(1)	 Der Fakultätsrat beschließt innerhalb von zwei Monaten über 
die Eröffnung des Promotionsverfahrens und über den Antrag auf 
Feststellung gemäß § 5 Abs. 1. Die Entscheidung des Fakultätsra-
tes ist der Doktorandin/dem Doktoranden durch die Dekanin/den 
Dekan innerhalb von 14 Tagen schriftlich, und im Falle einer Ab-
lehnung mit Gründen versehen, mitzuteilen.

(2)	 Die Eröffnung wird abgelehnt, wenn 

–	 das Promotionsfach an der Fakultät nicht vertreten ist;
–	� von der Fakultät keine fachkompetenten Gutachterinnen/Gut-

achter gestellt werden können;
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–	� die in § 4 geregelten Voraussetzungen für die Promotion nicht 
gegeben sind oder 

–	� sich die Doktorandin/der Doktorand zuvor an der Universität 
Rostock oder einer anderen Hochschule mit einer Arbeit zur 
gleichen Thematik erfolglos um den Doktorgrad beworben 
hat.

(3)	 Der Fakultätsrat setzt nach Eröffnung des Verfahrens die Pro-
motionskommission ein und bestellt nach vorheriger Konsultation 
der Betreuerin/des Betreuers der Dissertation sowie der zuständi-
gen Fachvertreterin/des zuständigen Fachvertreters in der Regel 
zwei Gutachterinnen/Gutachter für die Dissertation; die Vorschlä-
ge der Doktorandin/des Doktoranden können berücksichtigt wer-
den. Zur Erstgutachterin/zum Erstgutachter ist regelmäßig die 
Betreuerin/der Betreuer zu bestimmen. Als Gutachtende können 
nur hauptamtlich tätige oder emeritierte Professorinnen/Professo-
ren, Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren, außerplanmäßige 
Professorinnen/Professoren sowie habilitierte Wissenschaftlerin-
nen/Wissenschaftler benannt werden. Mindestens eine Gutachte-
rin/ein Gutachter muss hauptamtlich an der Theologischen Fakul-
tät tätig sein.

§ 7
Promotionskommission

(1)	 Die Promotionskommission ist das für die Durchführung des 
Promotionsverfahrens und die Bewertung der Promotionsleistun-
gen zuständige Gremium. Es besteht aus den Gutachterinnen/Gut-
achtern für die Dissertation und den habilitierten Wissenschaftlerin-
nen/Wissenschaftlern der Fakultät. Den Vorsitz führt die Dekanin/
der Dekan der Fakultät. Sie/er kann den Vorsitz auch an ein anderes 
Mitglied der Promotionskommission delegieren, was stets der Fall 
sein muss, wenn sie/er als Gutachterin/Gutachter bestellt wurde.

(2)	 Die Promotionskommission entscheidet unter Berücksichti-
gung des Vorschlags der Doktorandin/des Doktoranden über die 
Form der mündlichen Prüfung nach § 12. Im Fall des Rigorosums 
als Form der mündlichen Prüfung bestellt die Promotionskommis-
sion die Prüferinnen/Prüfer. Die Prüferin/der Prüfer im Hauptfach 
muss eine Professorin/ein Professor sein, die/der das Promotions-
gebiet an der Theologischen Fakultät vertritt. Als Prüferin/Prüfer 
im Nebenfach können alle Professorinnen/Professoren und habili-
tierten Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler der Universität Ros-
tock bestellt werden, die das entsprechende Nebenfach an der 
Universität Rostock vertreten. Über Ausnahmen entscheidet die 
Promotionskommission.

(3)	 Die Promotionskommission ist nur beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der Kommissionsmitglieder, darunter eine Gut-
achterin/ein Gutachter, anwesend ist. Die Kommission entscheidet 
mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder; bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme der/des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4)	 Die Promotionskommission kann der/dem Vorsitzenden Ent-
scheidungen zum Ablauf des Verfahrens übertragen.

§ 8
Die Dissertation

(1)	 Die Dissertation muss ein für die Theologie relevantes Thema 
zum Gegenstand haben und die Befähigung der Doktorandin/des 

Doktoranden zu selbstständiger, vertiefter wissenschaftlicher Ar-
beit erweisen. Die mit ihr vorgelegten Forschungsergebnisse müs-
sen dem aktuellen Stand des Fachgebietes entsprechen, einen Er-
kenntniszuwachs ausweisen und die wesentliche internationale 
Literatur berücksichtigen.

(2)	 Die Dissertation wird in der Regel in deutscher Sprache abge-
fasst. In Ausnahmefällen kann sie mit Zustimmung des Fakultäts-
rates in einer anderen Sprache abgefasst werden, sofern die Begut-
achtung durch die Theologische Fakultät möglich ist. In diesem 
Fall ist eine Zusammenfassung in deutscher Sprache beizufügen.

(3)	 Die Dissertation muss ein vollständiges Verzeichnis der be-
nutzten Literatur sowie anderer benutzter Quellen enthalten. Ihre 
Ergebnisse sind in Thesen zusammenzufassen, die Bestandteil der 
Dissertation sind und in die Bewertung einbezogen werden. Der 
Dissertation ist ein kurzer Lebenslauf mit Darstellung des bisheri-
gen Bildungsganges anzufügen.

(4)	 Die Dissertation ist in druckreifer Form und fest gebunden 
einzureichen.

(5)	 Die Einreichung einer von mehreren Doktorandinnen/Dokto-
randen gemeinsam verfassten Dissertation kann in Ausnahmefäl-
len vom Fakultätsrat genehmigt werden, wenn Gegenstand und 
Methoden der Arbeit dies rechtfertigen. Doch muss in diesem Fall 
der individuelle Beitrag jeder Doktorandin/jedes Doktoranden 
deutlich ausgewiesen sein, um die Befähigung zu vertiefter wis-
senschaftlicher Arbeit nachzuweisen.

(6)	 Eine bereits veröffentlichte Abhandlung kann vom Fakul-
tätsrat als Dissertation anerkannt werden, sofern sie dem aktuel-
len Forschungsstand entspricht. Ausgenommen hiervon sind ei-
gene Arbeiten der Doktorandin/des Doktoranden, die bereits 
Prüfungszwecken gedient haben. Ergebnisse daraus können aber 
für die Dissertation verwendet werden, wobei die betreffenden 
Arbeiten als solche im Literaturverzeichnis zu kennzeichnen 
sind.

(7)	 In Ausnahmefällen können mehrere Einzelarbeiten als kumu-
lative Dissertation eingereicht werden, wenn sie in einem engen 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen und insgesamt 
den an eine Dissertation zu stellenden Anforderungen genügen. In 
diesem Fall hat eine systematische Einordnung in den jeweiligen 
Forschungskontext und eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu 
erfolgen, um den theoretischen Zusammenhang der Einzelarbei-
ten deutlich zu machen.

§ 9
Begutachtung der Dissertation

(1)	 Die Gutachten sollen in der Regel innerhalb von drei Monaten 
nach der Annahme des Auftrags der Gutachterin/des Gutachters 
erstellt werden.

(2)	 In den Gutachten ist auszuweisen, ob die Dissertation den An-
forderungen genügt, die an den akademischen Grad eines „doctor 
theologiae“ zu stellen sind; es ist die Annahme oder die Nichtan-
nahme der Dissertation zu empfehlen und eine Bewertung vorzu-
nehmen.
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(3)	 Die Dissertation ist mit einem der folgenden Prädikate zu be-
werten:

–	 magna cum laude (sehr gut) – 1
–	 cum laude (gut) – 2
–	 rite (genügend) – 3
–	 non sufficit (ungenügend) – 4

Eine besonders herausragende Dissertation ist mit dem Sonder-
prädikat „summa cum laude“ (ausgezeichnet) – 0 zu bewerten.

(4)	 Das einem Gutachter zur Begutachtung übergebene Exemplar 
der Dissertation geht in dessen Eigentum über.

§ 10
Annahme der Dissertation

(1)	 Die Dissertation wird mit den Gutachten den Mitgliedern der 
Promotionskommission zur Kenntnis gegeben. Die Promotions-
kommission entscheidet auf der Grundlage der Gutachten über die 
Annahme oder Nichtannahme der Dissertation. Jedes Mitglied der 
Kommission kann für oder gegen die Annahme der Dissertation 
votieren. Von den Gutachten abweichende Voten sind eingehend 
zu begründen. Weichen die Noten der Gutachten um mehr als eine 
Stufe voneinander ab oder ist ein „non sufficit“ darunter, kann die 
Promotionskommission ein weiteres Gutachten einholen. In die-
sem Fall ist durch die Doktorandin/den Doktoranden ein weiteres 
Exemplar der Dissertation nachzureichen.

(2)	 Eine Dissertation ist abgelehnt, wenn zwei Gutachten sie mit 
„non sufficit“ beurteilen – unabhängig von der Gesamtzahl der 
Gutachten.

(3)	 Bei Annahme der Dissertation können Auflagen zur Ände-
rung erteilt werden, die sich auf die Gestaltung der Dissertation 
beziehen, jedoch nicht ihren wissenschaftlichen Inhalt berühren. 
Erst nach Erfüllung dieser Auflagen, die von der Promotionskom-
mission zu kontrollieren ist, kann die Promotionsurkunde ausge-
händigt werden.

(4)	 Die Entscheidung der Promotionskommission über die Annah-
me oder Nichtannahme der Dissertation ist der Doktorandin/dem 
Doktoranden innerhalb einer Woche von der Dekanin/dem Dekan 
schriftlich mitzuteilen. Nach dieser Entscheidung ist der Dokto-
randin/dem Doktoranden Einsicht in die Gutachten zu gewähren.

(5)	 Bei Annahme der Dissertation wird ein Exemplar der Disser-
tation zusammen mit den Gutachten vier Wochen im Dekanat zur 
Einsichtnahme für die Professorinnen/Professoren und habilitier-
ten Mitglieder der Fakultät sowie der anderen Mitglieder des Fa-
kultätsrates ausgelegt.

§ 11
Nichtannahme der Dissertation

(1)	 Wird die Dissertation nicht angenommen, gilt das Promo
tionsverfahren als erfolglos beendet. Die Dekanin/der Dekan teilt 
der Doktorandin/dem Doktoranden schriftlich mit, dass die Dis-
sertation abgelehnt worden ist und welche Mängel hierfür bestim-
mend waren. Auf Antrag der Doktorandin/des Doktoranden wird 
ihm Einsicht in die Gutachten gewährt.

(2)	 Ein neues Verfahren kann frühestens sechs Monate nach dem 
Beschluss über die Nichtannahme der Dissertation mit einer wesent-
lich veränderten oder thematisch anderen Dissertation noch einmal 
beantragt werden. Dem Antrag zum neuen Promotionsverfahren ist 
eine Erklärung über die frühere Nichtannahme beizufügen.

(3)	 Ein Exemplar der nicht angenommenen Dissertation verbleibt 
bei der Promotionsakte.

§ 12
Mündliche Prüfung

(1)	 Die mündliche Prüfung wird entweder in Form einer Disputa-
tion (§ 13) oder eines Rigorosums (§ 14) abgelegt. 

(2)	 Die mündliche Prüfung findet statt, nachdem die Dissertation 
angenommen worden ist. Die/der Vorsitzende der Promotions-
kommission setzt in Abstimmung mit der Doktorandin/dem Dok-
toranden und den Mitgliedern der Promotionskommission den 
Termin fest und lädt durch öffentlichen Aushang dazu ein. Der 
Termin ist der Doktorandin/dem Doktoranden und den Mitglie-
dern der Promotionskommission mindestens sieben Tage vorher 
schriftlich mitzuteilen.

(3)	 Die mündliche Prüfung ist in deutscher oder englischer Spra-
che durchzuführen. 

(4)	 Die mündliche Prüfung ist universitätsöffentlich und findet in 
der Regel während der Vorlesungszeit statt. Die Mitglieder der 
Promotionskommission nehmen an ihr teil.

(5)	 Über Inhalt und Verlauf der mündlichen Leistung ist ein Pro-
tokoll zu führen, das von der/dem Vorsitzenden der Promotions-
kommission zu bestätigen ist.

(6)	 Erscheint die Doktorandin/der Doktorand aus Gründen, die 
sie/er zu vertreten hat, nicht zur mündlichen Prüfung oder bricht 
er die Prüfung ab, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Die 
Gründe hierfür hat die Doktorandin/der Doktorand unverzüglich 
vorzubringen. Ob sie als Entschuldigung ausreichen, entscheidet 
die Promotionskommission. Sie kann Nachweise, insbesondere 
die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.

(7)	 Macht die Doktorandin/der Doktorand durch ein ärztliches 
Zeugnis glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder oder 
ständiger Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der 
Lage ist, die mündliche Prüfung in der vorgesehenen Form abzu-
legen, hat die Promotionskommission einen Nachteilsausgleich 
zu gewähren. Ein entsprechender Antrag ist schriftlich zu stellen.

(8)	 Eine nicht bestandene mündliche Prüfung kann innerhalb von 
sechs Monaten einmal wiederholt werden. Wird auch die wieder-
holte Prüfung nicht bestanden, gilt das Promotionsverfahren als 
erfolglos beendet.

§ 13
Disputation

(1)	 Die Disputation dient der öffentlichen Vorstellung und Vertei-
digung der mit der Dissertation erzielten Ergebnisse. Die Dokto-
randin/der Doktorand hat in einem Referat von etwa 20 bis 30 Mi-
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nuten und einer anschließenden Diskussion nachzuweisen, dass 
sie/er die wissenschaftlichen Ergebnisse der Dissertation theore-
tisch begründen und sich mit anderen Auffassungen angemessen 
auseinandersetzen kann. Die Disputation bezieht sich auch auf 
Gebiete des Promotionsfaches, die nicht ausdrücklich Gegenstand 
der Dissertation sind. Es wird erwartet, dass die Doktorandin/der 
Doktorand die Ergebnisse der Arbeit darüber hinaus in den ge-
samttheologischen Kontext einordnen und Bezüge zu anderen 
theologischen Fächern explizit darstellen kann. 

(2)	 Die Disputation dauert zwischen 90 und 120 Minuten. Den 
Vorsitz führt die/der Vorsitzende der Promotionskommission.

(3)	 Eine erstmalig nicht bestandene Disputation kann auf Antrag 
des Doktoranden auch in Form eines Rigorosums wiederholt wer-
den. Über den Antrag entscheidet der Promotionsausschuss.

§ 14
Rigorosum

(1)	 Das Rigorosum umfasst die Disziplin, in der die Dissertation 
geschrieben wurde (Hauptfach), und drei andere theologische 
Teildisziplinen (Nebenfächer). Die theologischen Teildisziplinen 
umfassen: Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, 
Systematische Theologie, Praktische Theologie, Religionspäda-
gogik, Religionsgeschichte, Ökumenik. Geprüft wird in jedem 
Fall eine der beiden exegetischen Teildisziplinen (Altes oder 
Neues Testament) und eine Teildisziplin aus der Fächergruppe 
Kirchengeschichte/Systematische Theologie/Ökumenik. Die von 
der Promotionskommission für die einzelnen Disziplinen bestell-
ten Prüfer und Prüferinnen führen das Rigorosum durch.

(2)	 Auf Antrag kann die Doktorandin/der Doktorand eines der 
Nebenfächer durch eine Prüfung in einem nicht theologischen 
Fach ersetzen, das an der Universität Rostock vertreten ist, wenn 
sie/er dieses Fach ordnungsgemäß studiert hat.

(3)	 Bei jeder Einzelprüfung des Rigorosums müssen eine Prüferin/
ein Prüfer, eine Beisitzerin/ein Beisitzer und eine Protokollantin/
ein Protokollant aus dem Kreis der Mitglieder der Promotionskom-
mission anwesend sein. Das Protokoll der Einzelprüfungen wird in 
schriftlicher Form geführt und von allen Prüfern unterzeichnet.

(4)	 Im Rigorosum beträgt die Dauer der Prüfung im Hauptfach 
60 Minuten, in den anderen Disziplinen jeweils 30 Minuten.

§ 15
Bewertung der mündlichen Prüfung

(1)	 In unmittelbarem Anschluss an die mündliche Prüfung ent-
scheidet die Promotionskommission in nichtöffentlicher Beratung 
über die Bewertung. Die Bewertung erfolgt durch eines der in § 9 
Abs. 3 aufgeführten Prädikate. 

(2)	 Die Note für die mündliche Prüfung ergibt sich bei einer Dis-
putation aus dem Durchschnitt der Noten für deren beide Teile.

(3)	 Beim Rigorosum fasst die Promotionskommission die Ergeb-
nisse der Teilprüfungen zu einem Gesamtergebnis zusammen. 
Das Gesamtergebnis wird dabei als arithmetisches Mittel der von 

den Prüfenden vorgeschlagenen Bewertungen berechnet, wobei 
das Hauptfach mit doppeltem Gewicht berücksichtigt wird. Wurde 
in einer Nebenfachprüfung die Note „rite“ nicht erreicht, so muss 
die Gesamtnote der übrigen Teilprüfungen mindestens die Wer-
tung „cum laude“ ergeben, wenn das Rigorosum bestanden sein 
soll. Wurde hingegen im Hauptfach die Note „rite“ nicht erreicht, 
so gilt die ganze mündliche Prüfung als nicht bestanden.

§ 16
Feststellung des Gesamtergebnisses der Promotion

(1)	 Nach bestandener mündlicher Prüfung wird von der Promo
tionskommission die Gesamtnote der Promotion festgelegt und von 
ihrer/ihrem Vorsitzenden der Doktorandin/dem Doktoranden unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit verkündet und mündlich begründet.

(2)	 Die Gesamtnote ergibt sich aus der Zusammenfassung des 
Mittelwertes der Noten aus den Gutachten (= Note für die Disser-
tation) und der Note für die mündliche Prüfung. Dabei gehen der 
Mittelwert für die Dissertation zweifach und die Note für die 
mündliche Prüfung einfach in die Gesamtbewertung ein. Die 
Summe wird durch drei dividiert und das Ergebnis bis auf eine 
Stelle hinter dem Komma ausgerechnet.

(3)	 Für die Gesamtnote der Promotion sind folgende Prädikate zu 
verwenden:

–	 summa cum laude (ausgezeichnet; 0,0 bis 0,4);
–	 magna cum laude (sehr gut; 0,5 bis 1,4);
–	 cum laude (gut; 1,5 bis 2,4);
–	 rite (genügend; 2,5 bis 3,4).

§ 17
Vollzug der Promotion und Verleihung des Doktorgrades

(1)	 Mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses ist das Promo
tionsverfahren abgeschlossen. Über den erfolgreichen Abschluss 
des Promotionsverfahrens kann der Doktorandin/dem Doktoranden 
von der Dekanin/dem Dekan eine schriftliche Mitteilung mit An
gabe der Gesamtnote und der Einzelnoten ausgestellt werden.

(2)	 Nach Erfüllung aller Verpflichtungen aus dem Promotionsver-
fahren wird eine Urkunde über die Verleihung des Doktorgrades 
in deutscher Sprache ausgefertigt. Die Dekanin/der Dekan voll-
zieht die Promotion durch Zusendung oder Aushändigung der 
Promotionsurkunde. Die Urkunde enthält den Titel der Disserta
tion, das Promotionsgebiet und die Gesamtnote der Promotion. 
Sie wird auf den Tag der Promotion datiert. Sie wird von der De-
kanin/dem Dekan der Theologischen Fakultät unterschrieben und 
mit dem Siegel der Universität Rostock versehen. Mit dem Emp-
fang der Urkunde erhält die Doktorandin/der Doktorand das Recht 
zur Führung des Doktorgrades.

§ 18
Veröffentlichung und Pflichtexemplare

(1)	 Die Dissertation ist nach Abschluss des Promotionsverfahrens 
in angemessener Weise zu veröffentlichen. Die Erlaubnis zur Ver-
öffentlichung erteilt die Dekanin/der Dekan im Einvernehmen mit 
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der Betreuerin/dem Betreuer der Dissertation der Doktorandin/
dem Doktoranden schriftlich. Wird die Dissertation in einer vom 
eingereichten Text abweichenden Fassung für die Veröffentli-
chung vorgesehen, dann bedarf es der Freigabe durch die Promo-
tionskommission.

(2)	 Für die Abgabe von Pflichtexemplaren der Dissertation gilt 
die Pflichtexemplarordnung der Universität Rostock. Die in dieser 
Ordnung vorgeschriebene Anzahl von Pflichtexemplaren ist in-
nerhalb von drei Jahren nach dem letzten Prüfungstermin abzulie-
fern. Versäumt die Doktorandin/der Doktorand die Frist, verliert 
sie/er alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. Auf Antrag der 
Doktorandin/des Doktoranden kann die Dekanin/der Dekan die 
Frist angemessen verlängern.

§ 19
Widerspruchsrecht

(1)	 Auf Antrag eines Mitglieds der Promotionskommission müs-
sen Verfahrensangelegenheiten dem Fakultätsrat zur Entscheidung 
vorgelegt werden.

(2)	 Die Doktorandin/der Doktorand kann gegen eine Entschei-
dung, die sie/ihn in ihren/seinen Rechten verletzt, innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Dekanin/dem Dekan Widerspruch einle-
gen.

(3)	 Der Fakultätsrat prüft, ob er dem Widerspruch abhelfen kann. 
Ist dies nicht der Fall, legt er den Widerspruch der Rektorin/dem 
Rektor zur Entscheidung vor, die/der den Widerspruchsbescheid 
erlässt.

(4)	 Gegen den Widerspruchsbescheid kann binnen eines Monats 
nach Zustellung des Widerspruchsbescheides Klage beim zustän-
digen Verwaltungsgericht erhoben werden.

§ 20
Versagung und Entzug des Doktorgrades

(1)	 Ergibt sich, dass die Zulassung zur Promotion aufgrund fal-
scher Angaben der Doktorandin/des Doktoranden erteilt wurde 
oder dass sie/er bei ihren/seinen Promotionsleistungen eine Täu-
schung versucht oder begangen hat, so können diese Leistungen 
vom Fakultätsrat für ungültig erklärt, der Doktorgrad entzogen 
und die Promotionsurkunde, sofern sie bereits ausgehändigt 
wurde, eingezogen werden.

(2)	 Der Doktorgrad kann außerdem entzogen und die Promo
tionsurkunde eingezogen werden, wenn die/der Promovierte 
wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden ist, bei deren 
Vorbereitung oder Begehung sie/er den Doktorgrad missbraucht 
hat. Im Übrigen richtet sich der Entzug des Doktorgrades nach den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften. Die Entscheidung darüber 
trifft der Fakultätsrat.

(3)	 Der betreffenden Person ist vor der Beschlussfassung Gele-
genheit zur Äußerung vor dem Fakultätsrat zu geben.

§ 21
Ehrenpromotion

(1)	 In Anerkennung hervorragender wissenschaftlich-theologi-
scher Leistungen oder für besondere Verdienste um Theologie und 
Kirche kann die Theologische Fakultät den Grad eines Doktors 
der Theologie ehrenhalber (Dr. theol. h. c.) verleihen.

(2)	 Ein entsprechender Antrag muss von mindestens zwei Mit-
gliedern des Fakultätsrates gestellt werden; der Beschluss über die 
Annahme des Antrags ist nur gültig, wenn nicht mehr als eine 
Stimmenthaltung oder Neinstimme vorliegt.

(3)	 Der Akademische Senat der Universität Rostock wird nach 
Maßgabe der Grundordnung beteiligt. 

(4)	 Die Ehrenpromotion wird durch Überreichen einer Urkunde 
vollzogen, in der die Verdienste der/des Geehrten gewürdigt wer-
den. Die Übergabe der Urkunde wird von der Dekanin/dem Dekan 
vorgenommen. Bei der Ehrenpromotion hält die/der Geehrte in 
der Regel eine Promotionsvorlesung über ein Thema ihrer/seiner 
Wahl.

§ 22
Erneuerung der Promotionsurkunde

Die Promotionsurkunde kann bei bestimmten Jubiläen erneuert 
werden, wenn dies mit Rücksicht auf besondere wissenschaftliche 
und kirchliche Verdienste oder auf eine besondere enge Verbin-
dung der Jubilarin/des Jubilars mit der Universität Rostock oder 
ihrer Theologischen Fakultät angebracht erscheint.

§ 23
Anwendungsbereich

Diese Promotionsordnung gilt erstmals für Doktorandinnen/Dok-
toranden, die ihr Promotionsgesuch nach dem Inkrafttreten dieser 
Promotionsordnung einreichen.

§ 24
Inkrafttreten

Die Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der Theologischen Fa-
kultät vom 10. Januar 2001 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Universität Rostock vom 3. September 2008 und der Geneh-
migung des Rektors vom 24. September 2008.

Rostock, den 24. September 2008
Der Rektor

der Universität Rostock
Prof. Dr. Thomas Strothotte

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 3     



Nr. 1/2009 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern  9

Anhang

Promotionsgebiete sind 

Altes Testament
Neues Testament
Kirchengeschichte
Systematische Theologie
Praktische Theologie
Religionspädagogik
Religionsgeschichte
Ökumenik

Prüfungsordnung
für den Master-Studiengang Computational Engineering

der Universität Rostock

Vom 10. November 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, hat die Universität Rostock folgende Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Computa-
tional Engineering als Satzung erlassen:

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Bestimmungen

§  1 Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang
§  2 Master-Studiengang, Abschluss und Regelstudienzeit
§  3 Leistungspunktsystem und Module
§  4 Prüfungsaufbau
§  5 Fristen und Termine der Modulprüfungen
§  6 Fristüberschreitung
§  7 Mündliche Prüfungsleistungen
§  8 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§  9 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 11 Mängel im Prüfungsverfahren
§ 12 Bestehen und Nichtbestehen
§ 13 Freiversuch
§ 14 Wiederholung von Modulprüfungen
§ 15 Sonderregelung
§ 16 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
 und Prüfungsleistungen
§ 17 Prüfungsausschuss
§ 18 Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer
§ 19 Ungültigkeit der Master-Prüfung

§ 20 Widerspruchsverfahren
§ 21 Einsicht in die Prüfungsakten

II. Master-Prüfung

§ 22 Zweck der Master-Prüfung
§ 23 Zulassung zu den Modulprüfungen der Master-Prüfung
§ 24 Modulprüfungen der Master-Prüfung
§ 25 Ausgabe und Anfertigung der Master-Arbeit
§ 26 Abgabe, Kolloquium und Bewertung der Master-Arbeit
§ 27 Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

III. Schlussbestimmungen

§ 28 Übergangsregelungen
§ 29 Inkrafttreten

Anlagen

Diploma Supplement (deutsch)
Diploma Supplement (englisch)

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zugangsvoraussetzungen für  

den Master-Studiengang

(1)	 Als generelle Zugangsvoraussetzung für den Master-Studien-
gang Computational Engineering an der Universität Rostock ist 
ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nachzuwei-
sen. Anerkannt wird eine bestandene Bachelor-, Diplom- oder 
gleichwertige Prüfung in Computational Engineering, Elektro-
technik, Informationstechnik oder vergleichbaren Studiengän-
gen.

(2)	 Der Zugang zum Master-Studiengang Computational Engi-
neering an der Universität Rostock ist an nachfolgende weitere 
Zugangsvoraussetzungen gebunden:

1.	� eine Abschlussnote des in Absatz 1 genannten Hochschulab-
schlusses, die einem ECTS-Rang A, B oder C oder einem 
äquivalentem Grade für Bewerberinnen/Bewerber von außer-
halb Europas entspricht und

2.	� gute Englischkenntnisse auf dem Mindestniveau von 71 % des 
aktuellen TOEFL-Tests oder eines äquivalenten Tests oder der 
erfolgreiche Abschluss in einem englischsprachigen Studien-
gang.

	� Vom Nachweis der Sprachkenntnisse ausgenommen sind 
Muttersprachlerinnen/Muttersprachler.

(3)	 Die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 2 ist 
unter Vorlage beglaubigter Kopien der entsprechenden Zeugnisse 
mit dem Antrag auf Zulassung zum Studiengang nachzuweisen. 
Über das Gelingen des Nachweises entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Soll das Masterstudium im unmittelbaren Anschluss an 
den vorhergehenden Studiengang aufgenommen werden und liegt 
das Abschlusszeugnis bei Ablauf der Bewerbungsfrist noch nicht 
vor, richtet sich das Zulassungsverfahren nach § 15 Abs. 2 der 
Satzung der Universität über die Zulassung zum Studium (URZS) 
in der jeweils aktuellen Fassung.

(4)	 In Ausnahmefällen können auf gesonderten, mit ausführlicher 
Begründung versehenen Antrag auch Bewerberinnen/Bewerber 
zugelassen werden, die höchstens eine der in Absatz 2 genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllen, sofern sie eine besondere Eig-
nung für das Master-Studium erwarten lassen. Diese Anträge wer-
den dem Prüfungsausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Der Prü-
fungsausschuss kann die Einladung der Kandidatinnen/Kandida-
ten zu einem klärenden Gespräch und eine Zulassung unter Vorbe-
halt und/oder mit Auflagen beschließen.

§ 2
Master-Studiengang, Abschluss und  

Regelstudienzeit

(1)	 Der Master-Studiengang Computational Engineering ist ein 
vertiefender stärker forschungsorientierter Studiengang und führt 
zu einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss.

(2)	 Der Master-Studiengang Computational Engineering wird in 
englischer Sprache angeboten.

(3)	 Einzelne Module des Wahlpflichtkataloges (§ 24 Abs. 1) ein-
schließlich ihrer Modulprüfungen werden in deutscher Sprache 
angeboten, Einzelheiten ergeben sich aus der jeweiligen Modul-
beschreibung. Für die Zulassung zu deutschsprachigen Modulen 
ist für Studierende aus dem Ausland der Nachweis ausreichender 
deutscher Sprachkenntnisse durch ein Zertifikat über die erfolg-
reiche Teilnahme an mindestens 480 Stunden Deutschkurs von 
einem anerkannten Spracheninstitut zu führen.

(4)	 Der Master-Studiengang gliedert sich in Pflichtmodule, Wahl-
pflichtmodule und die Masterarbeit. Aus dem Wahlpflichtangebot 
sind Module im Umfang von mindestens 78 Leistungspunkten aus 
mindestens zwei Fachgebieten zu wählen.
Aus den Modulen und der Masterarbeit sind mindestens 120 Leis-
tungspunkte zu erwerben.

(5)	 Der Einstieg in das Masterstudium kann sowohl im Winter- 
als auch im Sommersemester erfolgen. Die Immatrikulation in die 
Studienrichtung A (§ 24 Abs. 1) erfolgt im Wintersemester. Die 
Immatrikulation in die Studienrichtung B (§ 24 Abs. 1) erfolgt im 
Sommersemester.

(6)	 Die Regelstudienzeit, innerhalb der das Studium abgeschlos-
sen werden soll, beträgt vier Semester.

(7)	 Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Grad „Master of 
Science“ (M.Sc.) verliehen.

§ 3
Leistungspunktsystem und Module

(1)	 Während des Studiums sind Leistungspunkte zu erwerben. 
Sie sind ein quantitatives Maß für den mit dem Studium verbun-
denen zeitlichen Arbeitsaufwand der Studierenden. Je Semester 
sind 30 Leistungspunkte zu erwerben; das entspricht einem Ar-
beitsaufwand von etwa 900 Stunden. Der Erwerb von Leistungs-
punkten ist an das Bestehen der jeweiligen Modulprüfung gebun-
den.

(2)	 Das Studium gliedert sich in Module (§ 24 Abs. 1). Jedes 
Modul ist mit einer Modulprüfung abzuschließen. Nach bestande-
ner Modulprüfung werden die dem jeweiligen Modul zugeordne-
ten Leistungspunkte vergeben. Die Module umfassen inhaltlich 
zusammenhängende Lehrveranstaltungen und erstrecken sich in 
der Regel über ein Semester; in Ausnahmefällen kann sich ein 
Modul über zwei Semester erstrecken. Die jeweiligen Lehr- und 
Lernformen der Module sind in der Studienordnung und den Mo-
dulbeschreibungen aufgeführt.

§ 4
Prüfungsaufbau

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus studienbegleitenden Modul-
prüfungen (§ 24 Abs. 1) und der Master-Arbeit (§ 25 und § 26).

(2)	 Die Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer, maxi-
mal aus zwei Prüfungsleistungen.
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§ 5
Fristen und Termine der Modulprüfungen

(1)	 Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen in den vorge-
sehenen Fachsemestern abgelegt werden (Regelprüfungstermine 
gemäß § 24 Abs. 1). Sie können vor dem Regelprüfungstermin 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Stu-
dienleistungen erbracht sind. Sie können gemäß § 6 nach dem 
Regelprüfungstermin abgelegt werden.

(2)	 Die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Klau-
suren und mündlichen Prüfungen werden in den dafür festgeleg-
ten Prüfungszeiträumen abgenommen. Der Prüfungszeitraum 
eines Semesters erstreckt sich von der ersten Woche unmittelbar 
nach Beendigung der Vorlesungszeit bis zum Beginn des darauf 
folgenden Semesters.
Abweichend davon können im Ausnahmefall Modulprüfungen in 
Form von Präsentationen, Kolloquien, Berichten, Hausarbeiten, 
Kontrollarbeiten und Lösen von Übungsaufgaben vorlesungsbe-
gleitend absolviert werden, wenn die Studierenden spätestens in 
der ersten Vorlesungswoche über die für sie geltende Prüfungsart, 
deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin in Kenntnis ge-
setzt werden.

(3)	 Die Kandidatin/Der Kandidat hat sich zu jeder Modulprüfung 
schriftlich beim Prüfungsamt anzumelden. Die Frist für die Mel-
dung zu den Modulprüfungen eines Prüfungszeitraums endet vier 
Wochen vor dessen Beginn.

(4)	 Die Frist für die Meldung zu den während der Vorlesungszeit 
abzulegenden Modulprüfungen endet zwei Wochen nach Beginn 
der Vorlesungszeit. Eine getrennte Anmeldung für Wiederho-
lungsprüfungen ist nicht erforderlich, sie erfolgt automatisch nach 
nicht bestandener Prüfung zum nächstmöglichen Prüfungszeit-
punkt dieses Moduls. Abweichungen regelt der Prüfungsaus-
schuss.

(5)	 Die Daten der Prüfungszeiträume, die in ihnen ablegbaren 
Modulprüfungen sowie die zugehörigen Meldefristen werden bis 
spätestens sechs Wochen vor Ende der Vorlesungszeit eines Se-
mesters durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben.

(6)	 Die konkreten Prüfungstermine und -orte für die einzelnen 
Prüfungen werden durch den Prüfungsausschuss festgelegt und 
spätestens vierzehn Tage vor Beginn eines Prüfungszeitraumes 
durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben.

§ 6
Fristüberschreitung

(1)	 Die Kandidatin/Der Kandidat kann von den Regelprüfungs-
terminen der Modulprüfungen gemäß § 24 Abs. 1 abweichen. Die 
erstmalige Meldung zu einer Modulprüfung muss jedoch spätes-
tens ein Semester nach dem jeweiligen Regelprüfungstermin er-
folgen.

(2)	 Überschreitet eine Kandidatin/ein Kandidat die Frist, um die 
sie/er eine Modulprüfung verschieben kann, aus von ihr/ihm zu 
vertretenden Gründen, so gilt diese Modulprüfung als abgelegt 
und nicht bestanden.

(3)	 Überschreitet eine Kandidatin/ein Kandidat die Frist, um die 
sie/er eine Modulprüfung verschieben kann, aus Gründen, die sie/
er nicht zu vertreten hat, so hat sie/er die Gründe dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen und glaubhaft zu 
machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so be-
nennt er eine neue Frist für die Modulprüfung.

(4)	 Fristüberschreitungen aufgrund der Inanspruchnahme von 
Mutterschutzfristen und Elternzeit hat die Kandidatin/der Kandi-
dat generell nicht zu vertreten.

§ 7
Mündliche Prüfungsleistungen

(1)	 Die Modulprüfungen können aus mündlichen Prüfungsleis-
tungen bestehen. In ihnen soll die Kandidatin/der Kandidat nach-
weisen, dass sie/er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen vermag.

(2)	 Mündliche Prüfungsleistungen werden vor mindestens zwei 
Prüferinnen/Prüfern (Kollegialprüfung) oder einer Prüferin/einem 
Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin/eines sach-
kundigen Beisitzers abgelegt. Die Dauer der Prüfung beträgt min-
destens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten.

(3)	 Mündliche Prüfungsleistungen können auch als Gruppenprü-
fung abgelegt werden. Es können bis zu drei Kandidatinnen/Kan-
didaten gleichzeitig geprüft werden. Die Dauer der Prüfung der 
einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten reduziert sich in 
der Gruppenprüfung gegenüber der Einzelprüfung (Absatz 2) um 
fünf Minuten.

(4)	 Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel in der in 
§ 24 Abs. 1 festgelegten Sprache abgelegt. Auf Wunsch der Kan-
didatin/des Kandidaten oder der Prüferin/des Prüfers und im ge-
genseitigen Einverständnis können mündliche Prüfungsleistungen 
abweichend davon in einer anderen Sprache erbracht werden. 
Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss.

(5)	 Art und Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen 
sind in § 24 Abs. 1 festgelegt.

(6)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfungsleistungen sowie gegebenenfalls besondere Vor-
kommnisse werden in einem Protokoll festgehalten. Das Ergebnis 
wird der Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an die münd-
liche Prüfungsleistung bekannt gegeben.

(7)	 Studierende, die zu einem späteren Zeitpunkt die gleiche 
mündliche Prüfungsleistung ablegen wollen, werden nach Maß-
gabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerin/Zuhörer zugelas-
sen, es sei denn, die zu prüfende Kandidatin/der zu prüfende Kan-
didat oder eine der zu prüfenden Kandidatinnen/einer der zu prü-
fenden Kandidaten widerspricht. Zuhörerinnen/Zuhörer dürfen 
nicht bei der Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
teilnehmen.
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§ 8
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 Die Modulprüfungen können aus schriftlichen Prüfungsleis-
tungen als Klausurarbeiten oder sonstigen schriftlichen Arbeiten 
gemäß § 8 der Studienordnung bestehen. In ihnen soll die Kandi-
datin/der Kandidatin nachweisen, dass sie/er auf der Basis des 
notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches 
Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, zumindest aber im Fall der Wiederholungsprüfung, von 
zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. Das Bewertungsverfahren 
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3)	 Die Dauer von Klausurarbeiten beträgt mindestens 30 Minu-
ten und höchstens 180 Minuten.

(4)	 Der Arbeitsaufwand für sonstige schriftliche Arbeiten beträgt 
90 Stunden. Die Bearbeitungsfrist von sonstigen schriftlichen Ar-
beiten darf zwölf Wochen nicht überschreiten. Ausgabe des The-
mas der Arbeit und deren Abgabe werden aktenkundig gemacht.

(5)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Prüfungsleistungen 
werden in der Regel in der in § 24 Abs. 1 festgelegten Sprache ab-
gelegt. Auf Wunsch der Kandidatin/des Kandidaten oder der Prüfe-
rin/des Prüfers und im gegenseitigen Einverständnis können münd-
liche Prüfungsleistungen abweichend davon in einer anderen Spra-
che erbracht werden. Ausnahmen regelt der Prüfungsausschuss.

(6)	 Art und Dauer der einzelnen schriftlichen Prüfungsleistungen 
sind in § 24 Abs. 1 festgelegt.

(7)	 Für sonstige schriftliche Leistungen kann die/der Modulver-
antwortliche verlangen, dass diese zusätzlich auf einem elektroni-
schen Datenträger in maschinenlesbarer Form vorgelegt werden, 
um im Wege eines Datenabgleichs die Urheberschaft der Kandi-
datin/des Kandidaten überprüfen zu können. Bei Zweifeln an der 
Urheberschaft einer Kandidatin/eines Kandidaten ist diese/dieser 
vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen zu hören.

§ 9
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern festgesetzt. Bei mehreren Prü-
ferinnen/Prüfern ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. Wird eine schriftliche Prüfungsleis-
tung von zwei Prüferinnen/Prüfern bewertet und ist die Abwei-
chung der Bewertung größer als 2,0, wird eine weitere Bewertung 
durch eine dritte Prüferin/einen dritten Prüfer eingeholt. Schließt 
die dritte Prüferin/der dritte Prüfer sich der Bewertung von einer 
der beiden ersten Prüferinnen/einem der beiden ersten Prüfer an, 
so gilt diese Note (Stichentscheid). Sofern die dritte Prüferin/der 
dritte Prüfer eine andere Note als die beiden ersten Prüferinnen/
Prüfer vergibt, wird die Endnote aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gebildet.

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden:

1	 =	 sehr gut	 =	 eine hervorragende Leistung
2	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheblich  

über den durchschnittlichen  
Anforderungen liegt

3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen entspricht

4	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen 
genügt

5	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen erheb
licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können 
einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt 
werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen.

(2)	 Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, er-
rechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet

Bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Sie 
errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten und der Note 
der Master-Arbeit; dabei werden die Modulnoten und die Note der 
Master-Arbeit mit den ihnen zugeordneten Leistungspunkten ge-
wichtet. Es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Gesamtnote lautet entsprechend Absatz 2.

(4)	 Zusätzlich zur deutschen Gesamtnote erfolgt die Bewertung 
durch einen relativen ECTS-grade. Der ECTS-grade wird in Ab-
hängigkeit von der Einordnung der erzielten Gesamtnote inner-
halb einer Vergleichsgruppe aus allen Absolventinnen/Absolven-
ten eines Prüfungsjahrganges des Master-Studienganges Compu-
tational Engineering vergeben. Bei weniger als 50 Absolventin-
nen/Absolventen im betreffenden Jahrgang erfolgt die Bildung 
der Vergleichsgruppe aus allen Absolventinnen/Absolventen des 
Master-Studienganges Computational Engineering eines Ver-
gleichszeitraumes der drei vorausgegangenen Jahre.

ECTS-Ränge werden wie folgt vergeben:

Deutsche Note	 ECTS-grade	 Bewertung

die besten 10 %	 A	 Excellent
die nächsten 25 %	 B	 Very Good
die nächsten 30 %	 C	 Good
die nächsten 25 %	 D	 Satisfactory
die nächsten 10 %	 E	 Sufficient
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§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandidat ohne triftigen Grund 
von ihr zurücktritt, nachdem sie/er zu ihr zugelassen wurde, oder 
wenn sie/er einen für sie/ihn bindenden Prüfungstermin ohne trif-
tigen Grund versäumt. Dasselbe gilt, wenn sie/er eine schriftliche 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungs-
zeit erbringt.

(2)	 Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/
des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifelsfäl-
len kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu 
einer Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das 
Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungs-
zeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der 
Kandidatin/des Kandidaten die Krankheit eines von ihr/ihm über-
wiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund an-
erkannt, so setzt der Prüfungsausschuss einen neuen Termin fest.

(3)	 Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfungsleistungen 
bestehen, werden die Prüfungsleistungen dieses Moduls, die bis 
zu einem anerkannten Rücktritt beziehungsweise einem aner-
kannten Versäumnis einer Prüfungsleistung dieses Moduls er-
bracht worden sind, angerechnet.

(4)	 Ein Rücktritt von Modulprüfungen, die vor dem Regelprü-
fungstermin abgelegt werden sollten, bleibt folgenlos. Der Rück-
tritt ist dem Prüfungsamt bis spätestens drei Tage vor Prüfungster-
min bekannt zu geben.

(5)	 Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis seiner 
Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine Kandi-
datin/ein Kandidat, die/der den ordnungsgemäßen Ablauf eines 
Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin/dem je-
weiligen Prüfer oder der Aufsichtführenden/dem Aufsichtführen-
den von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. In schwer wiegenden Fällen der Täu-
schung, Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder Störung 
des ordnungsgemäßen Prüfungsablaufs durch die Kandidatin/den 
Kandidaten kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin/den Kan-
didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen mit der Folge, dass die Kandidatin/der Kandidat ihren/
seinen Prüfungsanspruch in diesem Studiengang endgültig ver-
liert; hierüber hat der Prüfungsausschuss einen mit Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehenden schriftlichen Bescheid zu erstellen. Der 
Kandidatin/Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben.

§ 11
Mängel im Prüfungsverfahren

(1)	 Erweist sich, dass das Verfahren einer mündlichen oder einer 
schriftlichen Prüfungsleistung mit Mängeln behaftet war, die das 

Prüfungsergebnis beeinflusst haben, wird auf Antrag einer Kandi-
datin/eines Kandidaten oder von Amts wegen angeordnet, dass 
von einer bestimmten Kandidatin/einem bestimmten Kandidaten 
oder von allen Kandidatinnen/Kandidaten die Prüfungsleistung 
wiederholt wird. Die Mängel müssen unverzüglich bei der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei der Prüferin/dem 
Prüfer geltend gemacht werden.

(2)	 Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungsleistung dürfen 
von Amts wegen Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr getrof-
fen werden.

§ 12
Bestehen und Nichtbestehen

(1)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote min-
destens „ausreichend“ (4,0) ist. Besteht eine Modulprüfung aus 
mehr als einer Prüfungsleistung, müssen alle Prüfungsleistungen 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet sein.

(2)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen bestanden sind und die Master-Arbeit mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.

(3)	 Hat die Kandidatin/der Kandidat eine Modulprüfung nicht be-
standen oder wurde die Master-Arbeit schlechter als „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet, erhält sie/er Auskunft darüber, ob und ge-
gebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modul-
prüfung oder die Master-Arbeit wiederholt werden können.

(4)	 Hat die Kandidatin/der Kandidat die Master-Prüfung nicht 
bestanden, wird ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs-
leistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungs-
leistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung 
nicht bestanden ist.

(5)	 Hat die Kandidatin/der Kandidat die Master-Prüfung endgül-
tig nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses hierüber einen Bescheid. Dieser ist mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.

§ 13
Freiversuch

(1)	 Einen Freiversuch unternimmt, wer eine Modulprüfung spä-
testens im Regelprüfungstermin erstmalig ablegt.

(2)	 Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat eine Modulprüfung im 
Freiversuch (Absatz 1) nicht, so gilt sie als nicht unternommen, 
außer sie wurde wegen Täuschung oder Ordnungsverstoßes (§ 10 
Abs. 5) für nicht bestanden erklärt. Sie muss spätestens in dem 
Prüfungszeitraum, der dem Regelprüfungstermin folgt, erneut ab-
gelegt werden; anderenfalls gilt die Modulprüfung als abgelegt 
und mit „nicht bestanden“ bewertet.
Für die Inanspruchnahme von Mutterschutzfristen und Elternzeit 
gilt die Regelung gemäß § 6 Abs. 4.

(3)	 Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat die Modulprüfung im 
Freiversuch (Absatz 1), darf sie/er die Prüfung im nächsten Prü-
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fungszeitraum zum Zwecke der Notenverbesserung erneut able-
gen (Verbesserungsversuch). Es gilt jeweils die bessere Note.

§ 14
Wiederholung von Modulprüfungen

(1)	 Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt 
werden. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist, 
abgesehen von einer im Rahmen des Freiversuchs bestandenen 
Modulprüfung, nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universi-
täten und gleichgestellten Hochschulen werden angerechnet.

(2)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehr als einer Prüfungsleis-
tung, so sind nur die Prüfungsleistungen zu wiederholen, die nicht 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(3)	 Die erste Wiederholungsprüfung muss innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des jeweiligen Prüfungsverfahrens erfol-
gen. Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Wiederho-
lungsprüfung als abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewer-
tet, es sei denn, die Kandidatin/der Kandidat hat das Versäumnis 
nicht zu vertreten.
Die erste Wiederholungsprüfung für Modulprüfungen, die wäh-
rend der Vorlesungszeit zu erbringen sind, ist spätestens am Ende 
des Semesters abzulegen, in dem das betreffende Modul das 
nächste Mal abgehalten wird.

(4)	 Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung kann nur in 
Ausnahmefällen und nur zum nächsten regulären Prüfungstermin 
erfolgen.

Eine zweite Wiederholung ist zulässig, wenn

1.	 ein besonderer Härtefall vorliegt oder

2.	� die Kandidatin/der Kandidat nur eine Modulprüfung nicht be-
standen hat oder

3.	� die Kandidatin/der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis 
dahin abzulegenden Modulprüfungen gemäß § 24 Abs. 1 mit 
wenigstens „befriedigend“ bestanden hat und die Module, 
deren Modulprüfungen ein zweites Mal zu wiederholen sind, 
insgesamt einen Umfang von neun Leistungspunkten nicht 
überschreiten.

Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 15
Sonderregelung

(1)	 Macht die Kandidatin/der Kandidat durch ein ärztliches Zeug-
nis glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder oder ständiger 
Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, 
eine Prüfungsleistung in der vorgesehenen Form abzulegen, so 
trifft die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine besondere 
Regelung zum Ausgleich des Nachteils. Insbesondere kann sie/er 
die Dauer einer Prüfungsleistung verlängern oder eine andere Art 
der Leistung verlangen. Entsprechendes gilt für Studienleistun-
gen.

(2)	 Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden auf schriftlichen An-
trag hin getroffen. Bei Prüfungsleistungen ist der Antrag mit der 
Anmeldung zur Prüfung einzureichen.

§ 16
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen  

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienbewerberinnen/Studienbewerber haben vor Aufnahme 
des Studiums eine Erklärung beim Prüfungsamt abzugeben, ob 
und gegebenenfalls mit welchem Erfolg sie Studien- oder Prü-
fungsleistungen in einem anderen Studiengang oder in demselben 
Studiengang an einer anderen Hochschule erbracht haben, die 
Studien- oder Prüfungsleistungen dieses Studiengangs gleichwer-
tig sind. Soweit nach Maßgabe der folgenden Regelungen eine 
Anrechnung von Studien- oder Prüfungsleistungen möglich ist, 
haben die Studierenden die für die Anrechnung erforderlichen 
Nachweise beizubringen.

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus 
anderen Studiengängen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des Master-Studienganges 
Computational Engineering an der Universität Rostock im We-
sentlichen entsprechen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorge-
nommen.

(3)	 Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, werden die von Kultusministerkon-
ferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Partnerschaf-
ten der Universität Rostock beachtet.

(4)	 Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien und 
an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien erworben wurden.

(5)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, wer-
den die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 
übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen.

(6)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 2 bis 3 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts 
wegen.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1)	 Für die Organisation der Modul-Prüfungen sowie die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Ihm gehören fünf Mitglieder an, darun-
ter drei Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen/Professo-
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ren, ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter sowie eine studentische Vertreterin/ein stu-
dentischer Vertreter. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei 
Jahre, die der studentischen Vertreterin/des studentischen Vertre-
ters ein Jahr.

(2)	 Die/Der Vorsitzende, die Stellvertreterin/der Stellvertreter, die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter werden durch den Fakultätsrat be-
stellt. Die/Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsaus-
schusses.

(3)	 Der Prüfungsausschuss trifft alle anfallenden Entscheidungen, 
ausgenommen Bewertungen von Prüfungsleistungen. Er erlässt 
insbesondere Zulassungs- und Prüfungsbescheide. Die Bescheide 
bedürfen der Schriftform, sie werden begründet und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig 
der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzei-
ten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die 
Master-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamt-
noten. Der Bericht wird in geeigneter Weise durch die Universität 
offen gelegt. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Studienordnungen, Studienpläne und Prüfungsordnungen.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen.

(6)	 Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder schriftlich unter Einhaltung der Ladungsfrist von zwei 
Wochen geladen sind und mindestens drei Mitglieder anwesend 
sind. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzen-
den oder, in ihrer/seiner Abwesenheit, die Stimme der Stellvertre-
terin/des Stellvertreters.

(7)	 Die/Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses ein. Sie/Er trägt Sorge, dass die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses protokolliert werden. Sie/Er ist befugt, anstelle des 
Prüfungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. Hiervon hat sie/er dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
Kenntnis zu geben. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss 
der/dem Vorsitzenden die Erledigung von einzelnen Aufgaben wi-
derruflich übertragen.

(8)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treterinnen/Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, werden sie durch 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit verpflich-
tet.

§ 18
Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer

(1)	 Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Hoch-
schule hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische 
Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis und Aus-
bildung erfahrene Personen befugt. Hochschulprüfungen sollen 
nur von Personen abgenommen werden, die Lehraufgaben erfül-

len. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet wer-
den, die selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.

(2)	 Die Namen der Prüferinnen/Prüfer für die mündlichen und 
schriftlichen Prüfungsleistungen werden durch ortsüblichen Aus-
hang zeitgleich mit den Prüfungsterminen bekannt gegeben.

(3)	 Für die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer gilt 
§ 17 Abs. 8 entsprechend.

§ 19
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

(1)	 Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfungsleistung 
getäuscht oder einen Täuschungsversuch unternommen und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 10 Abs. 5 
berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für 
„nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ 
erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Arbeit.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Modulprüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie/er die Modulprüfung ab-
legen konnte, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Der Kandidatin/Dem Kandidaten wird vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und gegebenenfalls 
ein neues erteilt. Mit dem unrichtigen Zeugnis wird auch die Ur-
kunde eingezogen, wenn die Master-Prüfung aufgrund einer Täu-
schung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 20
Widerspruchsverfahren

(1)	 Die Kandidatin/Der Kandidat kann gegen Bescheide des Prü-
fungsausschusses beim Prüfungsausschuss schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift Widerspruch einlegen. Will der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch nicht abhelfen, leitet er unverzüglich 
den Widerspruch an den Widerspruchsausschuss der Universität 
weiter. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses über eine 
Bewertungsentscheidung einer Prüferin/eines Prüfers ist diese/
dieser zur Stellungnahme aufzufordern.

(2)	 Das Widerspruchsverfahren richtet sich nach der Verfahrens-
ordnung zur Bearbeitung von Widersprüchen in Prüfungsangele-
genheiten der Universität Rostock in der jeweils gültigen Fas-
sung.
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§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
einer Modulprüfung oder der Master-Arbeit wird der Kandidatin/
dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in 
seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten und in die Prüfungsprotokolle gewährt.

II. Master-Prüfung

§ 22
Zweck der Master-Prüfung

Durch die Master-Prüfung soll die Kandidatin/der Kandidat nach-
weisen, dass sie/er in ihrem/seinem Fach eine vertiefte wissen-
schaftlich-methodische Qualifikation erworben hat.

§ 23
Zulassung zu den Modulprüfungen  

der Master-Prüfung

(1) Eine Modulprüfung kann nur ablegen, wer

1.  für den Master-Studiengang Computational Engineering an 
der Universität Rostock eingeschrieben ist und

2.  die in § 24 Abs. 1 ausgewiesenen Prüfungsvorleistungen er-
bracht hat.

(2) Die Kandidatin/Der Kandidat hat sich innerhalb der bekannt 
gegebenen Meldefrist gemäß § 5 Abs. 3 dieser Ordnung schriftlich 
beim Prüfungsamt zu den Modulprüfungen anzumelden, die sie/
er in einem Prüfungszeitraum ablegen will. Der formlosen Anmel-
dung sind beizufügen

1. eine Studienbescheinigung für das laufende Semester;

2.  eine Aufstellung der Module, in denen die Modulprüfung ab-
gelegt werden soll;

3.  die Nachweise über die gemäß § 24 Abs. 1 zu erbringenden 
Prüfungsvorleistungen.

Kann ein Nachweis über eine gemäß § 24 Abs. 1 zu erbringende 
Prüfungsvorleistung nicht rechtzeitig zum Zeitpunkt der Anmel-
dung zur Modulprüfung beigebracht werden, erfolgt die Zulas-
sung zur Prüfung unter Vorbehalt. Die Zulassung erlischt, wenn 
der Nachweis über die Prüfungsvorleistung nicht bis zum Beginn 
des Prüfungszeitraums der Modulprüfung vorgelegt wird, für die 
die betreffende Vorleistung erforderlich ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.  die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind 
oder

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder

3.  die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-
wandten Studiengang eine Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

§ 24
Modulprüfungen der Master-Prüfung

(1) Folgende Module stehen zur Verfügung. Je Semester sind in 
der Regel 30 Leistungspunkte zu erwerben. Die ausgewählten 
Module sind mit der angegebenen Modulprüfung abzuschließen:

Erklärung: mündlich steht für mündliche Prüfung

1. Studienrichtung A, Studienbeginn im Wintersemester:

Modulprüfungen im 1. Semester

Modulbezeichnung,  
Modulnummer 
 
 

Prüfungs - 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungs- 
leistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen- 
falls Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin 
 

Pflichtmodule
Applied Mathematics I
Introduction to Numerical Mathematics, 
IEF CE ext 001

keine
Klausur (120 min),  
Englisch

9 1. Semester

Computational Methods I
Finite Element Methods,
IEF 184e

keine
Klausur (60 min)  
Englisch

3 1. Semester

Hands-on Introduction to Computational 
Electro-magnetics, IEF 152

keine
mündlich (30 min),  
Englisch

3 1. Semester

Numerical Linear Algebra,
IEF 193

keine
Klausur (90 min),  
Englisch

3 1. Semester
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Coupled Problems,
IEF 179

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

3 1. Semester

Software Concepts, Data Management, VisualizationI
Modelling and Simulation with  
Appli cations to the Life Sciences,  
IEF 129

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 1. Semester

Wahlpflichtmodule
Computational Methods II
Continuous and Hybrid Systems  
Modelling and Simulation,  
IEF 059

keine
*Klausur (60 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

3 1. Semester

Integrated Circuit Design
Hochintegrierte Systeme 1, 
IEF 035

keine Klausur (120 min) 3 1. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
Image and Video Coding,
IEF 065

keine mündlich (30 min) 3 1. Semester

Microsystems
Semiconductor Technology
IEF 151e, (Bemerkung 1)

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

6 1./2. Semester

Automation and Control Technology
Simulation of Electrical Energy  
Networks, IEF 270

keine
Klausur (90 min),  
Englisch

3 1.Semester

Software Concepts, Data Management II
Einführung in die objekt-orientierte  
Programmierung, IEF 143

keine mündlich (20 min) 3 1. Semester

Programming Graphical  
User Interfaces,  
IEF 073e

keine
Präsentation (10 min), 
mündlich (20 min)  
Englisch

3 1. Semester

Visualization II
Computergrafik,  
IEF 022

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min)

6 1. Semester

Modulprüfungen im 2. Semester

Modulbezeichnung 
 
 
 

Prüfungs- 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungs-
leistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenenfalls 
Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin 
 

Pflichtmodule
Applied Mathematics I
Analysis and Numerics of Partial  
Differential Equations, IEF CE ext 002

keine
Klausur (120 min), 
Englisch

9 2. Semester

Computational Methods I
Computational Electro-magnetism  
and Thermo-dynamics, IEF 178

keine
Klausur (120 min), 
Englisch

6 2. Semester

Wahlpflichtmodule
Applied Mathematics II
Diskrete Mathematik,
IEF ext 001

keine Klausur (90 min) 6 2. Semester

Computational Methods II
Project Seminar Computational  
Electromagnetism, IEF 197

keine
Präsentation, mündlich 
(20 min), Englisch

3 2. Semester

Bioinformatics  
Data Handling,
IEF 097

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 2. Semester
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BioSystems Modelling  
and Simulation,  
IEF 103

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

6 2. Semester

LASER-Messtechnik,  
IEF 188

keine  mündlich (30 min) 3 2. Semester

Integrated Circuit Design
ASIC Design Methoden,
IEF 172

keine
Bericht, mündlich  
(30 min)

3 2. Semester

Hochintegrierte Systeme 2,
IEF 036

keine mündlich (30 min) 3 2. Semester

Labor VLSI,  
IEF 156

keine Bericht 3 2. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
Channel Coding,  
IEF 067e

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. Semester

Microsystems
Semiconductor Technology
IEF 151e, (Bemerkung 1)

keine
Klausur (60 min),  
Englisch 

6 1./2. Semester

Seminar on Microsystems,
IEF 205e

keine
Bericht u. Präsentation 
(20 min), Englisch

3 2. Semester

Rechnergestützter Baugruppenentwurf, 
IEF 202

keine mündlich (30 min) 3 2. Semester

Automation and Control Technology
Advanced Control,  
IEF 166

keine
mündlich (20 min), 
Englisch

3 2. Semester

Artificial Intelligence,  
IEF 171

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. Semester

Medical Automation,  
IEF 190

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. oder 3. Semester

Robotics,  
IEF 204

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. oder 3. Semester

Design and Dimensioning of Electrical 
Drives, IEF CE 1

keine
Klausur  (90 min),  
Englisch

3 2. Semester

Software Concepts, Data Management II
Projektorientierte Softwareentwicklung 
für Ingenieure, IEF 196

keine mündlich (20 min) 3 2. Semester

Systematische Softwareentwicklung,  
IEF 055

keine mündlich (20 min) 3 2. Semester

Objektorientierte Softwaretechnik,  
IEF 046

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min)

6 2. Semester

Soft Computing Methods,
IEF 078

keine
mündlich (20 min), 
Englisch

3 2. Semester

Visualization II
Visualisierung abstrakter Daten,  
IEF 127

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min)

3 2. Semester

Modulprüfung im 3. Semester

Modulbezeichnung 
 
 
 

Prüfungs- 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungs- 
leistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenenfalls 
Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin 
 

Wahlpflichtmodule
Applied Mathematics II
Numerik gewöhnlicher Differential-
gleichungen I, IEF CE ext 003

keine Klausur (120 min) 9 3. Semester
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Computational Methods II
Advances in Computational  
Electromagnetism, IEF 167

keine
Präsentation, mündlich 
(90 min), Englisch

3 3. Semester

Implementation of Optical Wave Propa-
gation and Light Scattering Theories,
IEF CE 004

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 3. Semester

Akustische Messtechnik,
IEF 168

Praktikums- 
nachweis

mündlich (30 min), 
 Bericht (4 Wochen)

3 3. Semester

Integrated Circuit Design
Interface-Elektronik und Bussysteme,  
IEF 186

keine Klausur (60 min) 3 3. Semester

Programmierbare integrierte Schaltungen, 
IEF 047

keine
mündlich (20 min), 
 Bericht 

3 3. Semester

Applied VLSI Design,  
IEF 170

keine Präsentation 3 3. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
MIMO-Mobilfunksysteme,
IEF 069

keine mündlich (20 min) 3 3. Semester

Applied Information Theory,
IEF 169

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 3. Semester

Microsystems
Microsystems,  
IEF 160e

keine
Klausur (60 min), 
 Englisch 

3 3. Semester

Microtechnology,  
IEF 161e

keine
Klausur (60 min), 
 Englisch

3 3. Semester

Automation and Control Technology
Maritime Regelsysteme,
IEF 189

keine mündlich (30 min) 3 3. Semester

Medical Automation, IEF 190
(Bemerkung 2)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. oder 3. Semester

Robotics, IEF 204
(Bemerkung 3)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. oder 3. Semester

Software Concepts, Data Management II
Autonomous Mobile Robots,
IEF 175

keine
Präsentation (10 min), 
mündlich (20 min)

3 3. Semester

Datenbanken I,  
IEF 023

keine
*Klausur (120 min) o. 
mündlich (30 min)

6 3. Semester

Visualization II
Visualisierung von Volumen- und  
Strömungsdaten, IEF 404

keine
*Klausur (120 min) o. 
mündlich (20 min)

3 3. Semester

Hard- and Software-Systems  
for Intera ctive Virtual Environments,  
IEF 407

keine
*Klausur (120 min) o. 
mündlich (20 min), 
Englisch

3 3. Semester

Parallel and Distributed Computing

Scalable Computing,  
IEF 077

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 3. Semester

Modulprüfung im 4. Semester

Master-Arbeit,  
IEF CE 099

keine
Master-Arbeit  
Verteidigung

30 4. Semester

* Die Art der Prüfung wird innerhalb der ersten zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn festgelegt.
   (Bemerkung 1) Das Modul „Semiconductor Technology“ erstreckt sich über zwei Semester. Teil 1 findet jeweils im Wintersemester statt, Teil 2 im Sommersemester, dafür 

werden insgesamt 6 Leistungspunkte vergeben.
  (Bemerkung 2) Das Modul „Medical Automation“ wird wahlweise im Wintersemester/Sommersemester angeboten.
  (Bemerkung 3) Das Modul „Robotics“ wird wahlweise im Wintersemester/Sommersemester angeboten.
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2. Studienrichtung B, Studienbeginn im Sommersemester

Modulprüfungen im 1. Semester

Modulbezeichnung 
 
 
 

Prüfungs- 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungs- 
leistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenenfalls 
Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin
 
 

Pflichtmodule
Applied Mathematics I
Analysis and Numerics of Partial Diffe-
rential Equations, IEF CE ext 002

keine
Klausur (120 min), 
Englisch

9 1. Semester

Computational Methods I
Computational Electromagnetism and 
Thermodynamics, IEF 178

keine
Klausur (120 min), 
Englisch

6 1. Semester

Wahlpflichtmodule
Computational Methods II
Project Seminar Computational  
Electromagnetism, IEF 197
(Bemerkung 4)

keine
Präsentation,  
mündlich (20 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Bioinformatics Data Handling
IEF 097,  
(Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 1./3. Semester

BioSystems Modelling and  
Simulation, IEF 103
(Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

6 1./3. Semester

Integrated Circuit Design
Labor VLSI, IEF 156 keine Bericht 3 1. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
Channel Coding, IEF 067e 
(Bemerkung 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Microsystems
Rechnergestützter Baugruppenentwurf, 
IEF 202 (Bemerkung 4)

keine mündlich (30 min) 3 1./3. Semester

Automation and Control Technology
Artificial Intelligence, IEF 171
(Bemerkung 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Medical Automation, IEF 190
(Bemerkung 2; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Robotics, IEF 204
(Bemerkung 3; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Design and Dimensioning of Electrical 
Drives, IEF CE 1 (Bemerkung 4)

keine
Klausur (90 min),  
Englisch

3 1./3. Semester

Software Concepts, Data Management II
Projektorientierte Software- 
entwicklung für Ingenieure, IEF 196  
(Bemerkung 4)

keine mündlich (20 min) 3 1./3. Semester

Systematische Softwareentwicklung,  
IEF 055 (Bemerkung 4)

keine mündlich (20 min) 3 1./3. Semester

Objektorientierte Softwaretechnik,  
IEF 046 (Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min)

6 1./3. Semester

Soft Computing Methods
IEF 078 (Bemerkung 4)

keine
mündlich (20 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Visualization II
Visualisierung abstrakter Daten, IEF 127 
(Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min) o. 
mündlich (20 min)

3 1./3. Semester
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Modulprüfungen im 2. Semester

Modulbezeichnung 
 
 
 

Prüfungs- 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungsl- 
eistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenenfalls 
Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin
 
 

Pflichtmodule
Applied Mathematics I
Introduction to Numerical Mathematics, 
IEF CE ext 001

keine
Klausur (120 min), 
Englisch

9 2. Semester

Computational Methods I
Finite Element Methods,
IEF 184e

keine
Klausur (60 min)  
Englisch

3 2. Semester

Hands-on Introduction to Computational 
Electromagnetics, IEF 152

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3
2. Semester

Numerical Linear Algebra,
IEF 193

keine
Klausur (90 min),  
Englisch

3 2. Semester

Coupled Problems,
IEF 179

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

3 2. Semester

Software Concepts, Data Management, Visualization I
Modelling and Simulation with  
Applications to the Life Sciences,  
IEF 129

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 2. Semester

Wahlpflichtmodule
Applied Mathematics II
Numerik gewöhnlicher Differential-
gleichungen I, IEF CE ext 003

keine Klausur (120 min) 9 2. Semester

Computational Methods II
Continuous and Hybrid Systems  
Modelling and Simulation,  
IEF 059

keine
*Klausur (60 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

3 2. Semester

Advances in Computational  
Electromagnetism, IEF 167

keine
Präsentation, mündlich 
(90 min), Englisch

3 2. Semester

Implementation of Optical Wave Propa-
gation and Light Scattering Theories,
IEF CE 004

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. Semester

Akustische Messtechnik,
IEF 168

Praktikums- 
nachweis

mündlich (30 min),  
Bericht (4 Wochen)

3 2. Semester

Integrated Circuit Design
Interface-Elektronik und Bussysteme,  
IEF 186

keine Klausur (60 min) 3 2. Semester

Programmierbare integrierte Schaltungen, 
IEF 047

keine
mündlich (20 min),  
Bericht 

3 2. Semester

Hochintegrierte Systeme 1,
IEF 035

keine Klausur (120 min) 3 2. Semester

Applied VLSI Design, IEF 170 keine Präsentation 3 2. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
Image and Video Coding,
IEF 065

keine mündlich (30 min) 3 2. Semester

MIMO-Mobilfunksysteme,
IEF 069

keine mündlich (20 min) 3 2. Semester

Applied Information Theory,
IEF 169

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 2. Semester

Microsystems

Microsystems, IEF 160e keine
Klausur (60 min),  
Englisch 

3 2. Semester
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Microtechnology,  
IEF 161e

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

3 2. Semester

Semiconductor Technology
IEF 151e (Bemerkung 1)

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

6 2./3. Semester

Automation and Control Technology
Maritime Regelsysteme,
IEF 189

keine mündlich (30 min) 3 2. Semester

Medical Automation, IEF 190  
(Bemerkung 2; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Robotics, IEF 204
(Bemerkung 3; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Simulation of Electrical Energy  
Networks, IEF 270

keine
Klausur (90 min),  
Englisch

3 2. Semester

Software Concepts, Data Management II
Einführung in die objektorientierte  
Programmierung, IEF 143

keine mündlich (20 min) 3 2. Semester

Programming Graphical  
User Interfaces,  
IEF 073e

keine
Präsentation (10 min), 
mündlich (20 min), 
Englisch

3 2. Semester

Autonomous Mobile Robots,
IEF 175

keine
Präsentation (10 min), 
mündlich (20 min)

3 2. Semester

Datenbanken I,  
IEF 023

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min)

6 2. Semester

Visualization II 
Computergrafik,  
IEF 022

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min)

6 2. Semester

Visualisierung von Volumen- und  
Strömungsdaten, IEF 404

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min)

3 2. Semester

Hard- and Software-Systems  
for Interactive Virtual Environments,  
IEF 407

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

3 2. Semester

Parallel and Distributed Computing

Scalable Computing,  
IEF 077

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 2. Semester

Modulprüfung im 3. Semester

Modulbezeichnung 
 
 
 

Prüfungs- 
vorleistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenen-
falls Sprache)

Prüfungs- 
leistung
(Anzahl, Art und 
Dauer, gegebenenfalls 
Sprache)

Leistungs-
punkte
(Anzahl) 
 

Regelprüfungs- 
termin
 
 

Wahlpflichtmodule
Applied Mathematics II
Diskrete Mathematik,
IEF ext 001

keine Klausur (90 min) 6 3. Semester

Computational Methods II
Project Seminar Computational Electro-
magnetism, IEF 197 (Bemerkung 4)

keine
Präsentation, mündlich 
(20 min), Englisch

3 1./3. Semester

Bioinformatics Data Handling,
IEF 097 (Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min), 
Englisch

6 1./3. Semester

BioSystems Modelling and Simulation, 
IEF 103
(Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min), 
Englisch

6 1./3. Semester

LASER-Messtechnik, IEF 188 keine mündlich (30 min) 3 3. Semester
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Integrated Circuit Design
ASIC Design Methoden,
IEF 172

keine
Bericht, mündlich  
(30 min)

3 3. Semester

Hochintegrierte Systeme 2,
IEF 036

keine mündlich (30 min) 3 3. Semester

Information and Communication Theory, Signal Processing
Channel Coding, IEF 067e   
(Bemerkung 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Microsystems
Semiconductor Technology IEF 151e  
(Bemerkung 1)

keine
Klausur (60 min),  
Englisch

6 2./3. Semester

Rechnergestützter Baugruppenentwurf, 
IEF 202 (Bemerkung 4)

keine mündlich (30 min) 3 1./3. Semester

Seminar on Microsystems,
IEF 205e

keine
Bericht u. Präsentation 
(20 min), Englisch

3 3. Semester

Automation and Control Technology
Advanced Control,  
IEF 166

keine
mündlich (20 min), 
Englisch

3 3. Semester

Artificial Intelligence, IEF 171 
(Bemerkung 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Medical Automation, IEF 190  
(Bemerkung 2; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Robotics, IEF 204
(Bemerkung 3; 4)

keine
mündlich (30 min), 
Englisch

3 1./2./3. Semester

Design and Dimensioning of Electrical 
Drives, IEF CE 1 (Bemerkung 4)

keine
Klausur  (90 min),  
Englisch

3 1./3. Semester

Software Concepts, Data Management II
Projektorientierte Softwareentwicklung 
für Ingenieure, IEF 196 (Bemerkung 4)

keine mündlich (20 min) 3 1./3. Semester

Systematische Softwareentwicklung,  
IEF 055 (Bemerkung 4)

keine mündlich (20 min) 3 1./3. Semester

Objektorientierte Softwaretechnik,  
IEF 046 (Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (30 min)

6 1./3. Semester

Soft Computing Methods
IEF 078 (Bemerkung 4)

keine
mündlich (20 min), 
Englisch

3 1./3. Semester

Visualization II
Visualisierung abstrakter Daten,  
IEF 127 (Bemerkung 4)

keine
*Klausur (120 min)  
o. mündlich (20 min)

3 1./3. Semester

Modulprüfung im 4. Semester

Master-Arbeit,  
IEF CE 099

keine
Master-Arbeit  
Verteidigung

30 4. Semester

* Die Art der Prüfung wird innerhalb der ersten zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn festgelegt.
   (Bemerkung 1) Das Modul „Semiconductor Technology“ erstreckt sich über zwei Semester. Teil 1 findet jeweils im Wintersemester statt, Teil 2 im Sommersemester, dafür 

werden insgesamt sechs Leistungspunkte vergeben.
  (Bemerkung 2) Das Modul „Medical Automation“ wird wahlweise im Wintersemester/Sommersemester angeboten.
  (Bemerkung 3) Das Modul „Robotics“ wird wahlweise im Wintersemester/Sommersemester angeboten.
  (Bemerkung 4 ) Einige Module sind sowohl im 1. Semester als auch im 3. Semester gelistet. Sie können wahlweise belegt werden.

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
dem jeweiligen Modul nach Maßgabe der Studienordnung (Mo-
dulbeschreibung) zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich am Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung (Modul-
beschreibung) für das jeweilige Modul angeboten werden.

(4) Bei der Auswahl der Wahlpflichtmodule eines Semesters soll 
der je Semester zulässige Arbeitsaufwand von 30 Leistungspunk-
ten nicht wesentlich über- oder unterschritten werden und je Stu-
dienjahr 60 Leistungspunkte erworben werden.



24	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 	 Nr. 1/2009

§ 25
Ausgabe und Anfertigung der Master-Arbeit

(1)	 Die Master-Arbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kandi-
dat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Prob-
lem aus ihrem/seinem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Arbeit soll im vierten Semester ausgeführt werden. Für 
die Überschreitung dieser Frist gilt § 6 entsprechend.

(3)	 Der Arbeitsaufwand für die Master-Arbeit beträgt 900 Stun-
den. Die Frist für die Bearbeitung beträgt 23 Wochen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang sind von der Betreuerin/dem Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten 
werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prü-
fungsausschuss die Bearbeitungsfrist ausnahmsweise um höchs-
tens vier Wochen verlängern.

(4)	 Zur Master-Arbeit wird zugelassen, wer

1.	� für den Master-Studiengang Computational Engineering an 
der Universität Rostock eingeschrieben ist und

2.	� den Erwerb von mindestens 78 Leistungspunkten nachweisen 
kann.

(5)	 Die Kandidatin/Der Kandidat hat die Zulassung zur Master-
Arbeit schriftlich beim Prüfungsausschuss zu beantragen. Der 
Antrag ist so rechtzeitig zu stellen, dass die Kandidatin/der Kan-
didat unter Berücksichtigung aller Fristen sowie Umfang und Be-
arbeitungszeit der Master-Arbeit einschließlich ihrer Verteidigung 
bei planmäßigem Verlauf ihr/sein Studium in der Regelstudienzeit 
abschließen kann. Dem Antrag ist eine aktuelle Studienbescheini-
gung beizufügen. Die Kandidatin/Der Kandidat kann mit dem 
Antrag auf Zulassung Themen und Betreuerin/Betreuer vorschla-
gen; der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(6)	 Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten auf-
grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 
objektiven Kriterien, die eine deutliche Abgrenzung ermöglichen, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen 
nach Absatz 1 erfüllt.

(7)	 Die Master-Arbeit ist in der Regel in englischer Sprache zu 
verfassen. Auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann sie 
auch in deutscher Sprache verfasst werden. Über den Antrag ent-
scheidet der Prüfungsausschuss in Absprache mit der Betreuerin/
dem Betreuer und der Prüferin/dem Prüfer der Arbeit.

(8)	 Die Master-Arbeit wird von einer Professorin/einem Profes-
sor oder einer anderen nach § 18 Abs. 1 berechtigten Person be-
treut. Soll die Master-Arbeit in einer Einrichtung außerhalb der 
Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustim-
mung des Prüfungsausschusses.

(9)	 Die Ausgabe des Themas für die Master-Arbeit erfolgt über 
den Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt werden aktenkun-
dig gemacht. Die Ausgabe des Themas hat so rechtzeitig zu erfol-
gen, dass die Master-Arbeit einschließlich der Bewertung inner-

halb des laufenden Semesters abgeschlossen werden kann. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb von drei Wochen nach 
Ausgabe zurückgegeben werden.

(10) § 8 Abs. 7 dieser Ordnung gilt für die Master-Arbeit entspre-
chend.

§ 26
Abgabe, Kolloquium und Bewertung der Master-Arbeit

(1)	 Die Master-Arbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss ab-
zuliefern; der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei 
der Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass sie/er ihre/seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit 
ihren/seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(2)	 Die Kandidatin/Der Kandidat hat ihre/seine Master-Arbeit in 
einem Kolloquium öffentlich zu präsentieren. Das Kolloquium 
besteht aus einem etwa 20-minütigen Vortrag der Kandidatin/des 
Kandidaten und einer maximal 40-minütigen Diskussion mit den 
beiden Prüferinnen/Prüfern der Master-Arbeit. Das Kolloquium 
findet spätestens vier Wochen nach Abgabe der Master-Arbeit 
statt. Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt den Ter-
min fest und teilt ihn der Kandidatin/dem Kandidaten schriftlich 
mit.

(3)	 Die Master-Arbeit und das Kolloquium werden von zwei Prü-
ferinnen/Prüfern, darunter die Betreuerin/der Betreuer der Mas-
ter-Arbeit, selbstständig in je einem schriftlichen Gutachten für 
die Masterarbeit und einem gemeinsamen schriftlichen Gutachten 
für das Kolloquium bewertet. Mindestens einer der Prüferinnen/
Prüfer soll der Statusgruppe der Professorinnen/Professoren ange-
hören. Die Prüferinnen/Prüfer erteilen jeweils getrennte Noten für 
die schriftliche Arbeit und das Kolloquium.

(4)	 Die Benotung der Master-Arbeit ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der durch die beiden Prüferinnen/Prüfer vergebe-
nen Noten. Die jeweilige Note einer Prüferin/eines Prüfers ergibt 
sich aus der doppelt gewichteten Note für die schriftliche Arbeit 
und der einfach gewichteten Note für das Kolloquium. Die Noten 
werden der Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an das Kol-
loquium bekannt gegeben.

(5)	 Die Master-Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. In die-
sem Fall ist eine Rückgabe des Themas in der in § 25 Abs. 8 ge-
nannten Frist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kan-
didat bei der Anfertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(6)	 Für die bestandene Master-Arbeit werden 30 Leistungspunkte 
vergeben.

§ 27
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält die Kandidatin/
der Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
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Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis. 
In das Zeugnis werden die Modulnoten, das Thema der Master-
Arbeit und deren Note sowie die Gesamtnote aufgenommen. Ge-
gebenenfalls können ferner die Studienrichtung und die Studien-
schwerpunkte sowie – auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten – 
das Ergebnis der Modulprüfungen in weiteren als den vorgeschrie-
benen Modulen (Zusatzmodule) und die bis zum Abschluss der 
Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenom-
men werden.

(2)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. Es wird durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.

(3)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin/der Kan-
didat die Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die 
Verleihung des Master-Grades beurkundet. Die Urkunde wird 
durch die Dekanin/den Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Fakultät versehen.

(4)	 Außerdem werden eine englischsprachige Übersetzung des 
Abschlusszeugnisses und der Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades sowie ein englischsprachiges und ein 
deutschsprachiges Diploma Supplement, das Auskunft über den 
Studienverlauf gibt, ausgestellt und von der/dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet.

III. Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsregelungen

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt für Kandidatinnen/Kandidaten, 
die nach ihrem Inkrafttreten im Master-Studiengang Computatio-
nal Engineering immatrikuliert wurden.

(2)	 Kandidatinnen/Kandidaten, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Prüfungsordnung im Studiengang Computational Engineering 
immatrikuliert wurden, können auf Antrag an den Prüfungsaus-
schuss nach dieser Prüfungsordnung geprüft werden. Bereits er-
brachte Prüfungs- und Studienleistungen werden nach § 16 ange-
rechnet. Der Antrag ist unwiderruflich.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Universität Rostock vom 8. Oktober 2008 und der Genehmi-
gung des Rektors vom 10. November 2008.

Rostock, den 10. November 2008

Der Rektor
der Universität Rostock

Universitätsprofessor Dr. Thomas Strothotte 

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 9
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Universität Rostock 

Diploma Supplement 
 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten 
Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement 
sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht 
Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 

 

Datum der Zertifizierung:   

  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 

 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION  

1.1 Familienname / 1.2 Vorname  

 

1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 

 

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden  

 

 

 
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Master of Science, M.Sc. 

 

 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Master of Science, M.Sc. 

Computational Engineering 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Universität Rostock, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik 

 

Status  (Typ / Trägerschaft) 

Universität 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

Universität Rostock 

Status  (Typ / Trägerschaft)  

Universität 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Vorwiegend englisch, einzelne Module nach Angebot und Wahl des Studierenden 
deutsch 
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Datum der Zertifizierung:   

  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Zweite Qualifikationsstufe 
 
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

Zwei Jahre (120 ECTS-Leistungspunkte) 
 
3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 

1. Eine bestandene Bachelor-, Diplom- oder gleichwertige Prüfung in Computational 
Engineering, Elektrotechnik, Informationstechnik oder vergleichbaren Studiengängen mit 
ECTS-Rang A, B oder C oder äquivalentem Grade für Bewerber von außerhalb Europas, 
und 
2. der Nachweis guter Englischkenntnisse auf dem Mindestniveau von 71 % des aktuellen 
TOEFL - Tests oder eines äquivalenten Tests oder durch den erfolgreichen Abschluss in 
einem englischsprachigen Studiengang. Vom Nachweis der Sprachkenntnisse 
ausgenommen sind Muttersprachler. 
 

 
4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeit 
 
4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

 
Der Studiengang ist vom Grundsatz her interdisziplinär konzipiert. Er basiert auf 
allgemeingültigen Methoden der Angewandten Mathematik, der Modellierung, der 
Programmierung und der Visualisierung und deren Anwendung in der Computersimulation 
technischer und natürlicher Systeme. Damit liegt eine breite gemeinsame Basis vor, die sich 
der Berechnungsingenieur, auch Computational Engineer, unabhängig von seiner 
spezifischen Schwerpunktsetzung zunächst anzueignen hat. 
 

Pflichtbereich Wahlpflichtbereich 
• Applied Mathematics I 
• Computational Methods I 
• Software Concepts, Data 
• Management, Visualization I 

• Applied Mathematics II 
• Computational Methods II 
• Integrated Circuit Design 
• Information and Communication 

Theory, Signal Processing 
• Microsystems 
• Automation and Control Technology 
• Software Concepts, Data 

Management II 
• Visualization II 
• Parallel and Distributed Computing 

 
 
Aus dem Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von mindestens 48 ECTS-Punkten aus 
mindestens 2 Fächern zu wählen. 
 
4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

 
Siehe “Transcript of Records” und das Prüfungszeugnis für eine Liste aller Module mit Noten 
und das Thema sowie die Bewertung der Master-Abschlussarbeit. 
 
4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 
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Certification Date: Rostock,   

  Prof. Dr.-Ing. Thomas Strothotte 
Rektor 

 

Die Benotungsskala umfasst 5 Grade mit zahlenmäßigen Entsprechungen, wobei auch 
Zwischennoten vergeben werden: „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausreichend“ 
(4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note „Ausreichend“ (4) 
notwendig. 
ECTS–Benotungsskala: A (die besten 10%), B (die nächsten 25%), C (die nächsten 30%), D 
(die nächsten 25%) und E (die nächsten 10%) 
 

(Siehe auch Punkt 8.6) 
 
4.5 Gesamtnote 

 
 
Die Gesamtnote der Master-Prüfung errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten und 
der Note der Master-Arbeit; dabei werden die Modulnoten und die Note der Master-Arbeit mit 
den ihnen zugeordneten Leistungspunkten gewichtet. 
 
 
 

… (Gesamtbewertung)     
 

… (ECTS-Grade)
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5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 

 
Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht die Zulassung zur Promotion. 
 
 

 
5.2 Beruflicher Status 

 
Der erfolgreiche Abschluss des Master-Studiengangs Computational Engineering verleiht 
dem Absolventen den gesetzlich geschützten Titel „Master of Science“ und befähigt ihn zu 
Tätigkeiten auf den Gebieten des Computational Engineering, für welche dieser Abschluss 
gültig ist. 
 
 
 
 
6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

 
 
 
 
 
6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 

 
Über die Institution: www.uni-rostock.de; 
Über das Studium: www.ief.uni-rostock.de/index.php?id=ce_home  
Für nationale Informationsquellen siehe Abschnitt 8.8. 
 
 
7. ZERTIFIZIERUNG 

 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:  
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 
 
 
 
Datum der Zertifizierung:   
  

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
Offizieller Stempel/Siegel  
  
  

 
 
8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad 
der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat. 
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN  
    DEUTSCHLAND

i 
 
8.1   Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller 

Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten.ii 
 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 
 
- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur-
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter 
Forschung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten 
Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig 
integrierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder 
anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den 
Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und 
andere Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und 
Kommunikation. 
 
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte 
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von 
Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von 
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 
8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister Artium führen oder mit einer 
Staatsprüfung abschließen. 
 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die 
Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen 
gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den 

Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international 
kompatibler machen. 
 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 
 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und 

Abschlüssen 
 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 
Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.iii Seit 1999 
existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge 
unter der Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu 
eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte 
Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des 
Akkreditierungsrates zu führen.iv  
 

                                                
i Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma   
   Supplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 
ii Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen  
   Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit   
   mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen   
   Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche  
   Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse   
   einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können,   
   wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert 
sind. 
iii Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die  
   Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss  
   der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 
iv „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von    
   Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV.  
   NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der   
   Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in  
   Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom     
   16.12.2004). 

 
Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 
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Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere 
Zulassungsregelungen 
 
 

 

 

 

 

Promotion 

(Dr.) 

 
 

(Dissertation / 
evtl. 

einschließlich 
strukturiertes 
Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4,5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 

Pädagogische 
Hochschulen) 

 

[Promotion] 
 
 

[Doctorate] 
 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
  
 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 

Zweiter Abschluss 

Besondere 
Zulassungsregelungen 
  



32	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 	 Nr. 1/2009

Diploma Supplement  Seite 7 von 5 

 

 

8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 
 

8.4.1   Bachelor 
 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.v 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of 
Fine Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 
 
8.4.2  Master 
 
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen „stärker 
anwendungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.vi 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge, sowie solche, die inhaltlich nicht auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen können andere 
Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 
 
8.4.3  Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  

 Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 

 
Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplom-
abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 
 
- Die Regelstudienzeit  an Universitäten beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 
Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel 
der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die 
Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, 
medizinische, pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen 
mit der Staatsprüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. 
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der 
individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss 
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte 
Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 
  
8.5 Promotion 
 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer 
Abschluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder 
eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 

regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 
Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass 
das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 
 
8.6 Benotungsskala 
 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), 
„Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist 
mindestens die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung für 
die Noten kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nächsten 25%), C (die nächsten 30%), D (die nächsten 25%) und E (die 
nächsten 10%) arbeitet. 
 
8.7 Hochschulzugang 
 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 

 
- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister   
  der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Lennéstr. 6, D-53113   
  Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche   
  NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher   
  Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in   
  Deutschland (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
  eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax:  
  +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail:  
  sekr@hrk.de 
- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält  
  umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc.    
  (www.hochschulkompass.de) 
 
 

 
                                                
v Siehe Fußnote Nr. 4.  
vi Siehe Fußnote Nr. 4. 
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Universität Rostock 

Diploma Supplement 
 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is 
appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 

 

Certification Date:   

  Chairman Examination Committee 

 

 

 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1.1 Family Name / 1.2 First Name 

 

1.3 Date, Place, Country of Birth 

 

1.4 Student ID Number or Code  

 

 
 
2. QUALIFICATION  

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 

Master of Science, M.Sc. 

 

 

Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 

Master of Science, M.Sc. 

Computational Engineering 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Universität Rostock, Fakultät für Informatik und Elektrotechnik 

 

Status (Type / Control) 

University 

2.4 Institution Administering Studies (in original language) 

Universität Rostock 

Status (Type / Control)  

University 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination 

 

Main language: English, some modules are in German 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

Graduate/second degree 

 
3.2 Official Length of Programme 

Two years (120 ECTS-credits) 

 
3.3 Access Requirements 

1. Bachelor of Science or Diploma in Computational Engineering, Electrical Engineering, 

Physics or Information Technology with ECTS grade A, B or C for students from outside 

Europe and 
2. the verification of sufficient knowledge in English language on the level of 71% of the 

current TOEFL test or an equivalent test, or the successful graduation in an English 

taught course of study. There are no language requirements for native speakers. 
 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-time 

 
4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 

 

The basic concept of the course of study is interdisciplinary. The foundation of the courses is 
comprised of rather general methods of applied mathematics, modelling, programming and 

visualization and their application in computer simulations of technical and natural systems. 

This creates a broad basis which a Computational Engineer, independent of her/his 

specialization, will have to acquire. 
 

Mandatory Selectable mandatory 
• Applied Mathematics I 

• Computational Methods I 
• Software Concepts, Data 

• Management, Visualization I 

• Applied Mathematics II 

• Computational Methods II 
• Integrated Circuit Design 

• Information and Communication 

Theory, Signal Processing 

• Microsystems 
• Automation and Control Technology 

• Software Concepts, Data 

Management II 
• Visualization II 

• Parallel and Distributed Computing 

 

From the selectable mandatory courses not less than 48 credit points out of at least 2 
courses have to be selected. 

 
4.3 Programme Details 

 

See “Transcript of Records” for list of courses and grades; and “Prüfungszeugnis” (Final 

Examination Certificate) for subjects offered in final examinations (written and oral), and 
topics of thesis, including evaluations. 

 
4.4 Grading Scheme 

 

General grading scheme cf. Sec. 8.6 –  
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ECTS - Grade Distribution (Award year) “A” (best 10%) – “B” (next 25%) – “C” (next 30%) – 

“D” (next 25%) – “E” (next 10%) 
(See also 8.6) 

 
4.5 Overall Classification (in original language) 

 

The overall grade is calculated by averaging the grades of all modules and the Master thesis. 

In this averaging process, the specific module grades and the grade of the Master thesis are 

weighted with the corresponding ECTS-credits. 
 

… (Gesamtbewertung) 
 

… (ECTS-Grade) 
 
 
5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
 
5.1 Access to Further Study 

 
Qualifies to apply for admission for doctoral work (PhD student) 

 

 
5.2 Professional Status 

 

The M.Sc. degree in Computational Engineering entitles its holder to the legally protected 

professional title “Master of Science” and to exercise professional work in the field of 
Computational Engineering for which the degree was awarded. 

 

 
6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

 
6.2 Further Information Sources 

 

On the institution: www.uni-rostock.de; 
on the program: www.ief.uni-rostock.de/index.php?id=ce_home for national information 

sources cf. Sect. 8.8. 

 
 
7. CERTIFICATION 

 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date] 
Prüfungszeugnis vom [Date] 

Transcript of Records vom [Date] 

 
 

 

Certification Date:   

  

Chairman Examination Committee 

(Official Stamp/Seal)  
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8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education that awarded it. 
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION  
    SYSTEM

i
 

 
8.1     Types of Institutions and Institutional Status 
 
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of 

Higher Education Institutions (HEI).
ii
 

 
- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, 
offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, 
universities focus in particular on basic research so that advanced 
stages of study have mainly theoretical orientation and research-
oriented components. 

 
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their 
study programmes in engineering and other technical disciplines, 
business-related studies, social work, and design areas. The common 
mission of applied research and development implies a distinct 
application-oriented focus and professional character of studies, which 
include integrated and supervised work assignments in industry, 

enterprises or other relevant institutions. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies 
for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields 
as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in 
a variety of design areas, architecture, media and communication. 
 

Higher Education Institutions are either state or state-recognized 
institutions. In their operations, including the organization of studies and 
the designation and award of degrees, they are both subject to higher 
education legislation. 
8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 
 
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in 

integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister 
Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination). 
 
Within the framework of the Bologna-Process one-tier study 
programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1998, a scheme of first- and second-level degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered 

parallel to or instead of integrated "long" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to 

students in planning and pursuing educational objectives, they also 
enhance international compatibility of studies.  
 
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides 
a synoptic summary. 
 

8.3     Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 
 
To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of 
studies and general degree requirements have to conform to principles 
and regulations established by the Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany (KMK).

iii
 In 1999, a system of accreditation for programmes 

of study has become operational under the control of an Accreditation 
Council at national level. All new programmes have to be accredited 
under this scheme; after a successful accreditation they receive the 
quality-label of the Accreditation Council.

iv
  

 

                                                
i
 The information covers only aspects directly relevant to purposes of  

   the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005. 
ii
 Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, 

they only exist in some of the Länder. They offer educational 
programmes in close cooperation with private companies. Students 

receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the 
company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which are 
recognized as an academic degree if they are accredited by a German 
accreditation agency. 
iii
 Common structural guidelines of the Länder as set out in Article 9    

Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the    
accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of    
the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural    

Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.    
2003, as amended on 21.4.2005). 
iv

 “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of    

Study Programmes in Germany’”, entered into force as from 26.2.2005, 
GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the Declaration of the 
Länder to the Foundation “Foundation: Foundation for the Accreditation 
of Study Programmes in Germany” (Resolution of the Standing 
Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the 
Länder in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004. 

Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  
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Doctorate 
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Doctorate 

(Dr.) 

 

 
(Thesis 

research; may 
include formal 

course work) 

 

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified examinations 
[4.5 years] 

 
 

Doctorate  
(Dr.) 

 

 
UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 
SPECIALISED 
INSTITUTIONS 

of university standing 
(Theologische und 

Pädagogische 
Hochschulen) 

 
[Doctorate] 

 

 
UNIVERSITIES OF 

APPLIED SCIENCES 
(UAS) 

- 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

 

 
UNIVERSITIES OF 

ART/MUSIC 
(Kunst-/ 

Musikhochschulen) 

 
[Some Doctorate] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 years] 

Transfer Procedures   

Transfer Procedures  

 

Transfer Procedures  

 

 
Programmes/ 

Degrees 

 First degree 

 Second degree 

 

Transfer Procedures  
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8.4      Organization and Structure of Studies 
 
The following programmes apply to all three types of institutions. 
Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at 
various higher education institutions, at different types of higher 
education institutions and with phases of professional work between the 

first and the second qualification. The organization of the study 
programmes makes use of modular components and of the European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits 
corresponding to one semester. 
 
8.4.1   Bachelor 
 

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, 
provide methodological skills and lead to qualifications related to the 
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study 
courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to 
the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study 
Programmes in Germany.

v
  

First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), 
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor 
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music 
(B.Mus.). 
 
8.4.2  Master 
 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 
programmes must be differentiated by the profile types “more practice-
oriented” and “more research-oriented”. Higher Education Institutions 
define the profile of each Master study programme.  
The Master degree study programme includes a thesis requirement. 
Study programmes leading to the Master degree must be accredited 
according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of 

Study Programmes in Germany.
vi
 

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), 
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of 
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). 
Master study programmes, which are designed for continuing education 
or which do not build on the preceding Bachelor study programmes in 
terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA). 

 
8.4.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 

 Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom 
degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises 
a combination of either two major or one major and two minor fields 

(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad 
orientations and foundations of the field(s) of study. An Intermediate 
Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung 
or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter 
the second stage of advanced studies and specializations. Degree 
requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) 
and comprehensive final written and oral examinations. Similar 

regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of 
qualification is equivalent to the Master level. 
 
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom 
degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom 
degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as 
well as economics and business. In the humanities, the corresponding 

degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the 
practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing 
for the legal, medical, pharmaceutical and teaching professions are 
completed by a Staatsprüfung.  
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the 

Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 
 
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied 
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While 
the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates 
may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting 
institutions, cf. Sec. 8.5. 

 
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music 
etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and 
individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the 
integrated study programme awards include Certificates and certified 
examinations for specialized areas and professional purposes. 
  

8.5 Doctorate 
 
Universities as well as specialized institutions of university standing and 
some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. 
Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master 
(UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign 
equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 

degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a 
further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The 
universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry 
to a doctorate as well as the structure of the procedure to determine 
aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation 
research project by a professor as a supervisor.  

8.6 Grading Scheme 
 
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with 
numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" 
(1) = Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; 
"Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-

Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal 
designations of grades may vary in some cases and for doctoral 
degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, 
which operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 
%), D (next 25 %), and E (next 10 %).  
 

8.7 Access to Higher Education 
 
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for 
admission to all higher educational studies. Specialized variants 
(Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to particular 
disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a 

Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of 
schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on other 
or require additional evidence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional 
admission procedures.  
 
8.8 National Sources of Information 

 
- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers   
   of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic   
   of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 
   229; Phone: +49[0]228/501-0 
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;  
   www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 

- "Documentation and Educational Information Service" as German  
   EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education  
   system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
   eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];   
   Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone:  
   +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 

- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference  
   features comprehensive information on institutions, programmes of    
   study, etc. (www.higher-education-compass.de) 
 

 

                                                
v
  See note No. 4. 

vi
  See note No. 4. 
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Diploma Supplement (englisch)

Prüfungsordnung
für den Bachelor-Studiengang Mathematik

(mit den Studienrichtungen
Mathematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik)

der Universität Rostock

Vom 10. November 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, hat die Universität Rostock folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Mathema-
tik als Satzung erlassen:*

Inhaltsübersicht

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
* In dieser Ordnung beziehen sich alle Personen- und Funktionsbezeichnungen im Maskulinum in gleicher Weise auf Frauen und Männer.

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeine und besondere Zugangsvoraussetzungen

(1) Als allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Bachelor-Stu-
diengang Mathematik an der Universität Rostock gilt der erfolg-
reiche Abschluss einer auf das Studium vorbereitenden Bildung. 
Grundsätzlich wird die für ein Studium an der Universität erfor-
derliche Qualifikation durch den Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife oder einer einschlägigen fachgebundenen Hochschul-
reife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechti-
gung oder durch eine Zugangsprüfung für beruflich qualifizierte 
Bewerber ohne Hochschulreife nachgewiesen.

(2) Der Bachelor-Studiengang Mathematik wird in deutscher 
Sprache angeboten. Ausländische Studienbewerber müssen ent-

sprechende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Als 
Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse gilt an der Univer-
sität Rostock für Studienangebote der Naturwissenschaften gene-
rell die Niveaustufe DSH-1. Über die Anerkennung anderer aus-
reichender deutscher Sprachkenntnisse entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag.

§ 2
Abschluss und Regelstudienzeit

(1) Der Bachelor-Studiengang Mathematik führt zu einem be-
rufsqualifizierenden Abschluss. Er ermöglicht die Aufnahme 
eines weiterführenden Master-Studiengangs (etwa Mathematik/
Technomathematik oder Wirtschaftsmathematik) und den Über-
gang in eine berufliche Tätigkeit sowie bei besonderer Eignung 
die Zulassung zur Promotion.
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(2)	 Die Regelstudienzeit, innerhalb der das Studium abgeschlos-
sen werden soll, beträgt sechs Semester.

(3)	 Der Bachelor-Studiengang gliedert sich in Pflichtmodule, 
Wahlpflichtmodule und Wahlmodule. Er kann je nach Wahl der 
Module in den Studienrichtungen Mathematik, Technomathema-
tik und Wirtschaftsmathematik studiert werden. Die Studierenden 
entscheiden sich spätestens zu Beginn des 3. Semesters für eine 
dieser Studienrichtungen und zu Beginn eines jeden Semesters für 
die in diesem Semester hierzu angebotenen Wahl- und Wahl-
pflichtmodule. Die Wahl der Schwerpunkte und Spezialisierungs-
richtungen ist in § 3 der Studienordnung für den Bachelor-Stu
diengang Mathematik geregelt. Aus den Modulen des Pflicht-, 
Wahlpflicht und Wahlbereiches und der Bachelor-Arbeit sind 
mindestens 180 Leistungspunkte zu erwerben.

(2)	 Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der Grad „Bachelor 
of Science“ (B. Sc.) verliehen.

§ 3
Leistungspunktsystem und Module

(1)	 Während des Studiums sind Leistungspunkte zu erwerben. 
Sie sind ein quantitatives Maß für den mit dem Studium verbun-
denen zeitlichen Arbeitsaufwand der Studierenden. Je Semester 
sind 30 Leistungspunkte zu erwerben; das entspricht einem Ar-
beitsaufwand von etwa 900 Stunden. Der Erwerb von Leistungs-
punkten setzt eine erfolgreiche Teilnahme an den Lehrveranstal-
tungen beziehungsweise ein erfolgreiches Erbringen bestimmter 
Studienleistungen voraus und ist an das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung gebunden.

(2)	 Das Studium gliedert sich in Module (§ 24 Abs. 1), für die 
nach bestandener Modulprüfung die dem jeweiligen Modul zuge-
ordneten Leistungspunkte vergeben werden. Die Module umfas-
sen inhaltlich zusammenhängende Lehrveranstaltungen und er-
strecken sich in der Regel über ein Semester; in Ausnahmefällen 
kann sich ein Modul über zwei Semester erstrecken. Module kön-
nen außer den traditionellen Lehrveranstaltungen auch andere 
Lehr- und Lernformen wie zum Beispiel Berufspraktika, Exkur
sionen, Studienprojekte oder E-Learning beinhalten. Jedes Modul 
ist mit einer Modulprüfung abzuschließen.

§ 4
Prüfungsaufbau

(1)	 Die Bachelor-Prüfung besteht aus studienbegleitenden Modul-
prüfungen (§ 24 Abs. 1) und der Bachelor-Arbeit (§ 25 und § 26).

(2)	 Die Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer, maxi-
mal aus zwei Prüfungsleistungen.

§ 5
Fristen und Termine der Modulprüfungen

(1)	 Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen in den vorge-
sehenen Fachsemestern abgelegt werden (Regelprüfungstermine 
gemäß § 24 Abs. 1). Sie können vor dem Regelprüfungstermin 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Stu-

dienleistungen erbracht sind. Sie können gemäß § 6 nach dem 
Regelprüfungstermin abgelegt werden.

(2)	 Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in den dafür 
festgelegten Prüfungszeiträumen abgenommen. Der Prüfungs-
zeitraum eines Semesters beginnt unmittelbar nach Abschluss der 
Vorlesungszeit und erstreckt sich bis zum Beginn der Vorlesungs-
zeit des darauf folgenden Semesters. Modulprüfungen in Form 
sonstiger mündlicher oder schriftlicher Prüfungsleistungen (Prak-
tikumsberichte, Seminarvorträge) können auch im Laufe der Vor-
lesungszeit erbracht werden.

(3)	 Der Kandidat hat sich zu jeder Modulprüfung schriftlich im 
Studienbüro anzumelden. Die Frist für die Meldung zu den Mo-
dulprüfungen eines Prüfungszeitraums endet vier Wochen vor 
dessen Beginn. Die Frist für die Meldung zu den während der 
Vorlesungszeit abzulegenden Modulprüfungen endet zwei Wo-
chen nach Beginn der Vorlesungszeit.

(4)	 Die Daten des Prüfungszeitraums, die in ihm ablegbaren Mo-
dulprüfungen sowie die zugehörigen Meldefristen werden bis spä-
testens sechs Wochen vor Ende der Vorlesungszeit eines Semes-
ters durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben.

(5)	 Die konkreten Prüfungstermine und -orte für die einzelnen 
Prüfungen werden durch den Prüfungsausschuss festgelegt und 
spätestens vierzehn Tage vor Beginn eines Prüfungszeitraumes 
durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben.

§ 6
Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat kann von den Regelprüfungsterminen der Mo-
dulprüfungen gemäß § 24 Abs. 1 abweichen. Die erstmalige Mel-
dung zu einer Modulprüfung muss jedoch spätestens zwei Semes-
ter nach dem jeweiligen Regelprüfungstermin erfolgen.

(2)	 Überschreitet ein Kandidat die Frist, um die er eine Modul-
prüfung verschieben kann, aus von ihm zu vertretenden Gründen, 
so gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden.

(3)	 Überschreitet ein Kandidat die Frist, um die er eine Modul-
prüfung verschieben kann, aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, so hat er die Gründe dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prü-
fungsausschuss die Gründe an, so benennt er eine neue Frist für 
die Modulprüfung.
Fristüberschreitungen aufgrund der Inanspruchnahme von Mut-
terschutzfristen und Elternzeit hat der Kandidat generell nicht zu 
vertreten.

§ 7
Mündliche Prüfungsleistungen

(1)	 Die Modulprüfungen können aus mündlichen Prüfungsleis-
tungen bestehen. In ihnen soll der Kandidat nachweisen, dass er 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über ein dem 
Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt.
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(2)	 Mündliche Prüfungsleistungen werden vor mindestens zwei 
Prüfern (Kollegialprüfung) oder einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers abgelegt. Die Dauer beträgt mindestens 
15 Minuten und höchstens 60 Minuten. Bei Seminarvorträgen ist 
die Anwesenheit eines Prüfers ausreichend und eine Dauer von bis 
zu 90 Minuten zulässig. Im Fall von zwei Prüfern ergibt sich die 
Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Mündliche Prüfungsleistungen können auch als Gruppenprü-
fung abgelegt werden. Es können bis zu vier Kandidaten gleich-
zeitig geprüft werden. Die Dauer der Prüfung des einzelnen Kan-
didaten reduziert sich in der Gruppenprüfung gegenüber der Ein-
zelprüfung (Absatz 2) um fünf Minuten.

(4)	 Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel in deut-
scher Sprache abgelegt. Werden in einem Modul gemäß Studien-
ordnung Lehrveranstaltungen in einer anderen als in deutscher 
Sprache abgehalten, kann der Kandidat beantragen, in dieser 
Sprache geprüft zu werden.

(5)	 Art und Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen 
sind in § 24 Abs. 1 festgelegt.

(6)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfungsleistungen sowie ggf. besondere Vorkommnisse 
werden in einem Protokoll festgehalten. Das Ergebnis wird dem 
Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfungsleistung be-
kannt gegeben.

§ 8
Klausurarbeiten und  

sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 Die Modulprüfungen können aus schriftlichen Prüfungsleis-
tungen als Klausurarbeiten oder sonstigen schriftlichen Arbeiten 
bestehen. In ihnen soll der Kandidat nachweisen, dass er auf der 
Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und 
mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Fa-
ches Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen. Wird eine schriftliche Prü-
fungsleistung von zwei Prüfern bewertet und ist die Abweichung 
der Bewertung größer als 2,0, wird eine weitere Bewertung durch 
einen dritten Prüfer eingeholt. Schließt der dritte Prüfer sich der 
Bewertung von einem der beiden ersten Prüfer an, so gilt diese 
Note (Stichentscheid). Sofern der dritte Prüfer eine andere Note 
als die beiden ersten Prüfer vergibt, wird die Endnote aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet. Das Be-
wertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3)	 Die Dauer von Klausurarbeiten beträgt mindestens 45 Minu-
ten und höchstens 180 Minuten.

(4)	 Der Arbeitsaufwand für sonstige schriftliche Arbeiten beträgt 
höchstens 90 Stunden. Die Bearbeitungszeit von sonstigen schrift-
lichen Arbeiten darf zwölf Wochen nicht überschreiten. Ausgabe 
des Themas der Arbeit und deren Abgabe werden aktenkundig ge-
macht.

(5)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Prüfungsleistungen 
werden in der Regel in deutscher Sprache abgelegt.
Werden in einem Modul gemäß Studienordnung Lehrveranstal-
tungen in einer anderen als in deutscher Sprache abgehalten, kann 
der Kandidat beantragen, in dieser Sprache geprüft zu werden.

(6)	 Art und Dauer der einzelnen schriftlichen Prüfungsleistungen 
sind in § 24 Abs. 1 festgelegt.

§ 9
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden

1	 =	 sehr gut	 =	 eine hervorragende Leistung
2	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheblich  

über den durchschnittlichen  
Anforderungen liegt

3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen entspricht

4	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen 
genügt

5	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen erheb
licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können 
einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt 
werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen.

(2)	 Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, er-
rechnet sich die Modulnote aus einem gewichteten Durchschnitt 
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lau-
tet

Bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt  
von 1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt  
von 2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt  
von 3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Für die Bachelor-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Sie 
errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten und der Note 
der Bachelor-Arbeit; dabei werden die Modulnoten und die Note 
der Bachelor-Arbeit mit den ihnen zugeordneten Leistungspunk-
ten gewichtet. Es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Die Gesamtnote lautet entsprechend Absatz 2.

(4)	 Zusätzlich zur deutschen Gesamtnote erfolgt die Bewertung 
durch einen relativen ECTS-grade. Der ECTS-grade wird in Ab-
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hängigkeit von der Einordnung der erzielten Gesamtnote inner-
halb einer Vergleichsgruppe aller Absolventen eines Prüfungsjahr-
ganges dieses Studienganges oder bei geringen Absolventenzah-
len eines Vergleichszeitraumes der drei vorangegangenen Jahre 
folgendermaßen vergeben:

Deutsche Note	 ECTS-grade	 Bewertung

die besten 10 %	 A	 Excellent
die nächsten 25 %	 B	 Very Good
die nächsten 30 %	 C	 Good
die nächsten 25 %	 D	 Satisfactory
die nächsten 10 %	 E	 Sufficient

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat ohne triftigen Grund von ihr zurück-
tritt, nachdem er zu ihr zugelassen wurde, oder wenn er einen für 
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt. 
Dasselbe gilt, wenn er eine schriftliche Prüfungsleistung nicht in-
nerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt.

(2)	 Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich an-
gezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandi-
daten ist ein ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifelsfällen kann 
die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit 
die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu einer 
Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das 
Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungs-
zeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des 
Kandidaten die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu 
versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so setzt 
der Prüfungsausschuss einen neuen Termin fest.

(3)	 Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfungsleistungen 
bestehen, werden die Prüfungsleistungen dieses Moduls, die bis 
zu einem anerkannten Rücktritt beziehungsweise einem aner-
kannten Versäumnis einer Prüfungsleistung dieses Moduls er-
bracht worden sind, angerechnet.

(4)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf eines Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In 
schwer wiegenden Fällen der Täuschung, Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel oder Störung des ordnungsgemäßen Prü-
fungsablaufs durch den Kandidaten kann der Prüfungsausschuss 
den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
ausschließen mit der Folge, dass der Kandidat seinen Prüfungsan-
spruch in diesem Studiengang endgültig verliert; hierüber hat der 
Prüfungsausschuss einen mit Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
henden schriftlichen Bescheid zu erstellen. Dem Kandidaten ist 
vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 11
Mängel im Prüfungsverfahren

(1)	 Erweist sich, dass das Verfahren einer mündlichen oder einer 
schriftlichen Prüfungsleistung mit Mängeln behaftet war, die das 
Prüfungsergebnis beeinflusst haben, wird auf Antrag eines Kandi-
daten oder von Amts wegen angeordnet, dass von einem bestimm-
ten oder von allen Kandidaten die Prüfungsleistung wiederholt 
wird. Die Mängel müssen unverzüglich bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses oder bei dem Prüfer geltend gemacht wer-
den.

(2)	 Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungsleistung dürfen 
von Amts wegen Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr getrof-
fen werden.

§ 12
Bestehen und Nichtbestehen

(1)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote min-
destens „ausreichend“ (4,0) ist. Besteht eine Modulprüfung aus 
mehr als einer Prüfungsleistung, müssen alle Prüfungsleistungen 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet sein.

(2)	 Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn mindestens die in 
§ 24 vorgesehenen Modulprüfungen bestanden sind und die Bache-
lor-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Bachelor-Arbeit schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, erhält er Auskunft darüber, ob und ggf. in welchem Um-
fang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die Bachelor-
Arbeit wiederholt werden können.

(4)	 Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, wird 
ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung 
ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren 
Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und 
erkennen lässt, dass die Bachelor-Prüfung nicht bestanden ist.

(5)	 Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung endgültig nicht be-
standen, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierü-
ber einen Bescheid. Dieser ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen.

§ 13
Freiversuch

(1)	 Einen Freiversuch unternimmt, wer eine Modulprüfung bis 
zum Regelprüfungstermin erstmalig ablegt.

(2)	 Besteht ein Kandidat eine Modulprüfung im Freiversuch (Ab-
satz 1) nicht, so gilt sie als nicht unternommen, außer sie wurde 
wegen Täuschung oder Ordnungsverstoßes (§ 10 Abs. 4) für nicht 
bestanden erklärt. Sie muss spätestens in dem Prüfungszeitraum, 
der dem Regelprüfungstermin folgt, erneut abgelegt werden; an-
derenfalls gilt die Modulprüfung als abgelegt und mit „nicht be-
standen“ bewertet.
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(3)	 Besteht ein Kandidat die Modulprüfung im Freiversuch (Ab-
satz 1), darf er die Prüfung im nächsten Prüfungszeitraum zum 
Zwecke der Notenverbesserung erneut ablegen (Verbesserungs-
versuch). Es gilt jeweils die bessere Note.
Für die Inanspruchnahme von Mutterschutzfristen und Elternzeit 
gilt die Regelung gemäß § 6 Abs. 3.

§ 14
Wiederholung von Modulprüfungen

(1)	 Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt 
werden. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist, 
abgesehen von einer im Freiversuch bestandenen Modulprüfung, 
nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleich-
gestellten Hochschulen werden angerechnet.

(2)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehr als einer Prüfungsleis-
tung, so sind nur die Prüfungsleistungen zu wiederholen, die nicht 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(3)	 Die erste Wiederholungsprüfung muss innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des jeweiligen Prüfungsverfahrens erfol-
gen. Die erste Wiederholungsprüfung für Modulprüfungen, die 
außerhalb des Prüfungszeitraumes zu erbringen sind, ist im 
nächstfolgenden Prüfungszeitraum abzulegen. Bei Versäumnis 
der Wiederholungsfrist gilt die Wiederholungsprüfung als abge-
legt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet, es sei denn, der 
Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten.

(4)	 Eine zweite Wiederholung einer Modulprüfung kann nur in 
Ausnahmefällen und nur zum nächsten regulären Prüfungstermin 
erfolgen. Eine zweite Wiederholung ist zulässig, wenn ein beson-
derer Härtefall vorliegt. Über dessen Vorliegen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag des Kandidaten.

§ 15
Sonderregelung

(1)	 Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, 
dass er wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung 
oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungs-
leistung in der vorgesehenen Form abzulegen, so trifft der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses eine besondere Regelung zum 
Ausgleich des Nachteils. Insbesondere kann er die Dauer einer 
Prüfungsleistung verlängern oder eine andere Art der Leistung 
verlangen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen.

(2)	 Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden auf schriftlichen An-
trag hin getroffen. Bei Prüfungsleistungen ist der Antrag der Mel-
dung zur Prüfungsleistung beizufügen.

§ 16
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen  

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus 
anderen Studiengängen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 

und in den Anforderungen denjenigen des Bachelor-Studiengan-
ges Mathematik an der Universität Rostock im Wesentlichen ent-
sprechen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen.

(2)	 Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, werden die von Kultusministerkon-
ferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Partnerschaf-
ten der Universität Rostock beachtet.

(3)	 Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien und 
an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien erworben wurden.

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, wer-
den die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 
übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 2 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts 
wegen. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen.

(6)	 Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen gemäß den Absätzen 1 und 2 entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1)	 Für die Organisation der Modul-Prüfungen sowie die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Ihm gehören sieben Mitglieder an, da
runter vier Mitglieder aus der Gruppe der Professoren, zwei Mit-
glieder aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie 
ein studentischer Vertreter. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 
drei Jahre, die des studentischen Vertreters ein Jahr.

(2)	 Der Vorsitzende, der Stellvertreter, die weiteren Mitglieder 
des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreter werden durch 
den Fakultätsrat bestellt. Der Vorsitzende führt die Geschäfte des 
Prüfungsausschusses.

(3)	 Der Prüfungsausschuss trifft alle anfallenden Entscheidungen, 
ausgenommen Bewertungen von Prüfungsleistungen. Er erlässt 
insbesondere Zulassungs- und Prüfungsbescheide. Die Bescheide 
bedürfen der Schriftform, sie werden begründet und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig 
der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzei-
ten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die 
Bachelor-Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Ge-
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samtnoten. Der Bericht wird in geeigneter Weise durch die Uni-
versität offen gelegt. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur 
Reform der Studienordnungen, Studienpläne und Prüfungsord-
nungen.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen.

(6)	 Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder schriftlich unter Einhaltung der Ladungsfrist von zwei 
Wochen geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder 
oder deren Stellvertreter, darunter mindestens zwei Professoren, 
anwesend ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-
sitzenden oder, in seiner Abwesenheit, die Stimme des Stellvertre-
ters.

(7)	 Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses ein. Er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unauf-
schiebbare Entscheidungen allein zu treffen. Hiervon hat er dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich Kenntnis zu geben. Darüber hi
naus kann der Prüfungsausschuss dem Vorsitzenden die Erledi-
gung von einzelnen Aufgaben widerruflich übertragen.

(8)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, werden sie durch den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit verpflichtet.

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Hoch-
schule hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische 
Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis und Aus-
bildung erfahrene Personen befugt. Hochschulprüfungen sollen 
nur von Personen abgenommen werden, die Lehraufgaben erfül-
len. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet wer-
den, die selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.

(2)	 Die Namen der Prüfer für die mündlichen und schriftlichen 
Prüfungsleistungen werden durch ortsüblichen Aushang zeitgleich 
mit den Prüfungsterminen bekannt gegeben.

(3)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 17 Abs. 8 entsprechend.

§ 19
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht oder 
einen Täuschungsversuch unternommen und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note 
der Prüfungsleistung entsprechend § 10 Abs. 4 berichtigt werden. 
Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
und die Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für die Bachelor-Arbeit.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-

te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die 
Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Bachelor-Prüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten wird vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung gegeben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und gegebenenfalls 
ein neues erteilt. Mit dem unrichtigen Zeugnis wird auch die Ur-
kunde eingezogen, wenn die Bachelor-Prüfung aufgrund einer 
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 20
Widerspruchsverfahren

(1)	 Der Kandidat kann gegen Entscheidungen in Prüfungsangele-
genheiten beim Prüfungsausschuss schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift Widerspruch einlegen. Will der Prüfungsausschuss 
dem Widerspruch nicht Abhilfe schaffen, leitet er unverzüglich 
den Widerspruch an den Widerspruchsausschuss der Universität 
weiter.

(2)	 Das Widerspruchsverfahren richtet sich nach der Verfahrens-
ordnung zur Bearbeitung von Widersprüchen in Prüfungsangele-
genheiten der Universität Rostock in der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
einer Modulprüfung oder der Bachelor-Arbeit wird dem Kandida-
ten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftli-
chen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in 
die Prüfungsprotokolle gewährt.

II. Bachelor-Prüfung

§ 22
Zweck der Bachelor-Prüfung und  

Bachelor-Grad

Durch die Bachelor-Prüfung soll der Kandidat nachweisen, dass 
er die inhaltlichen und methodischen Grundlagen seines Faches 
beherrscht und die Fähigkeit besitzt, sie anzuwenden.

§ 23
Zulassung zu Modulprüfungen der Bachelor-Prüfung

(1)	 Eine Modulprüfung kann nur ablegen, wer

1.	� für den Bachelor-Studiengang Mathematik an der Universität 
Rostock eingeschrieben ist und
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2.  die in § 24 Abs. 1 ausgewiesenen Prüfungsvorleistungen er-
bracht hat.

(2) Der Kandidat hat sich innerhalb der bekannt gegebenen Mel-
defrist schriftlich im Studienbüro zu den Modulprüfungen anzu-
melden, die er in einem Prüfungszeitraum ablegen will. Der An-
meldung sind beizufügen

1. eine Studienbescheinigung für das laufende Semester;

2.  eine Aufstellung der Module, in denen die Modulprüfung ab-
gelegt werden soll;

3.  die Nachweise über die gemäß § 24 Abs. 1 zu erbringenden 
Prüfungsvorleistungen;

4.  Kann ein Nachweis über eine gemäß § 24 Abs. 1 zu erbringen-
de Prüfungsvorleistung nicht rechtzeitig zum Zeitpunkt der 
Anmeldung zur Modulprüfung beigebracht werden, erfolgt 
die Zulassung zur Prüfung unter Vorbehalt. Die Zulassung er-
lischt, wenn der Nachweis über die Prüfungsvorleistung nicht 
bis zum Beginn des Prüfungszeitraums der Modulprüfung 
vorgelegt wird, für die die betreffende Vorleistung erforderlich 
ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.  die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind 
oder

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder

3.  der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich 
in einem Prüfungsverfahren befindet.

§ 24
Modulprüfungen der Bachelor-Prüfung 

(1) Die in Anlage 1 aufgeführten Module sind gemäß Studienord-
nung zu belegen und mit einer studienbegleitenden Modulprüfung 
abzuschließen.*

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
dem jeweiligen Modul nach Maßgabe der Studienordnung (Mo-
dulbeschreibung) zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich am Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung (Modul-
beschreibung) für das jeweilige Modul angeboten werden.

(4) Anstelle der in Anlage 1 genannten Wahlpflicht- oder Wahl-
module können weitere Module aus dem Modulangebot von Stu-
diengängen der Universität Rostock oder anderer Hochschulen 
nach den Vorschriften von § 16 als vergleichbare Leistung aner-
kannt werden. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss im Einzelfall. Die Entscheidung des Prüfungsausschus-
ses soll auf Antrag des Studierenden vor Beginn des Semesters 
erfolgen, in dem das anzurechnende Modul belegt werden soll. 
§ 16 Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Die im Wahlpflicht- beziehungsweise Wahlbereich wählbaren 
Module können entsprechend Studienplan nach freier Wahl des 
Studierenden in verschiedenen Semestern belegt werden. Dabei 
ist zu beachten, dass der je Semester zulässige Studienumfang von 
30 Leistungspunkten nicht wesentlich über- oder unterschritten 
wird und insgesamt 180 Leistungspunkte zu erwerben sind.

§ 25
Ausgabe und Anfertigung der Bachelor-Arbeit

(1) Die Bachelor-Arbeit soll zeigen, dass der Kandidat in der 
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus sei-
nem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten.

(2) Die Arbeit soll im sechsten Semester ausgeführt werden. Für 
die Überschreitung dieser Frist gilt § 6 entsprechend.

(3) Der Arbeitsaufwand für die Bachelor-Arbeit beträgt 360 Stun-
den. Die Frist für die Bearbeitung beträgt 16 Wochen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang sind von dem Betreuer so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. 
Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss 
die Bearbeitungsfrist ausnahmsweise um höchstens 4 Wochen 
verlängern.

(4) Zur Bachelor-Arbeit wird zugelassen, wer

1.  für den Bachelor-Studiengang Mathematik der Universität 
Rostock eingeschrieben ist;

2.  alle Modulprüfungen erfolgreich abgelegt hat, deren Regel-
prüfungstermine vor dem fünften Fachsemester liegen.

(5) Der Kandidat hat die Zulassung zur Bachelor-Arbeit schrift-
lich beim Prüfungsausschuss zu beantragen. Der Antrag ist bis 
vier Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit des Semesters zu 
stellen, in dem der Kandidat die Bachelor-Arbeit anfertigen will. 
Dem Antrag ist eine aktuelle Studienbescheinigung beizufügen. 
Der Kandidat kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und 
Betreuer vorschlagen; der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(6) Der Kandidat kann mit der Zulassung beantragen, die Bache-
lor-Arbeit in einer anderen Sprache als in deutscher Sprache zu 
verfassen. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss in 
Absprache mit Betreuer und Prüfer der Arbeit.

(7) Die Bachelor-Arbeit wird von einem Professor oder einer an-
deren nach § 18 Abs. 1 berechtigten Person betreut. Soll die Ba-
chelor-Arbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Prü-
fungsausschusses.

(8) Die Ausgabe des Themas für die Bachelor-Arbeit erfolgt über 
den Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt werden aktenkun-
dig gemacht. Die Ausgabe des Themas hat so rechtzeitig zu erfol-
gen, dass die Bachelor-Arbeit einschließlich der Bewertung inner-
halb des laufenden Semesters abgeschlossen werden kann. Das 
Thema kann nur einmal und nur innerhalb von drei Wochen nach 
Ausgabe zurückgegeben werden.

*  Die Anforderungen zum Erwerb eines Übungs- oder Praktikumsscheines werden spätestens in der ersten Vorlesungswoche vom Lehrenden präzisiert. Spätestens in der 
ersten Vorlesungswoche wird vom Lehrenden bekannt gegeben, ob die Prüfung in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt, sofern die Prüfungsordnung beide Möglich-
keiten zulässt.
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§ 26
Abgabe und Bewertung der Bachelor-Arbeit

(1)	 Die Bachelor-Arbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss  
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat.
	
(2)	 Die Bachelor-Arbeit wird von zwei Prüfern, darunter der Be-
treuer der Bachelor-Arbeit, unabhängig bewertet. Wird eine 
schriftliche Prüfungsleistung von zwei Prüfern bewertet und ist 
die Abweichung der Bewertung größer als 2,0, wird eine weitere 
Bewertung durch einen dritten Prüfer eingeholt. Schließt der drit-
te Prüfer sich der Bewertung von einem der beiden ersten Prüfer 
an, so gilt diese Note (Stichentscheid) als Gesamtnote der Bache-
lor-Arbeit. Sofern der dritte Prüfer eine andere Note als die beiden 
ersten Prüfer vergibt, ergibt sich die Gesamtnote der Bachelor-
Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der durch die Prüfer verge-
benen Noten.

(3)	 Die Gesamtnote wird dem Kandidaten nach Abschluss des 
Bewertungsverfahrens schriftlich mitgeteilt. Das Bewertungsver-
fahren soll vier Wochen ab Abgabe der Bachelor-Arbeit nicht 
überschreiten.

(4)	 Die Bachelor-Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. In die-
sem Fall ist eine Rückgabe des Themas in der in § 25 Abs. 8 ge-
nannten Frist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der An-
fertigung seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat.

(5)	 Für die bestandene Bachelor-Arbeit werden zwölf Leistungs-
punkte vergeben.

§ 27
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1)	 Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat 
jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach 
Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis. In das Zeug-
nis werden die Modulnoten, das Thema der Bachelor-Arbeit und 
deren Note sowie die Gesamtnote aufgenommen. Ggf. können 
ferner die Studienrichtung und die Studienschwerpunkte sowie – 
auf Antrag des Kandidaten – das Ergebnis der Modulprüfungen in 

weiteren als den vorgeschriebenen Modulen (Zusatzmodule) und 
die bis zum Abschluss der Prüfung benötigte Fachstudiendauer in 
das Zeugnis aufgenommen werden.

(2)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. Es wird durch den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.

(3)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Urkun-
de mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des 
Bachelor-Grades beurkundet. Die Urkunde wird durch den Dekan 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen.

(4)	 Außerdem werden eine englischsprachige Übersetzung des 
Abschlusszeugnisses und der Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades sowie ein englischsprachiges und deutsch-
sprachiges Diploma Supplement, das Auskunft über den Studien-
verlauf gibt, ausgestellt und vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet.

III. Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsregelungen

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt für Kandidaten, die nach ihrem 
Inkrafttreten im Bachelor-Studiengang Mathematik immatriku-
liert wurden.

(2)	 Kandidaten, die vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
in einem der Studiengänge Mathematik-Diplom, Technomathe-
matik oder Wirtschaftsmathematik immatrikuliert wurden, kön-
nen auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach dieser Prüfungs-
ordnung geprüft werden. Bereits erbrachte Prüfungs- und Studi-
enleistungen werden nach § 16 angerechnet. Der Antrag ist unwi-
derruflich.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Universität Rostock vom 8. Oktober 2008 und der Genehmi-
gung des Rektors vom 10. November 2008.

Rostock, den 10. November 2008

Der Rektor
der Universität Rostock

Universitätsprofessor Dr. Thomas Strothotte

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 40
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Anlage 1

Modulprüfungen der Bachelor-Prüfung

Folgende Module sind gemäß Studienordnung zu belegen und mit einer studienbegleitenden Modulprüfung abzuschließen.**

Modulbezeichnung
Prüfungs- 

vorleistungen
Prüfungsleistungen LP

Regel- 
prüfungstermin

1. Pflichtmodule für alle Studienrichtungen des Bachelor-Studienganges Mathematik:

B-001 Lineare Algebra I

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 1. Sem.

A-001 Analysis I

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
12 1. Sem.

A-003 Computeralgebrasysteme keine
Prüfungsklausur von 

90 min
3 1. Sem.

I-001 Informatik I Übungsschein
Prüfungsklausur von 

90 min
6 1. Sem.

B-002 Lineare Algebra II

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
12 2. Sem.

A-002 Analysis II

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
12 2. Sem.

I-002 Informatik II Übungsschein
Prüfungsklausur von 

90 min
6 2. Sem.

A-004 Numerische Mathematik I

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 3. Sem.

C-001 Stochastik

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 3. Sem.

P-001 Mathematisches Praktikum keine
Belegarbeit von 10–20 
Seiten, mündl. Präsen-
tation der Ergebnisse

3 5. Sem.

S-001 Mathematisches Seminar keine
Vortrag von 75 Minuten, 
schriftliche Zusammen-

fassung
3 6. Sem.

2. Zusätzliche Mathematische Pflichtmodule für die Studienrichtungen Mathematik 80 und Technomathematik:

A-005 Differentialgleichungen

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 4. Sem.

A-006 Numerische Behandlung von Differential-
gleichungen I

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 5. Sem.

**  Die Anforderungen zum Erwerb eines Übungs- oder Praktikumsscheines werden spätestens in der ersten Vorlesungswoche vom Lehrenden bekannt gegeben, sofern diese 
nicht in der Modulbeschreibung aufgeführt sind oder hiervon abweichen. Spätestens in der ersten Vorlesungswoche wird vom Lehrenden bekannt gegeben, ob die Prüfung 
in schriftlicher oder mündlicher Form erfolgt, sofern die Prüfungsordnung beide Möglichkeiten zulässt.
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3. Zusätzliches Mathematisches Pflichtmodul für die Studienrichtungen Mathematik 80 und Wirtschaftsmathematik:

B-003 Diskrete Mathematik und Optimierung

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 4. Sem.

4. Zusätzliche Mathematische Pflichtmodule für die Studienrichtung Wirtschaftsmathematik:

C-002 Wahrscheinlichkeitstheorie und  
Mathematische Statistik

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 4. Sem.

C-003 Versicherungsmathematik

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 5. Sem.

5. Mathematische Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Mathematik 80 und Technomathematik
 (In einem der angegebenen Module ist eine Modulprüfung abzulegen):

A-007 Funktionentheorie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-004 Algebra keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

6. Weitere Mathematische Wahlpflichtmodule für die Studienrichtung Technomathematik
 (In einem der angegebenen Module ist eine Modulprüfung abzulegen):

A-104 Numerische Mathematik II keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 4. Sem.

B-003 Diskrete Mathematik und Optimierung

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 4. Sem.

C-002 Wahrscheinlichkeitstheorie und  
Mathematische Statistik

Erreichen von mindes-
tens 50 % der Punkte 

beim Lösen der 
Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 4. Sem.

7. Mathematische Wahlmodule für alle Studienrichtungen:

Schwerpunkt A: Analysis und Numerik

A-101 Maß- und Integrationstheorie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

A-102 Funktionalanalysis

Erreichen von min-
destens 50 % der 

Punkte beim Lösen 
der Pflichtaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 30 min
9 6. Sem.

A-103 Funktionenräume keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 6. Sem.

A-104 Numerische Mathematik II keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 6. Sem.
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A-105 Approximationsmethoden keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

A-106 Fourier- und Waveletmethoden keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

A-107 Numerik dünn besetzter Matrizen keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

A-108 Spezielle Matrizen keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 6. Sem.

A-109 Mathematische Modellierung und Simulation keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

Schwerpunkt B: Optimierung/Diskrete Mathematik/Algebra/Geometrie

B-101 Diskrete Optimierung keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-102 Nichtlineare Optimierung keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-103 Mathematische Grundlagen  
der Mustererkennung

keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

B-104 Codierungstheorie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-105 Kryptologie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-106 Kombinatorik I keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-107 Mathematische Logik keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-108 Algebraische Topologie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-109 Allgemeine Algebra I keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

B-110 Differentialgeometrie keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

3 6. Sem.

Schwerpunkt C: Wahrscheinlichkeitstheorie/Mathematische Statistik/Finanz- und Versicherungsmathematik

C-102 Mathematische Statistik II keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 5. Sem.

C-103 Ökonometrische Modelle keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 20 min

6 6. Sem.
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8. Weitere Wahlpflichtmodule (Nebenfach) für die Studienrichtung Mathematik 80
  (Nach Wahl eines Nebenfaches sind von den unten angegebenen Modulen Modulprüfungen im Umfang von  

mindestens 24 Leistungspunkten in diesem Fach abzulegen):

Informatik

IEF 017 Softwaretechnik
50 % der Punkte der 

Hausaufgaben
Prüfungsklausur von  

120 min 
6 3. Sem.

IEF 012 Rechnernetze
Übungsschein
Rechnernetze

Prüfungsklausur von  
120 min 

6 3. Sem.

IEF 005 Betriebssysteme keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 30 min

6 4. Sem.

IEF 023 Datenbanken 1
50 % der Übungs-

aufgaben erfolgreich 
bearbeiten

mündliche Prüfung von  
30 min

6 5. Sem.

Physik

IEF ext 006 Physik keine
Prüfungsklausur von  

120 min 
6 3. Sem.

MNF-12632 Theoretische Physik II
Lösen von 50 % der 

Übungsaufgaben
Prüfungsklausur von  

120 min
6 4. Sem.

MNF-12633 Theoretische Physik III
Lösen von 50 % der 

Übungsaufgaben
Prüfungsklausur von  

120 min
6 5. Sem.

MNF-12634 Theoretische Physik IV
Lösen von 50 % der 

Übungsaufgaben
Prüfungsklausur von  

180 min
9 6. Sem.

Chemie

CH05 Physikalische Chemie I – Grundlagen der 
Thermodynamik und Elektrochemie

50 % der Übungs-
aufgaben erfolgreich 

lösen

Prüfungsklausur von  
90 min

6 2. Sem.

CH06 Physikalische Chemie II – PC IIA Chemische 
Kinetik und Transportphänomene (Teilmodul)

50 % der Übungs-
aufgaben erfolgreich 

lösen

Prüfungsklausur von  
90 min

6 3. Sem.

Quantenchemie keine
Prüfungsklausur von  

90 min
6 4. Sem.

CH16 Physikalische Chemie IIIA – Statistische  
und molekulare Thermodynamik

50 % der Übungs-
aufgaben erfolgreich 

lösen

Prüfungsklausur von  
90 min

3 5. Sem.

CH22 Physikalische Chemie IIIB – Statistische 
Thermodynamik realer chemischer Systeme

50 % der Übungs-
aufgaben erfolgreich 

lösen

Prüfungsklausur von  
90 min

3 6. Sem.

Biologie

B 01 Ökologie keine
Prüfungsklausur von  

45 min
12 3. Sem.

B 07 Genetik keine
Prüfungsklausur von  

45 min
12 5. Sem.

B 13 Biophysik keine
Prüfungsklausur von  

45 min
12 5. Sem.

B 16 Stammesgeschichte und Evolution keine
Prüfungsklausur von  

45 min
12 6. Sem.
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9.  Pflichtmodule aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften für die Studienrichtung Technomathematik,  
Spezialisierung Informatik:

IEF 017 Softwaretechnik
50 % der Punkte der 

Hausaufgaben
Prüfungsklausur von  

120 min 
6 3. Sem.

IEF 012 Rechnernetze
Übungsschein
Rechnernetze

Prüfungsklausur von  
120 min 

6 3. Sem.

IEF 005 Betriebssysteme keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 30 min

6 4. Sem.

IEF 023 Datenbanken 1
50 % der Übungs-

aufgaben erfolgreich 
bearbeiten

mündliche Prüfung von  
30 min

6 5. Sem.

10.  Wahlmodule aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften für die Studienrichtung Technomathematik,  
Spezialisierung Informatik

 (Von den unten angegebenen Modulen sind Modulprüfungen im Umfang von mindestens 12 Leistungspunkten abzulegen):

IEF 026 Digitale Signalverarbeitung
Erfolgreiche  

Teilnahme am Labor-
praktikum

Prüfungsklausur von  
90 min

6 4. Sem.

IEF 057 Berechenbarkeit und Komplexität
Bestehen einer  

Zwischenklausur von 
90 min

Prüfungsklausur von  
120 min oder mündliche 

Prüfung von 20 min
3 4. Sem.

IEF 042 Modellierung und Simulation keine
mündliche Prüfung von  

30 min
6 4. Sem.

IEF 037 Hochleistungsrechnen keine
Prüfungsklausur von  

90 min oder mündliche 
Prüfung von 30 min

6 5. Sem.

IEF 022 Computergrafik keine
mündliche Prüfung von  

30 min
6 5. Sem.

IEF 047 Programmierbare integrierte Schaltungen keine
Erarbeitung eines  

Projektes
3 5. Sem.

IEF 035 Hochintegrierte Systeme 1 keine
Prüfungsklausur von  

120 min
3 5. Sem.

IEF 041 Modellbildung und Simulation  
technischer Prozesse

40 % der Punkte  
beim Lösen der 

Übungsaufgaben

Prüfungsklausur von  
90 min

3 5. Sem.

IEF 053 Statistische Nachrichtentheorie keine
Prüfungsklausur von  

60 min
3 5. Sem.

11.  Pflichtmodule aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften für die Studienrichtung Technomathematik,  
Spezialisierung Elektrotechnik:

IEF 135 Grundlagen der Elektrotechnik 
Erfolgreiche Teilnahme 

an allen Praktika  
und Übungen

Prüfungsklausur von  
120 min

12 4. Sem.

IEF 015 Signale und Systeme 1
Lösen von Haus-

aufgaben
Prüfungsklausur von  

90 min
3 3. Sem.

IEF 012 Rechnernetze
Übungsschein  
Rechnernetze

Prüfungsklausur von  
120 min

6 3. Sem.

IEF 016 Signale und Systeme 2 keine
Prüfungsklausur von  

120 min
3 4. Sem.

IEF 007 Elektrische Netzwerke und Effekte 
Erfolgreiche Teilnahme 

an allen Praktika  
und Übungen 

Prüfungsklausur von  
120 min

6 5. Sem.

IEF 056 Theoretische Elektrotechnik 1
Teilnahme an  

zwei schriftlichen  
Kontrollarbeiten 

Prüfungsklausur von  
90 min

6 5. Sem.
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12.  Pflichtmodule aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften für die Studienrichtung Technomathematik,  
Spezialisierung Maschinenbau:

MSF 0 01 Technische Mechanik 1
Erreichen von 50 % 

der möglichen Punkte
Prüfungsklausur von  

120 min
6 3. Sem.

MSF 0 10 Technische Thermodynamik
Bestehen von  

2 Testaten
Prüfungsklausur von  

120 min
6 3. Sem.

MSF 0 02 Technische Mechanik 2
Erreichen von 50 % 

der möglichen Punkte
Prüfungsklausur von  

120 min
6 4. Sem.

MSF 0 03 Technische Mechanik 3
Erreichen von 50 % 

der möglichen Punkte
Prüfungsklausur von  

120 min
6 5. Sem.

IEF 046 Objektorientierte Softwaretechnik keine
Prüfungsklausur von  

120 min
6 5. Sem.

13.  Wahlpflichtmodule aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften für die Studienrichtung Technomathematik,  
Spezialisierung Maschinenbau:

 (Von den unten angegebenen Modulen ist eine Modulprüfungen im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten abzulegen):

MSF 1 02 Grundlagen der Regelungstechnik
Teilnahmeschein 

Praktikum
Prüfungsklausur von  

120 min
6 6. Sem.

MSF 1 01 Grundlagen der Strömungsmechanik keine
Prüfungsklausur von  

120 min
6 6. Sem.

MSF 1 11 Strukturmechanik und FEM 1
Ausführung von  
Belegaufgaben

Prüfungsklausur von  
120 min

6 6. Sem.

14.  Pflichtmodule aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften für die Studienrichtung Wirtschaftsmathematik,  
Spezialisierung BWL:

WSF BA WI BM 03 12 Einführung in  
die Grundlagen der BWL

keine
Prüfungsklausur von  

180 min 
12 3. Sem.

WSF BA WI BM 04 12 Grundlagen der BWL:  
Führungsaufgaben

keine
Prüfungsklausur von  

180 min
12 4. Sem.

15.  Wahlpflichtmodule aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften für die Studienrichtung Wirtschaftsmathematik,  
Spezialisierung BWL:

 (Von den unten angegebenen Modulen sind Modulprüfungen im Umfang von mindestens 12 Leistungspunkten abzulegen):

WSF BA WI BM 06 12 Controlling und  
betriebliches Rechnungswesen

keine
Prüfungsklausur von  

180 min
12 5. Sem.

WSF BA WI AM 04 12 Allgemeine BWL:  
Unternehmensrechnung

keine
Prüfungsklausur von  

180 min 
12 6. Sem.

16.  Pflichtmodule aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften für die Studienrichtung Wirtschaftsmathematik,  
Spezialisierung VWL:

WSF BA WI AM 02 12 VWL I:  
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre

keine
Prüfungsklausur von  

180 min 
12 2. Sem.

WSF BA WI AM 05 12 VWL III:  
Grundlagen der Wirtschaftstheorie

keine
Prüfungsklausur von  

180 min
12 3. Sem.

17.  Wahlpflichtmodule aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften für die Studienrichtung Wirtschaftsmathematik,  
Spezialisierung VWL:

 (Von den unten angegebenen Modulen sind Modulprüfungen im Umfang von mindestens 12 Leistungspunkten abzulegen):

WSF BA WI PMV 02 12 VWL IV:  
Grundlagen der Wirtschaftspolitik

keine
Prüfungsklausur von  

180 min 
12 4. Sem.

WSF BA WI PMV 01 12 VWL II: 
Bevölkerung, Familie und Staat

keine
Prüfungsklausur von  

180 min
12 5. Sem.
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18. Wahlpflichtmodule für alle Studienrichtungen
 (Von den unten angegebenen Modulen sind Modulprüfungen im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten abzulegen):

P-002 Betriebspraktikum keine
Praktikumsbericht von 

10–20 Seiten
6 6. Sem.

Soft Skills 
(je nach Angebot zur Gründerlehre,  
Erwerb von Sprach- oder Sozialkompetenz u.a.)

keine Teilnahmenachweis 6 6. Sem.

Fremdsprachenkompetenz Vertiefungsstufe Englisch, 
Fachkommunikation Informatik/Mathematik, Modul 1

Teilnahmepflicht 
(mind. 75 %) 

Prüfungsklausur von 
45–60 min 

3 6. Sem.

Fremdsprachenkompetenz Vertiefungsstufe Englisch, 
Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften, Modul 2

Teilnahmepflicht 
(mind. 75 %) 

mündliche Prüfung von 
45 min 

3 6. Sem.

Fremdsprachenkompetenz Vertiefungsstufe Englisch, 
Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften, Modul 3

Teilnahmepflicht 
(mind. 75 %) 

mündliche Prüfung von 
60 min 

3 5. Sem.

Anlage 2

Prüfungspläne

Studienrichtung Mathematik 80

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

A-001 Analysis I
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-001 Lineare Algebra I
Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-003
Computeralgebra-
systeme

Kl 90 3 3

I-001 Informatik I Kl 90 6 6

A-002 Analysis II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-002 Lineare Algebra II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

I-002 Informatik II Kl 90 6 6

A-004
Numerische 
Mathematik I

Kl 120
oder

mP 30
9 9

C-001 Stochastik
Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-005 Differentialgleichungen
Kl 120
oder

mP 30
9 9

B-003
Diskrete Mathematik 
und Optimierung

Kl 120
oder

mP 30
9 9
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A-006
Numerische  
Behandlung von Diffe-
rentialgleichungen I

Kl 120
oder

mP 30
9 9

P-001
Mathematisches 
Praktikum

Beleg-
arbeit,

Präsent.
3 3

WP II
A-007 Funktionen-
theorie oder  
B-004  Algebra

Kl 90
oder

mP 20
6 6

W I
Wahlmodul 
aus I. A, B oder C 
(Schwerpunkt)

Kl 90
oder

mP 20
6 6

W II
Wahlmodul 
aus I. A, B oder C
(nicht Schwerpunkt)

Kl 90
oder

mP 20
6 6

W III A-102 Funktionalanaly-
sis oder Wahlmodule 
aus I. A, B oder C

Kl 120
oder

mP 30
9 9

S-001
Mathematisches 
Seminar

Vortrag 
75 min,
Skript

3 3

WP III
P-002 
Betriebspraktikum oder 
Softskills

Bericht 
bezie-
hungs-
weise 
Teil-

nahme

6 6

Bachelor-Arbeit 12 12

∑  Leistungspunkte 30 30 18 18 30 30 156

Die Verteilung der Prüfungsleistungen im Nebenfach fällt je nach Wahl des Nebenfaches unterschiedlich aus. Die unten angeführten Tabellen geben einen 
Überblick für die einzelnen Fächer.

 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

Informatik

IEF 017 Softwaretechnik Kl 120 6 6

IEF 012 Rechnernetze Kl 120 6 6

IEF 005 Betriebssysteme
Kl 90
oder

mP 30
6 6

IEF 023 Datenbanken 1 mP 30 6 6

∑ Leistungspunkte 12 6 6 24

Physik

IEF ext 
006

Physik Kl120 6 6

12632 Theoretische Physik II Kl120 6 6

12633 Theoretische Physik III Kl 120 6 6

12634 Theoretische Physik IV Kl 120 6 6

∑  Leistungspunkte 6 6 6 6 24
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Chemie

CH05
Physikalische Chemie I –  
Grundlagen der Thermodynamik und 
Elektrochemie

Kl 90 6 6

CH06
Physikalische Chemie II – PC IIA
Chemische Kinetik und Transportphänomene

Kl 90 6 6

Quantenchemie Kl 90 6 6

CH16
Physikalische Chemie IIIA – Statistische und molekulare Thermo- 
dynamik: Grundlagen und einfache Anwendungen in der Chemie

Kl 90 3 3

CH22
Physikalische Chemie IIIB – Statistische Thermodynamik realer
chemischer Systeme

Kl 90 3 3

∑  Leistungspunkte 6 6 6 3 3 24

Biologie (von den folgenden vier Modulprüfungen sind zwei auszuwählen):

B 01 Ökologie Kl 45 12 (12)

B 07 Genetik Kl 45 12 (12)

B 13 Biophysik Kl 45 12 (12)

B 16
Stammesgeschichte 
und Evolution

Kl 45 12 (12)

∑ Leistungspunkte (12) (12) (12) 24

Erläuterungen:
mP mündliche Prüfung 
Kl  Klausur, schriftliche Prüfung
W Wahlmodul
WP Wahlpflichtmodul
(Die Zeiteinheiten hinter mP beziehungsweise Kl entsprechen Minuten)

Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen.

Für die Durchführung der Prüfung im Nebenfach und bei Softskills ist die Prüfungsordnung des jeweiligen Faches verbindlich.

Studienrichtung Technomathematik
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

A-001 Analysis I
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-001 Lineare Algebra I
Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-003
Computeralgebra-
systeme

Kl 90 3 3

I-001 Informatik I Kl 90 6 6

A-002 Analysis II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-002 Lineare Algebra II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

I-002 Informatik II Kl 90 6 6

A-004
Numerische 
Mathematik I

Kl 120
oder

mP 30
9 9
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C-001 Stochastik
Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-005 Differentialgleichungen
Kl 120
oder

mP 30
9 9

WP I

A-104 Numerische 
Mathematik II  plus 
weiteres Modul oder
B-003 Diskrete Mathe-
matik und Optimierung 
oder C-002 Wahr-
scheinlichkeitstheorie 
und Math. Statistik

Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-006
Numerische Behand-
lung von Differential-
gleichungen I

Kl 120
oder

mP 30
9 9

P-001
Mathematisches 
Praktikum

Beleg-
arbeit,

Präsent.
3 3

WP II
A-007 Funktionen- 
theorie oder  
B-004  Algebra

Kl 90
oder

mP 20
6 6

W III
A-102 Funktionalanaly-
sis oder Wahlmodule 
aus I. A, B oder C

Kl 120
oder

mP 30
9 9

S-001
Mathematisches 
Seminar

Vortrag 
75 min,
Skript

3 3

WP III
P-002 
Betriebspraktikum  
oder Softskills

Bericht 
bezie-
hungs-
weise 
Teil-

nahme

6 6

Bachelor-Arbeit 12 12

∑  Leistungspunkte 30 30 18 18 18 30 144

Die Verteilung der Prüfungsleistungen im Zweitfach fällt je nach Wahl der Spezialisierungsrichtung unterschiedlich aus. Die unten angeführten Tabellen geben 
einen Überblick für die einzelnen Spezialisierungsrichtungen. 

Studienrichtung Technomathematik, Spezialisierung Informatik
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

IEF 017 Softwaretechnik Kl 120 6 6

IEF 012 Rechnernetze Kl 120 6 6

IEF 005 Betriebssysteme
Kl 120
oder

mP 30
6 6

W I - Inf
Wahlmodul aus 
Nr. 10, Anlage 1

Kl 120
oder

mP 30
6 6

IEF 023 Datenbanken 1 mP 30 6 6

W II-Inf
Wahlmodul aus 
Nr. 10, Anlage 1

Kl 120
oder

mP 30
6 6

∑  Leistungspunkte 0 0 12 12 12 0 36
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Studienrichtung Technomathematik, Spezialisierung Elektrotechnik
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

IEF 015 Signale und Systeme 1 Kl 90 3 3

IEF 012 Rechnernetze Kl 120 6 6

IEF 135
Grundlagen der 
Elektrotechnik

Kl 120 12 12

IEF 016 Signale und Systeme 2 Kl 120 3 3

IEF 007
Elektrische Netzwerke 
und Effekte

Kl 120 6 6

IEF 056
Theoretische 
Elektrotechnik 1

Kl 90 6 6

∑  Leistungspunkte 0 0 9 15 12 0 36

Studienrichtung Technomathematik, Spezialisierung Maschinenbau
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

MSF 0 01
Technische 
Mechanik 1

Kl 120 6 6

MSF 0 10
Technische  
Thermodynamik

Kl 120 6 6

MSF 0 02
Technische 
Mechanik 2

Kl 120 6 6

MSF 0 03
Technische 
Mechanik 3

Kl 120 6 6

IEF 046
Objektorientierte 
Softwaretechnik

Kl 120 6 6

WP MSF
Wahlpflichtmodul  
aus Nr. 13, Anlage 1

Kl 120 6 6

∑  Leistungspunkte 0 0 12 6 12 6 36

Erläuterungen:
mP mündliche Prüfung
Kl Klausur, schriftliche Prüfung
W Wahlmodul
WP Wahlpflichtmodul
(Die Zeiteinheiten hinter mP beziehungsweise Kl entsprechen Minuten)

Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen.

Für die Durchführung der Prüfung im Zweitfach und bei Softskills ist die Prüfungsordnung des jeweiligen Faches verbindlich.
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Studienrichtung Wirtschaftsmathematik

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

A-001 Analysis I
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-001 Lineare Algebra I
Kl 120
oder

mP 30
9 9

A-003
Computeralgebra-
systeme

Kl 90 3 3

I-001 Informatik I Kl 90 6 6

A-002 Analysis II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

B-002 Lineare Algebra II
Kl 120
oder

mP 30
12 12

I-002 Informatik II Kl 90 6 6

A-004
Numerische 
Mathematik I

Kl 120
oder

mP 30
9 9

C-001 Stochastik
Kl 120
oder

mP 30
9 9

C-002
Wahrscheinlichkeits-
theorie und Mathe-
matische Statistik

Kl 120
oder

mP 30
9 9

B-003
Diskrete Mathematik 
und Optimierung

Kl 120
oder

mP 30
9 9

C-003
Versicherungs-
mathematik

Kl 120
oder

mP 30
9 9

P-001
Mathematisches 
Praktikum

Beleg-
arbeit,

Präsent.
3 3

W I
Wahlmodul 
aus I. A, B oder C 

Kl 90
oder

mP 20
6 6

W II

Wahlmodul:
A-005 Differentialglei-
chungen oder A-102 
Funktionalanalysis oder 
aus I. A, B oder C

Kl 120
oder

mP 30
9 9

S-001
Mathematisches 
Seminar

Vortrag 
75 min,
Skript

3 3

WPIII
P-002 
Betriebspraktikum 
oder Softskills

Bericht 
bezie-
hungs-
weise 
Teil-

nahme

6 6

Bachelor-Arbeit 12 12

∑  Leistungspunkte 30 30 18 18 18 30 144

Die Verteilung der Prüfungsleistungen im Zweitfach fällt je nach Wahl der Spezialisierungsrichtung unterschiedlich aus. Die unten angeführten Tabellen geben 
einen Überblick für die einzelnen Spezialisierungsrichtungen. 
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Studienrichtung Wirtschaftsmathematik, Spezialisierung Betriebswirtschaftslehre
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

WSF BA 
WI BM
03 12

Einführung in die 
Grundlagen der BWL

Kl 180 12 12

WSF BA 
WI BM
04 12

Grundlagen der BWL: 
Führungsaufgaben

Kl 180 12 12

WP-BWL

WSF BA WI BM 06 12 
Controlling und betriebliches Rechnungswesen (Wintersemester) oder
WSF BA WI AM 04 12 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Unternehmensrechnung (Sommersemester)

Kl 180
(BM 06)

12
oder:
Kl 180

(AM 04)
12 12

∑  Leistungspunkte 0 0 12 12 (12) (12) 36

Studienrichtung Wirtschaftsmathematik, Spezialisierung Volkswirtschaftslehre
 

Modul
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester ∑

LPPrüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP Prüfung LP

WSF BA 
WI AM
02 12

VWL I: 
Grundlagen der 
Volkswirtschaftslehre

Kl 180 12 12

WSF BA 
WI AM
05 12

VWL III: 
Grundlagen der 
Wirtschaftstheorie 

Kl 180 12 12

WP-VWL

WSF BA WI PMV 02 12 VWL IV: 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik (Sommersemester)
oder:
WSF BA WI PMV 01 12 VWL II: 
Bevölkerung, Familie und Staat (Wintersemester)

Kl 180
(02 12)

12
oder:
Kl 180
(01 12)

12 12

∑  Leistungspunkte 0 12 12 (12) (12) 0 36

Erläuterungen:
mP mündliche Prüfung
Kl Klausur, schriftliche Prüfung
W Wahlmodul
WP Wahlpflichtmodul
(Die Zeiteinheiten hinter mP beziehungsweise Kl entsprechen Minuten.)

Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen.

Für die Durchführung der Prüfung im Zweitfach und bei Softskills ist die Prüfungsordnung des jeweiligen Faches verbindlich.
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Universität Rostock 

Diploma Supplement 
 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigen-
schaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person 
erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei 
sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthal-
ten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 

 

Datum der Zertifizierung:   

  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 

 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION  

1.1 Familienname / 1.2 Vorname  

 

1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 

 

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden  

 

 

 
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION 

 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Bachelor of Science – B.Sc. 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 

k.A. 

2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation  

Mathematik, Studienrichtung Mathematik, Technomathematik oder Wirtschaftsmathema-
tik 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathe-
matik 

Status (Typ / Trägerschaft ) 

Staatliche Universität 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat 

Siehe 2.3 

Status (Typ / Trägerschaft)  

Siehe 2.3 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

deutsch 
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Datum der Zertifizierung:   

  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 

 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 

Bachelor – 3 Jahre, mit Abschlussarbeit 
 
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

3 Jahre Vollzeitstudium, 180 Leistungspunkte 
3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 

Abitur / Allgemeine Hochschulreife oder gleichwertiges Äquivalent 
 
 
4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 

Vollzeit 
 
4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

 

Das Bachelor-Studium Mathematik vermittelt  Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, die die 

Absolventen befähigen, einen weiterführenden Masterstudiengang zu absolvieren oder die 

beruflichen Tätigkeit als Mathematiker aufzunehmen. In der beruflichen Praxis wird Mathe-

matik nicht isoliert betrieben, sondern sie umfasst die Formulierung außermathematischer 

Sachverhalte als mathematisches Problem, die Auswahl oder Entwicklung geeigneter ma-

thematischer Lösungsmethoden und die Rückübersetzung der Lösung in die Praxis mit dar-

aus resultierenden Entscheidungen. Dieser Modellierungsprozess ist wichtiger Bestandteil 

des Studiums. Der Bachelor-Studiengang Mathematik kann in drei differenzierten Studien-

richtungen absolviert werden. Das sind Mathematik, Technomathematik und Wirtschafts-

mathematik. Alle drei Studienrichtungen vermitteln fundierte mathematische Kenntnisse und 

befähigen die Studierenden zu einer wissenschaftlichen Arbeitsweise. 

 

 
4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

siehe Transkript und Prüfungszeugnis 
 
4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 

Für die lokale Notengebung siehe Punkt 8.6. – Die ECTS-Notenberechnung befindet sich in 
Vorbereitung. 
 
4.5 Gesamtnote 

Note + ggf. Gewichtung.  
Die ECTS-Notenberechnung befindet sich in Vorbereitung. 
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5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 

Berechtigt zur Bewerbung um die Zulassung zum Masterstudium. 
 

 
5.2 Beruflicher Status 

k.A. 
 
 
6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 

k.A. 
 
6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 

Über die Institution: www.uni-rostock.de 
Über den Studiengang: http://www.math.uni-rostock.de 
Weitere Quellen zum nationalen Hochschulsystem siehe Punkte 8.8 
 
 
7. ZERTIFIZIERUNG 

 

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:  
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 
 
 
 
Datum der Zertifizierung:   
  

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

Offizieller Stempel/Siegel  
  
  

 
 
 
8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad 
der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.  
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN  
    DEUTSCHLAND

i 
 
8.1   Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller 

Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten.ii 
 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 
 
- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur-
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter For-
schung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten Ansatz 
und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig integ-
rierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen 
einschlägigen Einrichtungen einschließt. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den Berei-
chen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und andere 
Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und Kom-
munikation. 
 
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institu-
tionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von Stu-
diengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von Studien-
abschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister Artium führen oder mit einer Staatsprü-
fung abschließen. 
 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die Mög-
lichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen 
gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den 
Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international 
kompatibler machen. 
 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 
 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und 

Abschlüssen 

 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von Studien-
gängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an Studienab-
schlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.iii Seit 1999 existiert ein 
bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge unter der 
Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten 
Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind 
berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen.iv  
 

 
Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 

 

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere Zulas-
sungsregelungen 
 
 

 

 

 

 

Promotion 

(Dr.) 

 
 

(Dissertation / 
evtl. einschließ-

lich strukturiertes 
Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4,5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 

(Theologische und 
Pädagogische Hochschu-

len) 

 

[Promotion] 
 
 

[Doctorate] 
 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 
  
 

Besondere Zulassungs-
regelungen 
 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 

Zweiter Abschluss 

Besondere Zulas-
sungsregelungen 
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8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können nach-
einander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 
 

8.4.1   Bachelor 
 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.v 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bache-
lor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine 
Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 
 
8.4.2  Master 
 
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen „stärker anwen-
dungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ zu differenzieren. Die 
Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.vi 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende Masterstu-
diengänge, sowie solche, die inhaltlich nicht auf den vorangegangenen 
Bachelorstudiengang aufbauen können andere Bezeichnungen erhalten 
(z.B. MBA). 
 
8.4.3  Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  

 Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplom-
abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 
 
- Die Regelstudienzeit  an Universitäten beträgt bei integrierten Studien-
gängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre 
(Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und wirt-
schaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den Geistes-
wissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel der 
Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis 
je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische, 
pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen mit der Staats-
prüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Fach-
hochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner Organisati-
on und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der individuel-
len Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss gibt es bei 
integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfun-
gen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 
  
8.5 Promotion 
 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Ab-
schluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder 
eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eig-

nungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das 
Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer angenom-
men wird. 
 
8.6 Benotungsskala 
 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), „Ausrei-
chend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens die 
Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung für die Noten kann 
in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die nächs-
ten 25%), C (die nächsten 30%), D (die nächsten 25%) und E (die 
nächsten 10%) arbeitet. 
 
8.7 Hochschulzugang 

 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 
 
- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister   
  der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Lennéstr. 6, D-53113   
  Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche   
  NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher   
  Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in   
  Deutschland (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
  eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax:  
  +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail:  
  sekr@hrk.de 
- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält  
  umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc.    
  (www.hochschulkompass.de) 
 
 

                                                
i Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma   
   Supplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 
ii Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen  
   Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit   
   mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen   
   Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche  
   Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse   
   einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können,   
   wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert 
sind. 
iii Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die  
   Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss  
   der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 
iv „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von    
   Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV.  
   NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der   
   Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in  
   Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom     
   16.12.2004). 
v Siehe Fußnote Nr. 4.  
vi Siehe Fußnote Nr. 4. 
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Universität Rostock 

Diploma Supplement 
 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of 
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is 
appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 

 

Certification Date:   

  Chairman Examination Committee 

 

 

 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1.1 Family Name / 1.2 First Name 

 

1.3 Date, Place, Country of Birth 

 

1.4 Student ID Number or Code  

 

 
 
2. QUALIFICATION  

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language) 

Bachelor of Science – B.Sc.  

Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 

n.a. 

2.2 Main Field(s) of Study  

Mathematics; Branch of Study Mathematics, Technical Mathematics, or Business 
Mathematics 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 

Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für 
Mathematik  

Status  (Type / Control) 

University / State Institution 

2.4 Institution Administering Studies (in original language) 

Same 

Status  (Type / Control)  

Same 

2.5 Language(s) of Instruction/Examination 

German 
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Certification Date:   

  Chairman Examination Committee 

 

 

3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 

First degree (three years), with thesis 
 
3.2 Official Length of Programme 

3 years full-time, 180 ECTS-Credits 
 
3.3 Access Requirements 

General Higher Education Entrance Qualification (HEEQ), cf. Sect. 8.7; or equivalent 
 

 
4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study 

Full-time, 3 years 

 
4.2 Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate 

 

The B.Sc. programme in mathematics imparts the knowledge, abilities and methods which 

qualify the graduates for the admission to Master of Science studies and enable them to 

work as a professional mathematician. In professional practice, mathematics is not pursued 

in isolation. The translation of practical issues into mathematical problems, the choice and 

development of suitable solution techniques, and the translation of the solution back into 

practice together with resulting decisions is included. This process of modelling is an 

essential part of the course of studies. The students can choose one of three specializations: 

Mathematics, Technical Mathematics and  Business Mathematics. Each of these three 

branches imparts well grounded mathematical knowledge and teaches an academic working 

style. 

 
 
4.3 Programme Details 

See Transcript of Records for list of courses and grades; and “Prüfungszeugnis” (Final 
Examination Certificate) for subjects offered in final examinations (written and oral), and topic 

of thesis, including evaluations. 

 
4.4 Grading Scheme 

General grading scheme cf. Sec. 8.6 – Additionally, the ECTS-grading scheme is being 

prepared. 

 
4.5 Overall Classification (in original language) 

[Note + ggf. Gewichtung] 

Based on Comprehensive Final Examination; cf. “Prüfungszeugnis” (Final Examination 
Certificate) 
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5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 

Qualifies to apply for admission to graduate study programs 
 
5.2 Professional Status 

n.a. 
 

 

 
6. ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 

n.a. 

 
6.2 Further Information Sources 

On the institution: www.uni-rostock.de 

On the program: www.math.uni-rostock.de 
For national information sources cf. Sect. 8.8 

 

 
 
7. CERTIFICATION 

 

This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Date] 
Prüfungszeugnis vom [Date] 

Transcript of Records vom [Date] 

 
 

 

Certification Date:   

  

Chairman Examination Committee 

(Official Stamp/Seal)  
  

  

 

 
 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education that awarded it. 
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION  
    SYSTEM

i
 

 
8.1     Types of Institutions and Institutional Status 
 
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of 

Higher Education Institutions (HEI).
ii
 

 
- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, 
offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, 
universities focus in particular on basic research so that advanced 
stages of study have mainly theoretical orientation and research-
oriented components. 

 
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their 
study programmes in engineering and other technical disciplines, 
business-related studies, social work, and design areas. The common 
mission of applied research and development implies a distinct 
application-oriented focus and professional character of studies, which 
include integrated and supervised work assignments in industry, 

enterprises or other relevant institutions. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies 
for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields 
as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in 
a variety of design areas, architecture, media and communication. 
 

Higher Education Institutions are either state or state-recognized 
institutions. In their operations, including the organization of studies and 
the designation and award of degrees, they are both subject to higher 
education legislation. 

8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 
 
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in 
integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister 
Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination). 
 

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study 
programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1998, a scheme of first- and second-level degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered 
parallel to or instead of integrated "long" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to 
students in planning and pursuing educational objectives, they also 

enhance international compatibility of studies.  
 
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides 
a synoptic summary. 
 
8.3     Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 
 

To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of 
studies and general degree requirements have to conform to principles 
and regulations established by the Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany (KMK).

iii
 In 1999, a system of accreditation for programmes 

of study has become operational under the control of an Accreditation 
Council at national level. All new programmes have to be accredited 

under this scheme; after a successful accreditation they receive the 
quality-label of the Accreditation Council.

iv
  

 

 
Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  

 
 

Integrated/Long (One-Tier) Programmes 

 
Doctorate 

 

  

Transfer Procedures  
 

 

 

 

 

 

 

Doctorate 
(Dr.) 

 
 

(Thesis 
research; may 
include formal 

course work) 

 

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified examinations 
[4.5 years] 

 
 

Doctorate  
(Dr.) 

 

 

UNIVERSITIES  
(Universitäten) & 
SPECIALISED 
INSTITUTIONS 

of university standing 
(Theologische und 

Pädagogische 
Hochschulen) 

 

[Doctorate] 

 

 

UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES 

(UAS) 
- 

(Fachhochschulen) 
(FH) 

 

 

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC 

(Kunst-/ 
Musikhochschulen) 

 
[Some Doctorate] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 years] 

 

Transfer Procedures  
  

 

 

Transfer Procedures  
 

 

Transfer Procedures  

 

 
Programmes/ 

Degrees 

 
First degree 

 Second degree 

 

 

Transfer Procedures  
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8.4      Organization and Structure of Studies 
 
The following programmes apply to all three types of institutions. 
Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at 

various higher education institutions, at different types of higher 
education institutions and with phases of professional work between the 
first and the second qualification. The organization of the study 
programmes makes use of modular components and of the European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits 
corresponding to one semester. 
 

8.4.1   Bachelor 
 
Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, 
provide methodological skills and lead to qualifications related to the 
professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study 
courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to 

the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study 
Programmes in Germany.

v
  

First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), 
Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor 
of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music 
(B.Mus.). 
 

8.4.2  Master 
 
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 
programmes must be differentiated by the profile types “more practice-
oriented” and “more research-oriented”. Higher Education Institutions 
define the profile of each Master study programme.  
The Master degree study programme includes a thesis requirement. 

Study programmes leading to the Master degree must be accredited 
according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of 
Study Programmes in Germany.

vi
 

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), 
Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of 
Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). 
Master study programmes, which are designed for continuing education 

or which do not build on the preceding Bachelor study programmes in 
terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA). 
 
8.4.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 

 Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom 

degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises 
a combination of either two major or one major and two minor fields 
(Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad 
orientations and foundations of the field(s) of study. An Intermediate 
Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung 
or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter 
the second stage of advanced studies and specializations. Degree 

requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) 
and comprehensive final written and oral examinations. Similar 
regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of 
qualification is equivalent to the Master level. 
 
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom 
degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom 

degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as 
well as economics and business. In the humanities, the corresponding 
degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the 
practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing 
for the legal, medical, pharmaceutical and teaching professions are 
completed by a Staatsprüfung.  
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 

academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the 
Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5. 
 
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied 
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While 
the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates 

may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting 
institutions, cf. Sec. 8.5. 
 
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music 
etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and 
individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the 
integrated study programme awards include Certificates and certified 

examinations for specialized areas and professional purposes. 
  
8.5 Doctorate 
 
Universities as well as specialized institutions of university standing and 
some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. 
Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master 

(UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign 
equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) 
degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a 
further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The 
universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry 
to a doctorate as well as the structure of the procedure to determine 
aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation 

research project by a professor as a supervisor.  
8.6 Grading Scheme 

 
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with 
numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" 
(1) = Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; 

"Ausreichend" (4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-
Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal 
designations of grades may vary in some cases and for doctoral 
degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, 
which operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 
%), D (next 25 %), and E (next 10 %).  

 
8.7 Access to Higher Education 
 
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for 
admission to all higher educational studies. Specialized variants 
(Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to particular 

disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a 
Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of 
schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on other 
or require additional evidence demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional 
admission procedures.  
 

8.8 National Sources of Information 
 
- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers   
   of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic   
   of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 
   229; Phone: +49[0]228/501-0 
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;  

   www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- "Documentation and Educational Information Service" as German  
   EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education  
   system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
   eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];   
   Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone:  

   +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 
- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference  
   features comprehensive information on institutions, programmes of    
   study, etc. (www.higher-education-compass.de) 
 
 

                                                
i
 The information covers only aspects directly relevant to purposes of  

   the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005. 
ii
 Berufsakademien are not considered as Higher Education  

   Institutions, they only exist in some of the Länder. They offer  
   educational programmes in close cooperation with private companies.  
   Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at  

   the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which  
   are recognized as an academic degree if they are accredited by a  
   German accreditation agency. 
iii
 Common structural guidelines of the Länder as set out in Article 9   

   Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the   
   accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of  
   the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural  
   Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.  
   2003, as amended on 21.4.2005). 
iv

 “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of  

   Study Programmes in Germany’”, entered into force as from    
   26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the  
   Declaration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation   
   for the Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of   
   the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural  
   Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of  
   16.12.2004. 
v
 See note No. 4. 

vi
 See note No. 4. 
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Anlagen 

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2: Diploma Supplement
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

Prüfungsordnung für den Master-Fernstudiengang 
Architektur und Umwelt
der Hochschule Wismar

Vom 19. September 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, hat die Hochschule Wismar die folgende Prüfungsordnung für den weiterbildenden Master-
Fernstudiengang Architektur und Umwelt als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
*  Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau  

und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist 
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. 
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezo-
genen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveranstal-
tungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen 
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbe-
gleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS rich-
tet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Master-
Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, nach 
der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten regel-

mäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte Ar-
beitsbelastung des Kandidaten beträgt in vier Semestern 2700 Stun-
den. Dieser Zeitaufwand entspricht insgesamt 90 Credits. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese 
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der 
Master-Thesis mit Kolloquium.
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(2)	 Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen 
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die 
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3)	 Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fächer-
übergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder hinrei-
chende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden muss, um 
das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu können. 

(4)	 Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für 
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden sind. 
Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn des 
Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden.

(2)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss 
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
Dieser Bescheid gibt auch darüber Auskunft, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung 
oder die Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbe-
sondere auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshoch-
schulgesetzes hinzuweisen.

(4)	 Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und 
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hochschu-
le Wismar fortsetzen beziehungsweise hat er eine Prüfung endgül-
tig nicht bestanden, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs-
leistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungs-
leistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-Prüfung 
nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, 
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1: 

			           Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = --------------------------------------------------
			                       (Summe der CR)

(2)	 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt von  
1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt von  
2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt von  
3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so 
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3	 =	 sehr gut	 =	� eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt

5,0	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt

(2)	 Die nach Absatz 1 vergebenen Noten werden entsprechend 
der Anlage 3 in ECTS-Noten umgerechnet und im Diploma Sup-
plement ausgewiesen.

§ 6
Vergabe von Credits

(1)	 Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen 
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2)	 Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module 
und die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium verge-
ben.

(3)	 Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.
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§ 7
Prüfungstermine

(1)	 Die Master-Prüfung soll bis zum Ende der Regelstudienzeit 
abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt abgelegt wer-
den, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prüfungsvorleis-
tungen erbracht worden sind. 

(2)	 Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend 
während der angesetzten Präsenzphasen abgelegt. Der Prüfungs-
ausschuss bestimmt die Prüfungstermine und gibt sie gemeinsam 
mit dem Namen der Prüfer spätestens sechs Wochen vor der Prü-
fung bekannt.

(3)	 Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen, über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind sowie 
über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu infor-
mieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen 
Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(4)	 Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 22 
Abs. 4 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine 
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. 
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2)	 Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 22 Abs. 4 festgelegten 
Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr als 
zwei Semester oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet 
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese 
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen 
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als 
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. 
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen 
im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und 
die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgre-
mien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu 2 Semestern, ein 
Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat nach-
weislich an einer ausländischen Hochschule für einen Studien-
gang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, 
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-
nen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits 

erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis 
zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wer-
den, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mit-
glied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen 
Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ordnungsge-
mäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. Über den 
Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4)	 Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen, 
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung 
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1)	 Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann 
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 
gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 9. 

(2)	 Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsregelung 
abgelegten Modulprüfung hat innerhalb zum nächsten regulären 
Prüfungstermin zu erfolgen. 

(3)	 Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im 
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(4)	 Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom 
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht 
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem Kan-
didaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender Gründe 
eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt Absatz 9.

(5)	 Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(6)	 Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, 
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte 
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch 
erforderlich wird. 

(7)	 Eine zweite Wiederholung kann für die in der Anlage 3 be-
stimmten Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen. 



74	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 	 Nr. 1/2009

(8)	 Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächstmögli-
che Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht ent-
gegensteht. 

(9)	 Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die 
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zulässig, wenn 
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Master-Thesis von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 2, 4, 7 und 8 
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit 
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der 
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel 
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungster-
min ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2)	 Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er 
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss 
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-

genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der 
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgrün-
den im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer 
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4)	 Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass 
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen 
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die 
Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im jeweiligen Fach 
über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kennt-
nis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird 
vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie be-
darf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. 
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a)	 Mündliche Prüfung (§ 12)

b)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 13),

c)	 Hausarbeit/Übungsarbeit (§ 14)

d)	 Referat/Präsentation (§ 15)

e)	 Entwurfsprojekt/Projektarbeit (§ 16)

f)	 Alternative Prüfungsleistungen können sein
	 –	 Referate
	 –	 Rechnerprogramme
	 –	 Durchführung von Fallstudien, Teilnahme an Planspielen
		  Rollenspiele
	 –	 Diskussionsleitungen
	 –	 Kolloquien 
	 –	 Sonstige schriftliche Arbeiten
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	 –	 Experimentelle Arbeiten
	 –	� Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)

(2)	 Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorberei-
tung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments sowie 
die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchsab-
laufs und der Ergebnisse des Experiments.

(3)	 Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens 
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kollo-
quium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen 
kritisch reflektiert wird.

(4)	 Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für 
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1)	 Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über 
breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2)	 Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3)	 Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 45 Minuten.

(4)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer.

(5)	 Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht 
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Er hat den Widerspruch mindestens 14 Tage vor dem 
Prüfungstermin schriftlich dem Prüfungsausschuss mitzuteilen. 
Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten 
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Fa-
ches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, mindestens aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten 
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Hausarbeit/Übungsarbeit

In den Hausarbeiten soll der Kandidat in einem mit dem Prüfer 
vereinbarten Thema nachweisen, dass er mit den gängigen Metho-
den seines Faches eigenständig Aufgaben lösen und Themen be-
arbeiten kann. In der Hausarbeit soll ferner festgestellt werden, ob 
der Kandidat über notwendiges Grundlagenwissen verfügt. Durch 
eine Übungsarbeit wird in erster Linie die entwerferische Befähi-
gung geprüft. Hausarbeiten haben in der Regel einen Umfang von 
mindestens 20 Seiten und maximal 40 Seiten zuzüglich. Anhang. 
Übungsarbeiten haben einen zeichnerischen und/oder grafischen 
Anteil aufzuweisen. Sie sind mit einem Inhaltsverzeichnis und bei 
Verwendung von nicht selbstständig erarbeiteten Bestandteilen 
mit Quellenangaben zu versehen. Die maximale Erarbeitungszeit 
einer Hausarbeit beträgt acht Wochen. Das Bewertungsverfahren 
soll vier Wochen nicht überschreiten.

§ 15
Referat/Präsentation

Ein Referat beziehungsweise eine Präsentation ist im Lehr- bezie-
hungsweise Lernzusammenhang der Lehrveranstaltungen zu hal-
ten. Es umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung 
eines Themas oder Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstal-
tung unter Einbeziehung der einschlägigen Literatur. In einem 
kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minuten soll die Diskussion über die 
entsprechende Thematik eröffnet und vertieft werden.

§ 16
Entwurfsprojekt/Projektarbeit

(1)	 Ein Entwurfsprojekt ist eine selbstständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor 
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu 
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.
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(2)	 Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und 
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(3)	 Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall 
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die 
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(4)	 Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel 
höchstens sechs Monate. 

§ 17
Master-Thesis und Kolloquium

(1)	 Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium 
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an 
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3)	 Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein 
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas 
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschlä-
ge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das 
Thema kann nur einmal auf Antrag innerhalb von zwölf Wochen 
nach der Ausgabe zurückgegeben werden. Der für die Rückgabe 
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden. Über den Antrag entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der zuständigen Prüfer. Ein 
Thema für die Master-Thesis wird von Amts wegen ausgegeben, 
wenn ein Kandidat, der die in der Anlage 1 für die Pflichtmodule 
vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten Modulprü-
fung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das 
Thema einreicht.

(4)	 Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, teilt er dem 
Kandidaten den Termin zur Einreichung des zweiten Masterthe-
mas mit. 

(5)	 Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(6)	 Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis, deren Verlänge-
rung sowie deren Sprache werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Be-

treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-
Thesis eingehalten werden kann. 

(7)	 Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt 
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Master-
Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder anderen 
künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im Original mit 
je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern. Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(8)	 Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von 
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Be-
treuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden 
auf Vorschlag des Kandidaten vom Prüfungsausschuss bestimmt. 
Die einzelnen Bewertungen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von 
jedem Prüfer einzeln schriftlich zu begründen. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung durch die beiden Prüfer wird die Note der 
Master-Thesis aus dem arithmetischen Mittel der beiden Noten 
unter entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(9)	 Unter der Voraussetzung, dass die Master-Thesis mit mindes-
tens ausreichend bewertet wurde und alle Modulprüfungen be-
standen sind, hat der Kandidat seine Master-Thesis in einem Kol-
loquium zu verteidigen. Dieses Kolloquium findet frühestens zwei 
Wochen und spätestens vier Wochen nach der entsprechenden Be-
wertung der Master-Thesis statt. Auf Antrag der Studierenden an 
den Prüfungsausschuss kann diese Frist auf bis zu zwölf Wochen 
verlängert werden. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem 
Kandidaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung 
ihres Ergebnisses mitzuteilen.

(10) Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, 
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur 
Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Ab-
satz 8 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt 
mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kollo
quium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat wider-
spricht.

(11) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil von 
25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kolloquium 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Gesamtbe-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Mas-
ter-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu wie-
derholen.

§ 18
Prüfungsausschuss

(1)	 An der Hochschule wird ein Prüfungsausschuss für das Fern-
studium gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende 
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die 
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig. 
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Zur Erledigung der in § 19 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2)	 Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammensetzung 
wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher Mitar-
beiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Professoren 
zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied 
aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 1 Jahr, die 
Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 
drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr 
Amt angetreten haben.

(3)	 Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat aus demjenigen Fachbereich bestellt, der für den je-
weiligen Fernstudiengang verantwortlich ist. Entsprechend wer-
den für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder 
bestellt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professo-
ren sein. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben 
dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und 
in dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters. Die studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei materiellen 
Prüfungsentscheidungen, insbesondere über das Bestehen und 
Nichtbestehen und über die Anrechnung von Studienzeiten sowie 
Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimmrecht. An der Bera-
tung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festle-
gung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betref-
fen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses nicht teil.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das 
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen 
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7)	 Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1.	 über den Kandidaten das Sorgerecht hat;

2.	� zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung 
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8)	 Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 19
Zentrales Prüfungsamt

(1)	 Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses 
gemäß § 18 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule 
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2)	 Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.	� Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen 
für die Prüfungen

2.	� Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3.	 Führung der Prüfungsakten

4.	� Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5.	� Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6.	 Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5

7.	� Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-
mins

8.	� Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 
Satz 3, 17 Abs. 7 Satz 6

9.	� Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas 
für die Master-Thesis

10.	Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten

11.	Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis

12.	Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13.	�Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 20
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu 
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§  36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte 
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
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gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die 
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2)	 Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen 
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3)	 Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 21
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen  

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demselben Stu-
diengang erbracht wurden. 

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits 
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten.

(3)	 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen 
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. Vor der Feststellung der Gleichwertigkeit sind 
die zuständigen Fachvertreter zu hören. Der Studierende hat die 
für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

§ 22
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zum nichtkonsekutiven Mas-
terstudium Architektur und Umwelt ist ein erster akademischer 
Abschluss mit mindestens 210 Credits in einem sachverwandten 
Studienfach, der an einer nationalen oder internationalen Hoch-
schule erworben wurde. Kann die Anzahl von 210 Credits nicht 
nachgewiesen werden, ist es möglich auf Antrag eine zu den Zu-
gangsvoraussetzungen zusätzliche einschlägige Berufspraxis von 
1 ½ Jahren (in Vollzeit) oder 3 Jahren (in Teilzeit) mit maximalen 
30 Credits anzurechnen. Im Einzelfall ist es auch möglich über 
den Besuch von Veranstaltungen an der Hochschule Wismar vor 
Aufnahme des Studiums weitere Credits zu erwerben. Hierüber 
entscheidet das Prüfungsamt auf Antrag. Die zu wählenden Mo-
dule werden vom Studiengangsverantwortlichen festgelegt. Wei-
terhin ist für die Zulassung in der Regel eine mindestens einjähri-
ge einschlägige Berufspraxis in einem sachverwandten Gebiet, 
nach dem ersten akademischen Abschluss nachzuweisen. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(2)	 Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer ein Studium nach 
Maßgabe der Studienordnung absolviert hat.

(3)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der 
Kandidat in demselben Studiengang an der Hochschule Wismar 
immatrikuliert ist.

(4)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag 
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
wurden:

1.	� die in Absatz 1 genannten Zeugnisse beziehungsweise Nach-
weise

2.	� Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß 
der Studienordnung

3.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entspre-
chender Prüfungen

4.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer 
Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu
diengang an einer  Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land

5.	� eine Erklärung darüber, dass bisherige Versuche gemäß 
Punkt 4 einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden be-
ziehungsweise dass auch kein entsprechendes Prüfungsver-
fahren an einer anderen Hochschule anhängig ist und

6.	� im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird. 
Der Widerspruch muss gegebenenfalls mindestens 14 Tage 
vor dem Prüfungstermin schriftlich an den Prüfungsausschuss 
gerichtet werden
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Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die nach den Absätzen 1 bis 2 
erforderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizu
fügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne 
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(5)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.	� die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen oder 
die Verfahrensvorschriften nicht erfüllt sind oder

2.	 die Unterlagen unvollständig sind oder

3.	� der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung 
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 23
Zweck und Durchführung  

der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung 
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2)	 Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 24
Art, Umfang und Gegenstand  

der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus

–	 den Modulprüfungen und 

–	� der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 
§ 17.

(2)	 Die Module des Masterstudiums sowie deren Umfang und Art 
sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

(3)	 Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4)	 Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5)	 Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das 
betroffene Studienfach angeboten werden.

(6)	 Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er 
sämtliche andere Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 25
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis 
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht einbezogen.

§ 26
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis  

und Zeugnisergänzung

(1)	 Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 25 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
zwei Drittel, die  Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil 
von einem Drittel in die Gesamtnote ein.

(2)	 Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3)	 Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.
	
(4)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu
diengang, ggf. der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulno-
ten der Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren 
Note sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. 
Auf Antrag des Kandidaten kann die bis zum Abschluss der Mas-
ter-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufge-
nommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Bei-
blatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungs-
jahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzuge-
ben.

(5)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6)	 Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7)	 Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung 
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das 
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer und deutscher Sprache:

a)	� Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des 
Absolventen

b)	� Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen 
Qualifikation und zum Fachbereich 
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c)	� Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen 
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des 
Studienprogramms

d)	� Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e)	� Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren 
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f)	� Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des 
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g)	� Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, 
Stelle)

h)	� Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das 
nationale Hochschulsystem

§ 27
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1)	 Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende Abschluss „Master of Science“ verliehen.

(2)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 28
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprü-
fung entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-
Thesis.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die 
Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die  
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 29
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist 
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 30
Inkrafttreten

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von 
Kandidaten, die im Wintersemester 2006/2007 für einen Master-
Fernstudiengang Architektur und Umwelt an der Hochschule Wis-
mar eingeschrieben werden.

(2)	 Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Akademischen Senats 
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 und 18. Septem-
ber 2008 sowie der Genehmigungen des Rektors vom 17. Novem-
ber 2006 und 19. September 2008.

Wismar, den 19. September 2008 

Der Rektor
der Hochschule Wismar

Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 71    
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Anlage 1

Prüfungsplan

Modulnummer: Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester ∑ CR

CR CR CR CR

Prüfung Prüfung Prüfung Prüfung

1. Allgemeine Grundlagen 8 8

K 120

2. Planung und Entwurf 4 8 12

H / ÜA E/PA mit R/P 
*

3. Energie 8 8

K 120

4. Baustoffe/Schadstoffe 6 6

K 120

5. Wasser und Landschaft 4 2 6

K 90 K 90

6. Städtebau 12 12

E/PA mit R/P 
*

7. Ökologische Gesamtkonzepte 5 3 8

K 90 E/PA mit R/P 

8. Masterseminar R/P 3 3

9. Master-Thesis MT + K ** 27 27

Summe 20 23 17 30 90

Erläuterungen
* inhaltliche Übereinstimmung mit dem Modul 7
** Themen aus den Modulen 2 bis 6 in Kombination mit 7

CR  Credits
K  Klausurarbeit gemäß § 13
H / ÜA Hausarbeit/Übungsarbeit gemäß §14 
R/P  Referat/Präsentation gemäß § 15
E/PA Entwurfsprojekt/Projektarbeit gemäß § 16
MT + K Master-Thesis und Kolloquium

Die Zeiteinheiten nach K entsprechen Minuten.
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Anlage 2
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit für den weiterbildenden Master-Fernstu
diengang Architektur und Umwelt beträgt vier Semester.

§ 2
Umrechnungstabelle für ECTS-Noten

Rechnerischer Wert 	 ECTS-Grade	 ECTS-Definition 
Note	

1,0 bis 1,5	 A	 excellent
1,6 bis 2,0	 B	 very good
2,1 bis 3,0	 C	 good
3,1 bis 3,5	 D	 satisfactory
3,6 bis 4,0	 E	 sufficient
4,1 bis 5,0	 F/FX	 failed

§ 3
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung 
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1.	 ein besonderer Härtefall vorliegt oder

2.	� der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-
den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3.	� er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, wobei nicht 
mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt 
werden können.

Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses für das Fernstudium einzureichen.

§ 4
Zulassung zu Master-Thesis und Kolloquium

Das Thema der Master-Thesis wird frühestens vergeben, wenn 
43 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung nachgewiesen werden 
können. Zum Kolloquium wird nur zugelassen, wer 63 Credits 
erworben hat.

§ 5
Bearbeitungszeit Master-Thesis

Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 24 Wochen. Die 
Master-Thesis wird in der Regel im 4. Semester bearbeitet. Im 
Einzelfall kann auf Basis eines begründeten Antrags der Prüfungs-
ausschuss für das Fernstudium die Bearbeitungszeit ausnahms-
weise um höchstens zwei Wochen verlängern. Der Antrag ist 

schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für das  
Fernstudium einzureichen.

§ 6
Sprache der Master-Thesis

Die Master-Thesis ist in deutscher oder englischer Sprache abzu-
fassen. Auf Antrag des Studenten und im Einvernehmen mit dem 
Betreuer kann der Prüfungsausschuss für das Fernstudium zulas-
sen, dass die Master-Thesis in einer anderen Sprache verfasst 
wird; in diesem Fall muss sie eine Zusammenfassung in deutscher 
Sprache enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses für das Fernstudium einzureichen

§ 7
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier 
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Stu-
denten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, fällt 
dessen Sitz der Gruppe der Professoren zu.

§ 8
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 der Prüfungsord-
nung aus den Modulnoten und ihrer Gewichtung gemäß der Cre-
dits in der Anlage 1 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium) gemäß § 26 der Prüfungsordnung. Die Modul-
noten gehen mit einem Anteil von zwei Drittel, die Master-Thesis 
mit Kolloquium mit einem Anteil von einem Drittel in die Ge-
samtnote ein.

	                  Summe (Modulnoten * CR)
Gesamtnote = ------------------------------*(2/3) + Note Masterthesis 
	                        (Summe der CR = 63)               mit Kolloquium *(1/3)

§ 9
Abschlussnote

Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 
1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative Note 
entsprechend der ECTS-Bewertungskala auszuweisen:

A	 die besten 10 %
B	 die nächsten 25 %
C	 die nächsten 30 %
D	 die nächsten 25 %
E	 die nächsten 10 %.

§ 10
Masterurkunde und Zeugnis

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschule Wismar 
den akademischen Grad „Master of Science“.

Anlage 3

Besondere Bestimmungen
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Prüfungsordnung für den Master-Fernstudiengang 
Facility Management

der Hochschule Wismar

Vom 19. September 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 10. Juli 
2006 (GVOBl. M-V S. 30)2, hat die Hochschule Wismar die folgende Prüfungsordnung für den weiterbildenden Master-Fernstudien-
gang Facility Management als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
*  Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist 
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. 
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezo-
genen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveranstal-
tungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen 
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbe-
gleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS 
richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Mas-
ter-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, 
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten 
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte 
Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im ersten bis dritten Se-

mester 600 Stunden, im vierten Semester (Master-Thesis) 
900 Stunden. Dieser Zeitaufwand entspricht im ersten bis dritten 
Semester 20 Credits, im vierten Semester 30 Credits. Credits wer-
den in ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese 
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der 
Master-Thesis mit Kolloquium.
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(2)	 Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen 
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die 
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3)	 Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind 
Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an den in dieser 
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(4)	 Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fä-
cherübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder 
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden 
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu 
können. 

(5)	 Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für 
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden sind. 
Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn des 
Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden.

(2)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss 
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
Dieser Bescheid gibt auch darüber Auskunft, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung 
oder die Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbe-
sondere auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshoch-
schulgesetzes hinzuweisen.

(4)	 Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und 
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hochschu-
le Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, 
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1: 

			           Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = --------------------------------------------------
			                       (Summe der CR)

(2) Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt bis  
einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt von  
1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt von  
2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt von  
3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so 
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3	 =	 sehr gut	 =	� eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt

5,0	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt

(2)	 Die nach Absatz 1 vergebenen Noten werden entsprechend 
der Anlage 3 in ECTS-Noten umgerechnet und im Diploma Sup-
plement ausgewiesen.

§ 6
Vergabe von Credits

(1)	 Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen 
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2)	 Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module und 
die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben.

(3)	 Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.
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§ 7
Prüfungstermine

(1)	 Die Master-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2)	 Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend 
während der angesetzten Präsenzphasen abgelegt. Der Prüfungs-
ausschuss bestimmt die Prüfungstermine und gibt sie gemeinsam 
mit dem Namen der Prüfer spätestens sechs Wochen vor der Prü-
fung bekannt.

(3)	 Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen, über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind sowie 
über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu infor-
mieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen 
Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(4)	 Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20 
Abs. 6 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine 
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. 
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2)	 Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 6 festgelegten 
Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr als 
zwei Semester oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet 
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese 
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen 
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als 
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. 
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen 
im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und 
die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgre-
mien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern, 
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat 
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen Stu
diengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, 
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-
nen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits 

erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis 
zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wer-
den, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mit-
glied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen 
Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ordnungsge-
mäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. Über den 
Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4)	 Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen, 
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung 
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen  

und der Master-Thesis

(1)	 Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann 
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 
gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 10. 

(2)	 Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Master-Prüfung kann zur 
Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch be-
standener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Stegreife 
anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt mit der 
Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3)	 Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsregelung 
abgelegten Modulprüfung hat innerhalb zum nächsten regulären 
Prüfungstermin zu erfolgen.  

(4)	 Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im 
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5)	 Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom 
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht 
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem 
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender 
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt 
Absatz 10.

(6)	 Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 
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(7)	 Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, 
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte 
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch 
erforderlich wird.

(8)	 Eine zweite Wiederholung kann für die in der Anlage 3 be-
stimmten Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen.

(9)	 Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächstmögli-
che Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht ent-
gegensteht. 

(10) Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die 
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zulässig, wenn 
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Master-Thesis von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(11) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9 
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit 
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der 
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel 
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungster-
min ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2)	 Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er 
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss 
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der 
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgrün-
den im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer 
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4)	 Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass 
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen 
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die 
Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im jeweiligen Fach 
über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kennt-
nis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird 
vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie be-
darf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. 
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a)	 Mündliche Prüfung (§ 12)

b)	� schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-
ten (§ 13)

c)	 Hausarbeit

d)	 Referat/Präsentation
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e)	 Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien

f)	 Projektarbeit (§ 14)

g)	 Alternative Prüfungsleistungen können sein
	 –	 Referate
	 –	 Rechnerprogramme
	 –	 Rollenspiele
	 –	 Diskussionsleitungen
	 –	 Kolloquien
	 –	 Sonstige schriftliche Arbeiten
	 –	 Experimentelle Arbeiten
	 –	� Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
	 –	� Vorbereitung einer Fachtagung (Erarbeitung von Procee-

dings, Plakaten)
	 –	 Leiten eines Workshops auf einer Fachtagung

(2)	 Ein Referat beziehungsweise eine Präsentation ist im Lehr- 
beziehungsweise Lernzusammenhang der Lehrveranstaltungen zu 
halten. Es umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung 
eines Themas oder Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstal-
tung unter Einbeziehung der einschlägigen Literatur. In einem 
kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minuten soll die Diskussion über die 
entsprechende Thematik eröffnet und vertieft werden.

(3)	 Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorberei-
tung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments sowie 
die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchsab-
laufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4)	 Ein Entwurfsprojekt ist eine selbstständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor 
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu 
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5)	 Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens 
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kollo-
quium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen 
kritisch reflektiert wird.

(6)	 In den Hausarbeiten soll der Kandidat in einem mit dem Prü-
fer vereinbarten Thema nachweisen, dass er mit den gängigen 
Methoden seines Faches eigenständig Aufgaben lösen und The-
men bearbeiten kann. In der Hausarbeit soll ferner festgestellt 
werden, ob der Kandidat über notwendiges Grundlagenwissen 
verfügt. Hausarbeiten haben einen Umfang von mindestens 
20 Seiten und maximal 40 Seiten zuzüglich Anhang. Sie sind mit 
einem Inhaltsverzeichnis und bei Verwendung von nicht selbst-
ständig erarbeiteten Bestandteilen mit Quellenangaben zu verse-
hen. Die maximale Erarbeitungszeit einer Hausarbeit beträgt acht 
Wochen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht über-
schreiten.

(7)	 Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 

oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für 
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1)	 Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über 
breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2)	 Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3)	 Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 45 Minuten.

(4)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer.

(5)	 Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht 
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten 
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Fa-
ches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, mindestens aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten 
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.
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§ 14
Projektarbeiten

(1)	 Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und 
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2)	 Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall 
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die 
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel 
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4)	 Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit 
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar 
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Master-Thesis und Kolloquium

(1)	 Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium 
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an 
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3)	 Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein 
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas 
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschlä-
ge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das 
Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben werden. 
Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den 
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der zu-
ständigen Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von Amts 
wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat 65 Credits erworben hat, 
nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von vier Wochen 
einen Vorschlag für das Thema einreicht.

(4)	 Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheid-
bar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 er-
füllt.

(5)	 Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis, deren Verlänge-
rung sowie deren Sprache werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-
Thesis eingehalten werden kann. 

(6)	 Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt 
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Master-
Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder anderen 
künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im Original mit 
je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern. Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7)	 Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von 
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Be-
treuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden 
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen 
sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln 
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung 
durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender An-
wendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten.

(8)	 Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium 
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Er-
gebnisses mitzuteilen.

(9)	 Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, 
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur 
Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Ab-
satz 7 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt 
mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kollo
quium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat wider-
spricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil von 
25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kolloquium 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Gesamtbe-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Mas-
ter-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu wie-
derholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1)	 An der Hochschule wird ein Prüfungsausschuss für das Fern-
studium gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffen-
de Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für 
die weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zu-
ständig. Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben 
und Entscheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Ver-
fügung.
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(2)	 Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammensetzung 
wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher Mitar-
beiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Professoren 
zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied 
aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die 
Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 
drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr 
Amt angetreten haben.

(3)	 Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat aus demjenigen Fachbereich bestellt, der für den je-
weiligen Fernstudiengang verantwortlich ist. Entsprechend wer-
den für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder 
bestellt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professo-
ren sein. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben 
dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und 
in dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters. Die studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei materiellen 
Prüfungsentscheidungen, insbesondere über das Bestehen und 
Nichtbestehen und über die Anrechnung von Studienzeiten sowie 
Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimmrecht. An der Bera-
tung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festle-
gung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betref-
fen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses nicht teil.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das 
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen 
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7)	 Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1.	 über den Kandidaten das Sorgerecht hat;

2.	� zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung 
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8)	 Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1)	 Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses 
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule 
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2)	 Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.	� Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen 
für die Prüfungen

2.	� Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3.	 Führung der Prüfungsakten

4.	� Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5.	� Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6.	 Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5

7.	� Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-
mins

8.	� Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 
Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9.	� Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas 
für die Master-Thesis

10.	Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten

11.	Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis

12.	Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13.	�Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu 
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§  36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte 
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die 
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.
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(2)	 Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen 
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3)	 Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen  

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an 
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. 

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits 
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten.

(3)	 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen 
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6)	 Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor der 
Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachver-
treter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zum nichtkonsekutiven Mas-
terstudium Facility Management ist ein erster akademischer Ab-
schluss mit mindestens 210 Credits, der an einer nationalen oder 
internationalen Hochschule erworben wurde. Kann die Anzahl 
von 210 Credits nicht nachgewiesen werden, ist es möglich auf 
Antrag eine zu den Zugangsvoraussetzungen zusätzliche einschlä-
gige Berufspraxis von 1 ½ Jahren (in Vollzeit) oder 3 Jahren (in 
Teilzeit) mit maximalen 30 Credits anzurechnen. Im Einzelfall ist 
es auch möglich, über den Besuch von Veranstaltungen an der 
Hochschule Wismar vor Aufnahme des Studiums weitere Credits 
zu erwerben. Hierüber entscheidet das Prüfungsamt auf Antrag. 
Die zu wählenden Module werden vom Studiengangsverantwort-
lichen festgelegt. Weiterhin ist für die Zulassung in der Regel eine 
mindestens einjährige einschlägige Berufspraxis in einem sach-
verwandten Gebiet mit Bezug auf einen betriebswirtschaftlichen 
und/oder einen bautechnischen Zusammenhang, nach dem ersten 
akademischen Abschluss nachzuweisen.

(2)	 Die Eignung wird in einem Auswahlgespräch geprüft. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(3)	 Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer ein Studium nach 
Maßgabe der Studienordnung absolviert hat.

(4)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der 
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung 
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben ist.

(5)	 Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer die Prüfungsvor-
leistungen für die jeweilige Modulprüfung (§ 22) erbracht hat.

(6)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag 
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
wurden:

1.	� die im Absatz 1 genannten Zeugnisse beziehungsweise Nach-
weise

2.	� Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß 
der Studienordnung

3.	� Nachweis der jeweils erforderlichen Prüfungsvorleistungen 
(§ 22)

4.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entspre-
chender Prüfungen, eine Erklärung über bisherige Versuche 
zur Ablegung einer Master-Prüfung in demselben oder einem 
verwandten Studiengang an einer  Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland

5.	� eine Erklärung darüber, dass bisherige Versuche gemäß 
Punkt 4 einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden be-
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ziehungsweise dass auch kein entsprechendes Prüfungsver-
fahren an einer anderen Hochschule anhängig ist und

6.	� im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die nach den Absätzen 1 bis 3 
erforderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizu
fügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne 
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(7)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.	� die in den Absätzen 1 bis 6 genannten Voraussetzungen oder 
die Verfahrensvorschriften nicht erfüllt sind oder

2.	 die Unterlagen unvollständig sind oder

3.	� der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung 
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung 
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2)	 Die Master-Prüfung wird  mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1)	 Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind 
Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an den in der Anla-
ge 1 bezeichneten Modulprüfungen.

(2)	 Die Zulassungsvoraussetzungen zur Master-Thesis und zum 
Kolloquium werden in der Anlage 3 geregelt. 

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus

–	 den Modulprüfungen und 

–	� der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 
§ 15.

(2)	 Die Module des Masterstudiums sowie deren Umfang und Art 
sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

(3)	 Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4)	 Die Studierenden wählen im 3. Semester eine kaufmännische 
oder technische Spezialisierung. 

kaufmännische Spezialisierung
–	 Kaufmännisches Gebäudemanagement II
–	 Corporate Real Estate Management II
–	 Präsentation und Rhetorik, Personalführung

technische Spezialisierung
–	 Technisches Gebäudemanagement II / Energiemanagement
–	 Gebäudeautomation
–	 Informatik II

Gemäß der Spezialisierung müssen die entsprechenden drei Mo-
dule belegt werden. 

(5)	 Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(6)	 Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das 
betroffene Studienfach angeboten werden.

(7)	 Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er 
sämtliche andere Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis  

und Zeugnisergänzung

(1)	 Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
zwei Drittel, die  Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil 
von einem Drittel in die Gesamtnote ein.

(2)	 Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3)	 Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der 
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Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note 
sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. Auf An-
trag des Kandidaten kann die bis zum Abschluss der Master-Prü-
fung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen 
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt zum 
Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6)	 Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7)	 Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung 
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das 
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer Sprache:

a)	� Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des 
Absolventen

b)	� Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen 
Qualifikation und zum Fachbereich 

c)	� Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen 
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des 
Studienprogramms

d)	� Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e)	� Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren 
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f)	� Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des 
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g)	� Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stel-
le)

h)	� Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das 
nationale Hochschulsystem

§ 25
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1)	 Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende Abschluss „Master of Science“ verliehen.

(2)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 26
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung 
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Thesis.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die 
Modulprüfung  für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die  
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist 
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 28
Inkrafttreten

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von 
Kandidaten, die im Wintersemester 2006/2007 für einen Master-
Fernstudiengang Facility Management an der Hochschule Wismar 
eingeschrieben werden.

(2)	 Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 und 18. Septem-
ber 2008 sowie der Genehmigung des Rektors vom 17. November 
2006 und 19. September 2008.

Wismar, den 19. September 2008 
Der Rektor

der Hochschule Wismar
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 93     
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Anlage 1

Prüfungsplan

Modulnummer: Modulname

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Summe 

CR
 

Prüfungs-
vorleistung CR

Prüfungs-
vorleistung CR

Prüfungs-
vorleistung CR 

Prüfungs-
vorleistung CR

Prüfungs-
vorleistung CR

CR

Prüfung Prüfung Prüfung  Prüfung  Prüfung

101:  Gebäudeentwurf und  
Konstruktion

-
5 5

Entwurf

102: Baustofflehre
-

5 5K 90 (2,5) und
K 90 (2,5)

103: Betriebswirtschaft
-

5 5
K120

104: Grundlagen Informatik
-

5 5
K120

201:  Facility Management  
und CAFM I

eAM 101 u.  
eAM 104

5  5PA u. R/P (3) 
und

PA u. R/P (2)

202:  kaufmännisches Gebäude- 
management I / Corporate  
Real Estate Management I

eAM 103

5 5K180 (2,5) u.
K90 (1,5) u.

K90 (1)

203:  Infrastrukturelles  
Gebäudemanagement

eAM 101 u. eAM 
104 5 5
K 90

204:  Technisches  
Gebäudemanagement I

eAM 101
5 5

K90

 Spezialisierung 1) Kaufmännisch Technisch 

301:  Facility Management  
und CAFM II /  
Projektmanagement

eAM 201 u. eAM 202 u. 
eAM 203 u. eAM 204

6 6
PA u. R/P (3) und

K90 u. R/P (3)

302:  Kaufmännisches  
Gebäudemanagement II

eAM 202
6 6K90 (3) und

K90(3)

303:  Corporate Real Estate  
Management II

eAM 202
5 5

K180

304:  Präsentation und Rhetorik, 
Personalführung

-
3 3

R/P

305:  Technisches Gebäude- 
management II /  
Energiemanagement

eAM 204

6 6K 90 (2) u.
K90 (2) u. 

K90 o. PA (2) 

306: Gebäudeautomation
eAM 204

5 5
MP20

307: Informatik II

EAM 201 u.  
eAM 204 

3 3PA u. R/P (2) 
und 

K90 (1)

401: Fachtagung
-

5 5
R/P

402: Master-Thesis    25 25
MT und K

Summe  20  20 20 20  30 90
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Erläuterungen:
CR		  Credits
eAM	 erfolgreicher Abschluss Modul Nr.
PA	 Projektarbeit gemäß § 14	 R/P	 Referat oder Präsentation gemäß § 11 Absatz 2
MP	 Mündliche Prüfung gemäß § 12 (15-45)	 K	 Klausur, schriftliche Prüfung gemäß § 13  
MT+K	 Master-Thesis und Kolloquium gemäß § 15
Die Zeiteinheiten nach K oder MP entsprechen Minuten. 	 (  )	 Gewichtung in CR gemäß § 4

Spezialisierung gemäß § 7 der Studienordnung

Die Studierenden wählen im 3. Semester eine kaufmännische oder technische Spezialisierung. 
kaufmännische Spezialisierung
–  Kaufmännisches Gebäudemanagement II
–  Corporate Real Estate Management II
–  Präsentation und Rhetorik, Personalführung

technische Spezialisierung
–  Technisches Gebäudemanagement II / Energiemanagement
–  Gebäudeautomation
–  Informatik II

Gemäß der Spezialisierung müssen die entsprechenden 3 Module belegt werden.
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Anlage 2
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit für den weiterbildenden Master-Fernstu
diengang Facility Management beträgt vier Semester.

§ 2
Umrechnungstabelle für ECTS-Noten

Rechnerischer Wert 	 ECTS-Grade	 ECTS-Definition 
Note	

1,0 bis 1,5	 A	 excellent
1,6 bis 2,0	 B	 very good
2,1 bis 3,0	 C	 good
3,1 bis 3,5	 D	 satisfactory
3,6 bis 4,0	 E	 sufficient
4,1 bis 5,0	 F/FX	 failed

§ 3
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung 
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1.	 ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2.	� der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-

den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3.	� er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, wobei nicht 
mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt 
werden können.

Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses für das Fernstudium einzureichen.

§ 4
Zulassung zu Master-Thesis und Kolloquium

Das Thema der Master-Thesis wird frühestens vergeben, wenn 
55 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung nachgewiesen werden 
können. Zum Kolloquium wird nur zugelassen, wer 65 Credits 
erworben hat.

§ 5
Bearbeitungszeit Master-Thesis

Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 26 Wochen. Die 
Master-Thesis wird in der Regel im 4. Semester bearbeitet. Im Ein-
zelfall kann auf Basis eines begründeten Antrags der Prüfungsaus-
schuss für das Fernstudium die Bearbeitungszeit ausnahmsweise 
um höchstens zwei Wochen verlängern. Der Antrag ist schriftlich 
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für das Fernstudium 
einzureichen.

§ 6
Sprache der Master-Thesis

Die Master-Thesis ist in deutscher oder englischer Sprache abzu-
fassen. Auf Antrag des Studenten und im Einvernehmen mit dem 

Betreuer kann der Prüfungsausschuss für das Fernstudium zulas-
sen, dass die Master-Thesis in einer anderen Sprache verfasst 
wird; in diesem Fall muss sie eine Zusammenfassung in deutscher 
Sprache enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses für das Fernstudium einzureichen

§ 7
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier 
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Stu-
denten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, fällt 
dessen Sitz der Gruppe der Professoren zu.

§ 8
Mindestteilnehmerzahl für Spezialisierung

Die Hochschule ist nur dann verpflichtet eine Spezialisierung an-
zubieten, wenn mindestens fünf Studierende teilnehmen. Über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 9
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Modul-
noten und ihrer Gewichtung gemäß der Credits in der Anlage 1 
und der Note der Master-Thesis (einschließlich Kolloquium) 
gemäß § 23. Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von zwei 
Drittel, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 
einem Drittel in die Gesamtnote ein.

	                  Summe (Modulnoten * CR)
Gesamtnote = ------------------------------*(2/3) + Note Masterthesis 
	                        (Summe der CR = 65)               mit Kolloquium *(1/3)

§ 10
Abschlussnote

Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 
1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative Note 
entsprechend der ECTS-Bewertungskala auszuweisen:

A	 die besten 10 %
B	 die nächsten 25 %
C	 die nächsten 30 %
D	 die nächsten 25 %
E	 die nächsten 10 %.

§ 11
Masterurkunde und Zeugnis

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschule Wismar 
den akademischen Grad „Master of Science“ (abgekürzt M.Sc.).

(2)	 Auf Wunsch des Kandidaten kann die entsprechende Spezia-
lisierung auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden.

Anlage 3

Besondere Bestimmungen
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Prüfungsordnung für den Master-Fernstudiengang
Qualitätsmanagement

der Hochschule Wismar

Vom 19. September 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, hat die Hochschule Wismar die folgende Prüfungsordnung für den weiterbildenden Master-
Fernstudiengang Qualitätsmanagement als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
*  Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist 
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. 
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezo-
genen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveranstal-
tungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen 
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbe-
gleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS 
richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Mas-
ter-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, 
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten 
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte 
Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt 600 Stunden in jedem 

der ersten drei Semester und 900 Stunden im vierten Semester. 
Dieser Zeitaufwand entspricht in den ersten drei Semestern 
20 Credits pro Semester und 30 Credits im vierten Semester. Cre-
dits werden in ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese 
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der 
Master-Thesis mit Kolloquium.
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(2)	 Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen 
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die 
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3)	 Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fä-
cherübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder 
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden 
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu 
können. 

(4)	 Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für 
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden sind. 
Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn des 
Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden.

(2)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss 
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, 
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die 
Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere auf 
die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes 
hinzuweisen.

(4)	 Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und 
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hochschu-
le Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen 
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

			           Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = --------------------------------------------------
			                       (Summe der CR)

(2)	 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt  
von 1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt  
von 2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt  
von 3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so 
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3	 =	 sehr gut	 =	� eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt

5,0	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt

(2)	 Die nach Absatz 1 vergebenen Noten werden entsprechend 
der Anlage 3 in ECTS-Noten umgerechnet und im Diploma Sup-
plement ausgewiesen.

§ 6
Vergabe von Credits

(1)	 Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen 
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2)	 Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module 
und die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium verge-
ben.

(3)	 Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.
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§ 7
Prüfungstermine

(1)	 Die Master-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit  abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2)	 Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend 
während der angesetzten Präsenzphasen abgelegt. Der Prüfungs-
ausschuss bestimmt die Prüfungstermine und gibt sie gemeinsam 
mit den Namen der Prüfer spätestens sechs Wochen vor der Prü-
fung bekannt. 

(3)	 Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22 
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden 
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen 
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über 
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu informieren. 
Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweiligen Wiederho-
lungstermine bekannt zu geben. 

(4)	 Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20 
Abs. 5 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine 
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. 
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2)	 Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß  § 20 Abs. 5 festgelegten 
Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr als 
zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet hat, 
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Mo-
dulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen 
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als 
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. 
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen 
im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und 
die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgre-
mien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern, 
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat 
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen Stu
diengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, 
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-

nen Umfang besucht und je Semester mindestens 10 Credits er-
worben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis zu 
zwei Semestern, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wer-
den, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mit-
glied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen 
Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ordnungsge-
mäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. Über den 
Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4)	 Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen, 
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung 
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1)	 Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann 
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 
gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 10. 

(2)	 Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Master-Prüfung kann zur 
Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch be-
standener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Stehgrei-
fe anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt mit 
der Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3)	 Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsregelung 
abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prüfungs-
termin zu erfolgen.  

(4)	 Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im 
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5)	 Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom 
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht 
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem 
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender 
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt 
Absatz 10.

(6)	 Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.
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(7)	 Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, 
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte 
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch 
erforderlich wird. 

(8)	 Eine zweite Wiederholung kann für in der Anlage 3 zu bestim-
menden Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen. 

(9)	 Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächstmögli-
che Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht ent-
gegensteht. 

(10) Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die 
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zulässig, wenn 
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Master-Thesis von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(11) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß  der Absätze 3, 5, 8 und 9 
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit 
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der 
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel 
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungster-
min ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2)	 Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er 
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss 
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der 
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgrün-
den im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer 
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4)	 Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass 
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen 
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die 
Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im jeweiligen Fach 
über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kennt-
nis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird 
vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie be-
darf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. 
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a)	 Mündliche Prüfung (§ 12)

b)	� schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-
ten (§ 13)

c)	 Hausarbeit

d)	 Referat/Präsentation
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e)	 Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien

f)	 Projektarbeit (§ 14)

g)	 Alternative Prüfungsleistungen können sein
	 –	 Referate
	 –	 Rechnerprogramme
	 –	 Rollenspiele
	 –	 Diskussionsleitungen
	 –	 Kolloquien
	 –	 sonstige schriftliche Arbeiten
	 –	 Experimentelle Arbeiten
	 –	� Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
	 –	 Hausarbeit
	 –	 Projektarbeit (§ 14)

(2)	 Ein Referat beziehungsweise eine Präsentation ist im Lehr- 
beziehungsweise Lernzusammenhang der Lehrveranstaltungen zu 
halten. Es umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung 
eines Themas oder Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstal-
tung unter Einbeziehung der einschlägigen Literatur. In einem 
kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minuten soll die Diskussion über die 
entsprechende Thematik eröffnet und vertieft werden.

(3)	 Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorberei-
tung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments sowie 
die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchsab-
laufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4)	 Ein Entwurfsprojekt ist eine selbstständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor 
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu 
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5)	 Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens 
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kollo-
quium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen 
kritisch reflektiert wird.

(6)	 Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für 
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1)	 Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 

und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über 
breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2)	 Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3)	 Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 45 Minuten.

(4)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer.

(5)	 Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht 
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten 
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Fa-
ches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, mindestens aber im Falle einer Wiederholungsprüfung von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten 
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1)	 Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und 
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2)	 Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall der 
letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. 
Die Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewer-
tungen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht über-
schreiten.
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(3)	 Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel 
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4)	 Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit 
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar 
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Master-Thesis und Kolloquium

(1)	 Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium 
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an 
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3)	 Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein 
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas 
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschlä-
ge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das 
Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben werden. 
Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den 
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der zu-
ständigen Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von Amts 
wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anlage 1 für 
die Pflicht- und Wahlpflichtmodule vorgesehenen Credits erwor-
ben hat, nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von vier 
Wochen einen Vorschlag für das Thema einreicht. 

(4)	 Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die  
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5)	 Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis und deren Verlän-
gerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgabenstel-
lung und Umfang der Master-Thesis sind vom Betreuer so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-Thesis einge-
halten werden kann. 

(6)	 Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt 
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Master-
Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder anderen 
künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im Original mit 
je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern.  Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-

kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7)	 Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von 
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Be-
treuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden 
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen 
sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln 
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung 
durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender An-
wendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten.

(8)	 Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium 
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Er-
gebnisses mitzuteilen.

(9)	 Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, 
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur Be-
wertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Absatz 7 
bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt min-
destens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium ist 
hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil von 
25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kolloquium 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Gesamtbe-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Mas-
ter-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu wie-
derholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1)	 An der Hochschule wird ein Prüfungsausschuss für das Fern-
studium gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende 
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens  sowie für die 
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig. 
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2)	 Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammensetzung 
wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher Mitar-
beiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Professoren 
zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied 
aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die 
Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 
drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr 
Amt angetreten haben.

(3)	 Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
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bereichsrat aus demjenigen Fachbereich bestellt, der für den je-
weiligen Fernstudiengang verantwortlich ist. Entsprechend wer-
den für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder 
bestellt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professo-
ren sein. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben 
dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und 
in dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters. Die studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses haben bei materiellen 
Prüfungsentscheidungen, insbesondere über das Bestehen und 
Nichtbestehen und über die Anrechnung von Studienzeiten sowie 
Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimmrecht. An der Bera-
tung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die Festle-
gung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betref-
fen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses nicht teil.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das 
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen 
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7)	 Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1.	 über den Kandidaten das Sorgerecht hat;

2.	� zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung 
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8)	 Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1)	 Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses 
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule 
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2)	 Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.	� Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen 
für die Prüfungen

2.	� Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landeshoch-
schulgesetz

3.	 Führung der Prüfungsakten

4.	� Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5.	� Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6.	 Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5

7.	� Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-
mins

8.	� Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 
Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9.	� Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas 
für die Master-Thesis

10.	Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten

11.	Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis

12.	Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13.	�Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu 
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§  36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte 
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die 
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2)	 Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen 
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3)	 Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.
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§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demselben Stu-
diengang erbracht wurden. 

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits 
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten.

(3)	 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen 
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6)	 Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor der 
Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachver-
treter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist ein 
erster akademischer Abschluss mit mindestens 210 Credits in 
einem entsprechenden oder in einem vergleichbaren Studiengang 
einer nationalen oder internationalen Hochschule. Kann die An-
zahl von 210 Credits nicht nachgewiesen werden, ist es möglich 
auf Antrag eine zu den Zugangsvoraussetzungen zusätzliche ein-
schlägige Berufspraxis von 1 ½ Jahren (in Vollzeit) oder 3 Jahren 
(in Teilzeit) mit maximalen 30 Credits anzurechnen. Im Einzelfall 

ist es auch möglich über den Besuch von Veranstaltungen an der 
Hochschule Wismar vor Aufnahme des Studiums weitere Credits 
zu erwerben. Hierüber entscheidet das Prüfungsamt auf Antrag. 
Die zu wählenden Module werden vom Studiengangsverantwort-
lichen festgelegt. Die Gesamtnote des diesen Studienabschluss 
bestätigenden Zeugnisses muss mindestens 2,5 betragen. Näheres 
wird in der Anlage 3 geregelt. Eine einschlägige Berufspraxis 
kann die Gesamtnote verbessern. Darüber und über andere Aus-
nahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2)	 Weitere Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstu
dium sind in der Anlage 3 geregelt.

(3)	 Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer

1.	� ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat 
und 

2.	� die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen 
(Anlage 1) erbracht hat.

(4)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der 
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung 
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben ist.

(5)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag 
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
wurden:

1.	� die im Absatz 1 genannten Zeugnisse beziehungsweise Nach-
weise

2.	� der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen 
(§ 22)

3.	� Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß 
der Studienordnung

4.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entspre-
chender Prüfungen

5.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer 
Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land

6.	� eine Erklärung darüber, dass bisherige Versuche gemäß 
Punkt 5 einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden be-
ziehungsweise dass auch kein entsprechendes Prüfungsver-
fahren an einer anderen Hochschule anhängig ist und

7.	� im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach den Absätzen 1 
bis 3 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-
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zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne 
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(6)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.	� die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder 
die Verfahrensvorschriften nach den Absätzen 3 bis 5 nicht 
erfüllt sind oder

2.	 die Unterlagen unvollständig sind oder

3.	� der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung 
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung 
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2)	 Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1)	 Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind 
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser An-
lage bezeichneten Modulprüfungen.

(2)	 Die Zulassungsvoraussetzungen zur Master-Thesis und zum 
Kolloquium werden in der Anlage 3 geregelt. 

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus

–	 den Modulprüfungen und 

–	� der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 
§ 15.

(2)	 Die Module des Masterstudiums sowie deren Umfang und Art 
sind der Anlage 1 zu entnehmen.

(3)	 Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4)	 Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5)	 Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das 
betroffene Studienfach angeboten werden.

(6)	 Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er 
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und  

Zeugnisergänzung

(1)	 Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium) . Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
75 %, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 
25 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere Re-
gelungen in der Anlage 3 aufgenommen werden.

(2)	 Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 Abs. 2 entsprechend.

(3)	 Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5  kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.
	
(4)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu
diengang, die Modulnoten der Master-Prüfung, das Thema der 
Master-Thesis und deren Note sowie die Gesamtnote der Master-
Prüfung aufzunehmen. Auf Antrag des Kandidaten kann die bis 
zum Abschluss der Master-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in 
das Zeugnis aufgenommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist 
in einem Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen 
Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges 
anzugeben.

(5)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6)	 Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7)	 Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung 
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das 
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer und deutscher Sprache:

a)	� Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des 
Absolventen

b)	� Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen 
Qualifikation und zum Fachbereich 
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c)	� Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen 
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des 
Studienprogramms

d)	� Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e)	� Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren 
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f)	� Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des 
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g)	� Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum,  
Stelle)

h)	� Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das 
nationale Hochschulsystem

§ 25
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1)	 Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende Abschluss „Master of Quality Management“ verliehen.

(2)	  Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 26
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprü-
fung entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-
Thesis.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte, 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprü-
fung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass 
er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprüfung für 
„nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ 
erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist 
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 28
Inkrafttreten

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von 
Kandidaten, die im Sommersemester 2007 für einen Master-Fern-
studiengang Qualitätsmanagement an der Hochschule Wismar 
eingeschrieben werden.

(2)	 Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Akademischen Senats 
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 und 18. Septem-
ber 2008 sowie der Genehmigungen des Rektors vom 17. Novem-
ber 2006 und 19. September 2008.

Wismar, den 19. September 2008

Der Rektor
der Hochschule Wismar

Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 116    
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Anlage 1

Prüfungsplan Master-Fernstudiengang Qualitätsmanagement

Modul 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester ∑

CreditsPrüfung
PV

CR Prüfung
PV

CR Prüfung
PV

CR Prüfung
PV

CR

PM 01 Statistische Methoden 
der Qualitätssicherung

1)
2)

4
4

PM 02 Zuverlässigkeit  
technischer Systeme

1)
2)

5
5

PM 03 Statistische Tolerierung 1)
2)

4
4

PM 04 Elemente des  
Qualitätsmanagements 
und Normung

1)
2)

5
5

PM 05 Qualitätskosten 1)
2)

2
2

PM 06 Metrologie 1)
2)

3
3

PM 07 Qualitätsplanung und 
Qualitätslenkung

1)
2)

3
3

PM 08 Zerstörungsfreie  
Werkstoffprüfung

1)
2)

4
4

PM 09 Umweltmanagement 1)
2)

4
4

PM 10 Projekt 6 3) 4
10

PM 11 Projektmanagement / 
Integriertes Management

1)
2)

4
4

PM 12 Qualitätsaudit und  
Produkthaftung

1)
2)

4
4

PM 13 Rechnerunterstützte  
Qualitätssicherung

1)
2)

4
4

PM 14 Prüfmittelmanagement 1)
2)

2
2

PM 15 Methoden des Qualitäts- 
und Innovations- 
managements

1)
2)

2
2

PM 16 Master-Thesis ein- 
schließlich Kolloquium

30
30

∑  Credits 20 20 20 30 90

1) K120 oder m30 oder APL
2) ASS
3) SBA

Erläuterungen:
m  mündliche Prüfung
K  Klausur, schriftliche Prüfung
APL  alternative Prüfungsleistung
ASS  erfolgreiche Teilnahme am studienbegleitenden Assessment
SBA  schriftliche Belegarbeit
PV  Prüfungsvorleistung
CR  Credits

Die Zeiteinheiten hinter m und K entsprechen Minuten.

Die Studierenden sind zu Beginn des Semesters über die für sie im jeweiligen Modul geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen.



Nr. 1/2009	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 	 127

Anlage 2
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen für den Master-Studiengang Qualitätsmanagement

§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

§ 2
Umrechnungstabelle für ECTS-Noten

Rechnerischer Wert 	 ECTS-Grade	 ECTS-Definition 
Note	

1,0 bis 1,5	 A	 excellent
1,6 bis 2,0	 B	 very good
2,1 bis 3,0	 C	 good
3,1 bis 3,5	 D	 satisfactory
3,6 bis 4,0	 E	 sufficient
4,1 bis 5,0	 F/FX	 failed 

§ 3
Prüfungsvorleistung

Die Studierenden sind zu Beginn des Semesters im jeweiligen 
Fach über die für sie geltende Art und den Umfang der für die 
Zulassung zu einer Modulprüfung notwendigen Vorleistung in 
Kenntnis zu setzen. Die Vorleistung ist im Rahmen des studienbe-
gleitenden Assessments zu erbringen.

§ 4
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung 
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1.	 ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2.	� der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-

den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3.	� er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, wobei nicht 
mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt 
werden können.

Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses für das Fernstudium einzureichen.

§ 5
Zulassung zur Master-Thesis

Das Thema der Master-Thesis wird frühestens vergeben, wenn 
56 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung nachgewiesen werden 
können. Zum Kolloquium wird nur zugelassen, wer 60 Credits 
erworben hat.

§ 6
Bearbeitungszeit der Master-Thesis

Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 20 Wochen. Die 
Master-Thesis wird in der Regel im 4. Semester bearbeitet. In be-

gründeten Fällen kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss für 
das Fernstudium und mit Meldung an das Prüfungsamt die Bear-
beitungszeit um maximal vier Wochen verlängert werden.

§ 7
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier 
Professoren, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und zwei Studie-
rende. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, fällt 
dessen Sitz der Gruppe der Professoren zu.

§ 9
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Fernstudium Quali-
tätsmanagement ist der mit einer Gesamtnote von 2,5 oder besser 
bewertete erste berufsqualifizierende Studienabschluss in einem 
Ingenieurstudiengang oder einem naturwissenschaftlichen Stu
diengang einer nationalen oder internationalen Hochschule sowie 
eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 10
Bildung der Gesamtnote

(1)	 In die Ermittlung der gewichteten Durchschnittsnote der Mo-
dulprüfungen gehen die Noten aller Module ein. Als Wichtungs-
faktoren der Modulnoten werden die jeweiligen Credits der Anla-
ge 1 verwandt:

Gewichtete Durchschnittsnote 
der Modulprüfungen

In die Ermittlung der Gesamtnote gehen die gewichtete Durch-
schnittsnote der Modulprüfungen mit einem Anteil von 75 % und 
die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 25 % 
ein.

(2)	 Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala 
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative 
Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala auszuweisen:

A	 die besten 10 %
B	 die nächsten 25 %
C	 die nächsten 30 %
D	 die nächsten 25 %
E	 die nächsten 10 %.

§ 11
Master-Urkunde

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschule Wismar 
den akademischen Grad „Master of Quality Management“.

        ∑ (MODULNOTE · CR)
= –––––––––––––––––––––––––
                    ∑ (CR)



138 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern  Nr. 1/2009

I. Allgemeines

§  1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stunden-
 umfang
§  2 Prüfungsaufbau
§  3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§  4 Bildung der Modulnoten
§  5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§  6 Vergabe von Credits  
§  7 Prüfungstermine 
§  8 Meldefristen und Fristüberschreitung
§  9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 
 und der Master-Thesis
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 
 Ordnungsverstoß
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeiten
§ 15 Master-Thesis und Kolloquium
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer

§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
 und Prüfungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Master-Prüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Master-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
§ 26 Hochschulgrad und Masterurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Master-Prüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Inkrafttreten

Anlagen 

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2: Diploma Supplement

Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Tax and Business Consulting

der Hochschule Wismar

Vom 16. März 2007

Aufgrund von § 2 Abs. 1 und von § 38 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, hat die Hochschule Wismar die folgende Prüfungsordnung für den Master-
Studiengang Tax and Business Consulting als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
*  Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. Sie umfasst drei 
theoretische Studiensemester, wobei das 3. Fachsemester vorran-
gig für die Erarbeitung der Master-Thesis zur Verfügung steht.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. 
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezo-
genen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveranstal-
tungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen 
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbe-
gleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS 
richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Mas-
ter-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, 
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten 
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte 

Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im Semester 900 Stun-
den. Dieser Zeitaufwand entspricht 30 Credits. Credits werden in 
ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese 
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der 
Master-Thesis mit Kolloquium.
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(2)	 Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen 
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die 
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3)	 Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fä-
cherübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder 
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden 
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu 
können. 

(4)	 Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für 
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden sind. 
Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn des 
Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurden.

(2)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss 
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung, 
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die 
Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere auf 
die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes 
hinzuweisen.

(4)	 Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und 
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der  Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master- 
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen 
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

			           Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = --------------------------------------------------
			                       (Summe der CR)

(2)	 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet:

bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt  
von 1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt  
von 2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt  
von 3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so 
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den 
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3	 =	 sehr gut	 =	� eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt

§ 6
Vergabe von Credits

(1)	 Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen 
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2)	 Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module und 
die Master-Thesis  mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben.

(3)	 Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1)	 Die Master-Prüfung muss spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt 
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abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2)	 Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend 
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang 
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, im dreiwöchigen Prü-
fungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubieten.

(3)	 Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach dem 
§ 22 erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, 
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu 
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben.

(4)	 Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20 
Abs. 6 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine 
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. 
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2)	 Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 6 festgelegten 
Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr als 
zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet hat, 
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Mo-
dulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen 
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als 
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. 
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen 
im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und 
die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgre-
mien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu 2 Semestern, ein 
Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat nach-
weislich an einer ausländischen Hochschule für einen Studien-
gang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, 
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-
nem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits 
erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis 
zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet 
werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes 

Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßi-
gen Organen der Hochschule tätig  und nachweislich am ord-
nungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. 
Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

(4)	 Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen, 
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung 
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1)	 Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann 
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 
gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 10.

(2)	 Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Master-Prüfung kann zur 
Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch be-
standener Prüfungsleistungen ist nur auf anwendbar. Die erstmals 
bestandene Prüfungsleistung gilt mit der Meldung zur Prüfung als 
nicht unternommen.

(3)	 Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsregelung 
abgelegten Modulprüfung hat innerhalb des nächsten regulären 
Prüfungstermins zu erfolgen.

(4)	 Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im 
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5)	 Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom 
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht 
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem 
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender 
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt 
Absatz 10.

(6)	 Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(7)	 Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, 
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte 
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Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch 
erforderlich wird.

(8)	 Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächstmögli-
che Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht ent-
gegensteht.

(9)	 Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die 
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe eines Themas 
muss alsbald, spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Er-
gebnisses der Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt 
werden. Eine Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zu-
lässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Mas-
ter-Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß  der Absätze 3, 5, 8 und 9 
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit 
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der 
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel 
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen.

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungster-
min ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2)	 Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er 
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss 
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 

gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der 
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgrün-
den im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer 
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4)	 Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass 
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen 
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die 
Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen 
Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in 
Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Um-
fangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenom-
men, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prü-
fungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften 
sinngemäß. Folgende Arten von Prüfungsleistungen können er-
bracht werden:

a)	 Mündliche Prüfung (§ 12)

b)	� schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-
ten (§ 13)

c)	 Projektarbeit (§ 14)

d)	 Alternative Prüfungsleistungen können sein
	 –	 Referate
	 –	 Rechnerprogramme
	 –	 Rollenspiele
	 –	 Diskussionsleitungen
	 –	 Kolloquien
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	 –	 sonstige schriftliche Arbeiten
	 –	 Hausarbeit
	 –	 Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten 
Prüfungszeitraumes beziehungsweise als Gruppenarbeit erbracht 
werden.

(2)	 Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammenhang 
der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigenständige 
systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themengebietes 
der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der ein-
schlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minu-
ten soll die Diskussion über die entsprechende Thematik eröffnet 
und vertieft werden.

(3)	 Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für 
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1)	 Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über 
breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2)	 Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3)	 Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 45 Minuten.

(4)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer.

(5)	 Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht 
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1)	 In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten 
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Fa-
ches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, zumindest aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten 
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1)	 Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und 
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2)	 Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall 
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die 
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel 
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4)	 Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit 
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar 
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Master-Thesis und Kolloquium

(1)	 Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium 
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an 
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3)	 Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein 
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas 
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erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschlä-
ge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das 
Thema kann nur einmal und auf Antrag innerhalb der ersten bei-
den Bearbeitungswochen zurückgegeben werden. Der für die 
Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den Antrag ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der zuständigen 
Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von Amts wegen 
ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anlage 1 für die 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule vorgesehenen Credits erworben 
hat, nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von vier Wo-
chen einen Vorschlag für das Thema einreicht. 

(4)	 Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5)	 Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 14 Wochen. 
Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund eines begrün-
deten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet sein muss, aus-
nahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um höchstens 
zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim Prüfungsamt 
einzureichen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master-
Thesis sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bear-
beitung der Master-Thesis eingehalten werden kann. 

(6)	 Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt 
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Master-
Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder anderen 
künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im Original mit 
je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern.  Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7)	 Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von 
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Be-
treuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden 
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen 
sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln 
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung 
durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender An-
wendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten.

(8)	 Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium 
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Er-
gebnisses mitzuteilen.

(9)	 Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, 
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur 

Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Ab-
satz 7 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt 
mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kollo
quium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat wider-
spricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil von 
25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kolloquium 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Gesamtbe-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Mas-
ter-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu wie-
derholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1)	 Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss der Fakultät ge-
bildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende Aufgaben 
und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die weiteren 
durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig. Zur Er-
ledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Entscheidun-
gen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2)	 Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon 
drei Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem 
Studenten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, so 
fällt dieser Sitz der Gruppe der Professoren zu. Für jedes der Mit-
glieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied aus der jeweiligen 
Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übri-
gen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperiode weiter aus, 
bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt angetreten 
haben.

(3)	 Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von der zuständigen Fakultät 
bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende und sein Stell-
vertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stellver-
treter und zwei weiteren Professoren mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die Stimme des 
Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen, insbe-
sondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die An-
rechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleistun-
gen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung 
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben 
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, der Fakultät 
über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließ-
lich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-Thesis 
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sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das Rek-
torat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungsaus-
schusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss gibt 
Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienplanes 
und der Prüfungsordnung.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen 
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7)	 Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1.	 über den Kandidaten das Sorgerecht hat;

2.	� zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung 
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8)	 Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1)	 Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule 
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2)	 Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.	� Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen 
für die Prüfungen

2.	� Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landeshoch-
schulgesetz

3.	 Führung der Prüfungsakten

4.	� Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5.	� Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6.	 Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5

7.	� Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-
mins

8.	� Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 
Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9.	� Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas 
für die Master-Thesis

10.	Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten

11.	Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis

12.	Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13.	�Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu 
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§  36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte 
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die 
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2)	 Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen 
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3)	 Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an 
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. 

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits 
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten.
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(3)	 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen 
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend.

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6)	 Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor der 
Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachver-
treter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist ein 
erster akademischer Abschluss in einem Studiengang mit wirt-
schaftswissenschaftlicher Ausrichtung an einer deutschen oder 
ausländischen Hochschule. Bewerber mit einem Bachelor-Ab-
schluss müssen mindestens 210 ECTS nachweisen können. Nähe-
res wird in der Zulassungsordnung für den Master-Studiengang 
Tax and Business Consulting geregelt. 

(2)	 Bachelor-Absolventen, bei denen das Studium einen Arbeits-
aufwand von 180 Anrechnungspunkten ohne zusammenhängen-
den Praxisaufenthalt von 20 Wochen aufweist, können zugelassen 
werden, wenn sie einen durch den zuständigen Studiengangver-
antwortlichen gelenkten mit 30 Anrechnungspunkten kreditierten 
Praxisaufenthalt in der Wirtschaft, vorzugsweise in einer Steuer-
beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Unternehmensberatungs-
gesellschaft, im Umfang von mindestens 20 Wochen nachwei-
sen.

(3)	 Die Zulassung zum Master-Studiengang Tax and Business 
Consulting wird aufgrund eines Auswahlverfahrens vorgenom-
men. Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studium 
„Tax and Business Consulting“ ist ein mit einer Gesamtnote von 
2,5 oder besser bewerteter erster berufsqualifizierender Studien-
abschluss (Bachelor, Diplom oder vergleichbar) einer deutschen 
oder ausländischen Hochschule mit wirtschaftswissenschaftli-
cher Ausrichtung. Eine einschlägige Berufspraxis kann die Ge-
samtnote verbessern. Neben den Allgemeinen Zulassungsvor-
aussetzungen des § 20 der Prüfungsordnung regelt der Fachbe-
reich Wirtschaft als Satzung in einer Zulassungsverordnung den 
Zugang für den Master-Studiengang Tax and Business Consul-
ting. 

(4)	 Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer ein Studium nach 
Maßgabe der Studienordnung absolviert hat und die Prüfungsvor-

leistungen für die jeweiligen Modulprüfungen (Anlage 1) erbracht 
hat.

(5)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der 
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung 
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben ist.

(6)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag 
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
wurden:

1.	� Nachweis über die erforderlichen Prüfungsvorleistungen 
(§ 22)

2.	� Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß 
der 	Studienordnung

3.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entspre-
chender Prüfungen

4.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer 
Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu
diengang an einer  Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass 
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen 
Hochschule anhängig ist und

5.	� im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach den  Absätzen 1 
bis 4 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-
zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne 
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(7)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.	� die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen oder 
die 	Verfahrensvorschriften nach Absatz 4 nicht erfüllt sind 
oder die Unterlagen unvollständig sind oder

2.	� der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung 
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.
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II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung 
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2)	 Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

Zur Bearbeitung der Master-Thesis wird zugelassen, wer im 
Master-Studiengang Tax and Business Consulting mindestens 
54 ECTS erworben hat. Die Master-Thesis wird in der Regel im 
dritten Semester bearbeitet.

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus

–	 den Modulprüfungen und 

–	� der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 
§ 15.

(2)	 Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Masterstu
diums, deren Umfang und Art, sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für 
dieses einschreibt. Die Fakultät ist nur dann verpflichtet, ein 
Wahlpflichtmodul anzubieten, wenn sich für ein angebotenes 
Thema mindestens fünf Teilnehmer einschreiben. 

(3)	 Das Wahlpflichtmodul I kann aus den beiden Wahlpflichtmo-
dulen WPM I.1. Personalberatung und WPM I.2. Internationale 
Steuerberatung, das Wahlpflichtmodul II kann aus den bei-
den  Wahlpflichtmodulen WPM II.1. Sanierungsberatung und 
WPM II.2. Sonstiges Wahlpflichtmodul ausgewählt werden. Das 
sonstige Wahlpflichtmodul kann aus dem Studienangebot ande-
rer Master-Studiengänge der Hochschule Wismar gewählt wer-
den. Voraussetzung ist, dass das gewählte Modul in einem sinn-
vollen Zusammenhang mit dem Studienangebot des „Master of 
Tax and Business Consulting“ steht. Für die Ablegung einer Prü-
fungsleistung im sonstigen Wahlpflichtmodul ist die jeweilige 
Prüfungsordnung zugrunde zu legen. Wenn Zweifel über den 
sinnvollen Zusammenhang bestehen, entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag.

(4)	 Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(5)	 Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(6)	 Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das 
betroffene Studienfach angeboten werden.

(7)	 Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er 
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis 
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1)	 Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
75 %, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 
25 % in die Gesamtnote ein. 
In die Ermittlung der gewichteten Durchschnittsnote der Modul-
prüfungen gehen die Noten der Pflichtmodule und der belegten 
Wahlpflichtmodule ein. Als Wichtungsfaktoren  der Modulnoten 
werden die jeweiligen Credits der Anlage 1 verwandt:

Gewichtete Durchschnittsnote 
der Modulprüfungen 

In die Ermittlung der Gesamtnote gehen die gewichtete Durch-
schnittsnote der Modulprüfungen mit einem Anteil von 75 % und 
die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 25 % 
ein. 

(2)	 Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala 
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative 
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

Rechnerischer Wert 	 ECTS-Grade	 ECTS 
der Note		  Definition

1,0 bis 1,5	 A	 die besten	 10 %	 excellent
1,6 bis 2,0	 B	 die nächsten	 25 %	 very good
2,1 bis 3,0	 C	 die nächsten	 30 %	 good
3,1 bis 3,5 	 D	 die nächsten	 25 %	 satisfactory
3,6 bis 4,0	 E	 die nächsten	 10 %	 sufficient
4,1 bis 5,0	 F/FX			   failed

Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note sind je nach 
Größe des Abschlussjahrgangs außer dem Abschlussjahrgang min-
destens zwei vorhergehende Jahrgänge als Kohorte zu erfassen. 

        ∑ (MODULNOTE · CR)
= –––––––––––––––––––––––––
                    ∑ (CR)
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(3)	 Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(4)	 Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(5)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der 
Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note 
sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. Auf An-
trag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in den 
Zusatzmodulen (§ 28) und die bis zum Abschluss der Master-
Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenom-
men werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt zum 
Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(6)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(7)	 Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Dekan der Fakultät zu unterzeichnen.

(8)	 Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung 
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das 
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in deutscher und englischer Sprache:

a)	� Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des 
Absolventen

b)	� Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen 
Qualifikation und zur Fakultät 

c)	� Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen 
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des 
Studienprogramms

d)	� Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e)	� Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren 
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f)	� Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des 
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g)	� Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum,  
Stelle)

h)	� Einordnung der Fakultät der Hochschule Wismar in das na
tionale Hochschulsystem

(9)	 In dem Zeugnis sind die erreichten ECTS-Punkte gesondert 
auszuweisen.

§ 26
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1)	 Das Studium im  nicht konsekutiven Master-Studiengang Tax 
and Business Consulting wird mit dem akademischen Grad „Mas-
ter of Tax and Business Consulting“ (M.TBC.) abgeschlossen. 

(2)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan der Fakul-
tät unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wismar ver-
sehen.

Der Fachbereich Wirtschaft vermittelt eine anwendungsorientier-
te Lehre. Durch die Master-Prüfung soll festgestellt werden, ob 
die Studierenden in der Lage sind, in Leitungsfunktion für den 
Tätigkeitsbereich der Steuer- und/oder Unternehmensberatung 
praxisrelevante Sachverhalte zu analysieren, Handlungsalternati-
ven zu erarbeiten und kritisch gegeneinander abzuwägen sowie 
die gewählte Lösungsalternative erfolgreich in der Praxis umzu-
setzen. 

IV. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung 
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Thesis.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die 
Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
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Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist 
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Inkrafttreten

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von 
Kandidaten, die im Sommersemester 2008 für den Master-Stu-
diengang Tax and Business Consulting an der Hochschule Wismar 
eingeschrieben werden.

(2) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Hochschule Wismar vom 15. März 2007 sowie der Genehmi-
gung des Rektors vom 16. März 2007.

Wismar, den 16. März 2007

Der Rektor
der Hochschule Wismar

Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 138

Anlage 1

Prüfungsplan 

Nr. Modul 1. Sem. 2 Sem. 3. Sem.

Prüfung CR Prüfung CR Prüfung CR

PM 1
Strategische Unternehmens- 
beratung

PA oder
APL

5

PM 2
Investitions- und Finanzierungs-
beratung / Corporate Finance

K 120 5

PM 3 Besteuerung der Gesellschaften
K 120 oder

K 90 u. APL oder 
APL

7

PM 4
Bilanzierung nach nationalen  
und internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften

K 120 oder
K 90 u. APL oder 

APL
6

 

PM 5 KMU-Controlling K 90 u. APL 7

PM 6
Besteuerung der Umstrukturierung 
von Unternehmen

K 90 u. APL oder 
APL

6

PM 7
Besteuerung der Unternehmer-
nachfolge und des Unternehmens-
verkaufs

K 90 u. APL oder 
APL 

6

PM 8 Betriebliches Prüfungswesen
K 120 oder 

K 90 u. APL oder 
APL

6

PM 9
Simulationsgestützte Unterneh-
mensführung und Beratung

PA 4
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PM 10 Existenzgründungsberatung 
K 120 oder 

K 90 u. APL oder APL
4

WPM I Wahlpflichtmodul I *1 6

WPM II Wahlpflichtmodul II *1 6

Master-Thesis und Kolloquium
Master-Thesis und 

Kolloquium 
22

Anzahl CR 30 30 30

Katalog der Wahlpflichtmodule

Nr. Modul 1. Sem. 2 Sem. 3. Sem.

Prüfung CR Prüfung CR Prüfung CR

WPM I.1. Personalberatung
K 120 oder 

K 90 u. APL oder 
PA oder APL

6

WPM I.2. Internationale Steuerberatung
K 120 oder

K 90 u. APL oder 
APL

6

WPM II.1. Sanierungsberatung PA oder APL 6

WPM II.2. Sonstiges Wahlpflichtmodul *2 6

Abkürzungen:

CR:  Credit Points (ECTS)
PM:  Pflichtmodul
WPM: Wahlpflichtmodul
PA:  Projektarbeit
APL: Alternative Prüfungsleistung
K:  Klausur

Die Zeiteinheiten hinter K entsprechen Minuten

*1 siehe Katalog der Wahlpflichtmodule
*2 entsprechend der Prüfungsordnung des jeweils ausgewählten Studienganges

Anmerkungen zu den Wahlpflichtmodulen:

1. Das Wahlpflichtmodul I ist aus den beiden Wahlpflichtmodulen I.1. und I.2. auszuwählen.
2.  Das Wahlpflichtmodul II ist aus den beiden Wahlpflichtmodulen II.1. und II.2. auszuwählen.
  Das sonstige Wahlpflichtmodul kann aus dem Studienangebot anderer Master-Studiengänge der Hochschule Wismar gewählt werden. Voraussetzung 

ist, dass das gewählte Modul in einem sinnvollen Zusammenhang mit dem Studienangebot des Master of Tax and Business Consulting steht. Ob ein 
sinnvoller Zusammenhang gegeben ist, entscheidet in Zweifelsfällen auf Antrag der Prüfungsausschuss.
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Anlage 2
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§ 21 Zweck und Durchführung der Master-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung
§ 24 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
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Anlagen 

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2: Diploma Supplement Englisch/Deutsch
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

Prüfungsordnung für den Master-Fernstudiengang 
Vertrieb und Marketing / Sales and Marketing

der Hochschule Wismar

Vom 19. September 2008

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539)2, erlässt die Hochschule Wismar die folgende Prüfungsordnung für den weiterbildenden Master-
Fernstudiengang Vertrieb und Marketing als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

1 Mitt.bl. BM M-V S. 511
2 Mitt.bl. BM M-V S. 635
*  Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist 
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst. 
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander bezo-
genen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveranstal-
tungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltlichen 
Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefällen 
blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studienbe-
gleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem ECTS 
richtet sich die Zahl der Credits, die für ein Modul oder die Mas-
ter-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, 
nach der jeweils für einen durchschnittlich begabten Kandidaten 
regelmäßig zugrunde zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte 
Arbeitsbelastung des Kandidaten beträgt im ersten bis dritten Se-

mester 600 Stunden, im vierten Semester (Master-Thesis) 
900 Stunden. Dieser Zeitaufwand entspricht im ersten bis dritten 
Semester 20 Credits, im vierten Semester 30 Credits. Credits wer-
den in ganzen Zahlen vergeben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese 
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System 
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der 
Master-Thesis mit Kolloquium.
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(2)	 Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen 
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die 
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3)	 Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fä-
cherübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder 
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden 
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu 
können. 

(4)	 Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für 
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden sind. 
Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn des 
Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen 

(1)	 Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die erforderlichen 
Modulprüfungen entsprechend dem Prüfungsplan (Anlage 1) be-
standen und die Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2)	 Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bezie-
hungsweise wenn im Modul „offene Fachtagung“ mit „bestanden“ 
bewertet wurde. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kol-
loquium. 

(3)	 Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder 
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss 
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. 
Dieser Bescheid gibt auch darüber Auskunft, ob und gegebenen-
falls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung 
oder die Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbe-
sondere auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshoch-
schulgesetzes hinzuweisen.

(4)	 Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und 
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hochschu-
le Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbe-
scheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden 
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1)	 Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, 
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1: 

			           Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = --------------------------------------------------
			                       (Summe der CR)

(2)	 Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5	 =	 sehr gut;
bei einem Durchschnitt  
von 1,6 bis einschließlich 2,5	 =	 gut;
bei einem Durchschnitt  
von 2,6 bis einschließlich 3,5	 =	 befriedigend;
bei einem Durchschnitt  
von 3,6 bis einschließlich 4,0	 =	 ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1	 =	 nicht ausreichend.

(3)	 Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so 
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3	 =	 sehr gut	 =	� eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3	 =	 gut	 =	� eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3	 =	 befriedigend	 =	� eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0	 =	 ausreichend	 =	� eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0	 =	 nicht ausreichend	 =	� eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt

(2)	 Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala 
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative 
Note entsprechend der nachfolgenden ECTS–Bewertungsskala 
auszuweisen:

A	 die besten 10 % der Studierenden
B	 die nächsten 25 % der Studierenden
C	 die nächsten 30 % der Studierenden
D	 die nächsten 25 % der Studierenden
E	 die nächsten 10 % der Studierenden

Im ersten Jahrgang erfolgt die Ermittlung der relativen Abschluss-
note aus den Ergebnissen der Studierenden dieses Jahrganges. Im 
zweiten Jahrgang erfolgt die Berechnung unter Berücksichtigung 
des vorherigen Jahrgangs als Kohorte. Ab dem dritten Jahrgang 
erfolgt die Berechnung der relativen Note unter Berücksichtigung 
der vorherigen zwei Jahrgänge als Kohorte.
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§ 6
Vergabe von Credits 

(1)	 Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen 
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2)	 Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module 
und die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium verge-
ben.

(3)	 Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1)	 Die Master-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt 
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2)	 Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend 
während der angesetzten Präsenzphasen abgelegt. Der Prüfungs-
ausschuss bestimmt die Prüfungstermine und gibt sie gemeinsam 
mit dem Namen der Prüfer spätestens sechs Wochen vor der Prü-
fung bekannt.

(3)	 Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen, über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, 
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu 
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(4)	 Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1)	 Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20 
Abs. 3 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine 
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. 
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung 
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2)	 Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 5 festgelegten 
Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr als 
zwei Semester oder legt er die Prüfung, zu der er sich gemeldet 
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese 
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen 
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als 
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für 
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis. 

Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat, sind 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
dierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen 
im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und 
die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschulgre-
mien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern, 
ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat 
nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen Stu
diengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, 
eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemesse-
nen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits 
erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis 
zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wer-
den, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mit-
glied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen 
Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ordnungsge-
mäßen Studium in erheblichem Maße gehindert war. Über den 
Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss.
 
(4)	 Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen, 
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung 
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1)	 Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann 
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 
gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen 
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht be-
standen erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 9. 

(2)	 Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung im 
Rahmen der Freiversuchsregelung hat innerhalb zum nächsten re-
gulären Prüfungstermin zu erfolgen.

(3) 	Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an 
der Wahrnehmung des Freiversuchs gehindert, sind die Gründe 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe 
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im 
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die 
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(4)	 Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom 
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer 
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht 
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
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fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf 
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem 
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender 
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt 
Absatz 9.

(5)	 Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(6)	 Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor, 
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte 
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch 
erforderlich wird. 

(7)	 Eine zweite Wiederholung kann für die in der Anlage 3 be-
stimmten Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen. 

(8)	 Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studierenden 
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächstmögli-
che Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht ent-
gegensteht. 

(9)	 Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal 
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die 
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. 
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine 
Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zulässig, wenn 
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Master-Thesis von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 2, 4, 7 und 8 
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis 
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das 
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit 
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend 
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der 
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel 
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß

(1)	 Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungster-
min ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2)	 Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er 
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss 
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein 
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund 
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der 
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund 
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnisgrün-
den im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen 
und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3)	 Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung 
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer 
wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten 
von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4)	 Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1)	 Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass 
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der 
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen 
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten. Die 
Studierenden sind bis zum Semesterbeginn im jeweiligen Fach 
über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in Kennt-
nis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs wird 
vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie be-
darf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
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schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß. 
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a)	 Mündliche Prüfung (§ 12)

b)	� schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-
ten

c)	 Hausarbeit

d)	 Referat/Präsentation

e)	 Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien

f)	 Projektarbeit (§ 14)

g)	 Alternative Prüfungsleistungen können sein:
	 –	 Referate
	 –	 Präsentationen
	 –	 Rechnerprogramme
	 –	 Rollenspiele
	 –	 Diskussionsleitungen
	 –	 Kolloquien
	 –	 Sonstige schriftliche Arbeiten
	 –	 Experimentelle Arbeiten
	 –	� Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
	 –	 Hausarbeiten
	 –	 Projektarbeit (§ 14)

(2)	 Ein Referat beziehungsweise eine Präsentation ist im Lehr- 
beziehungsweise Lernzusammenhang der Lehrveranstaltungen zu 
halten. Es umfasst die eigenständige systematische Aufarbeitung 
eines Themas oder Themengebietes der jeweiligen Lehrveranstal-
tung unter Einbeziehung der einschlägigen Literatur. In einem 
kurzen Vortrag von 15 bis 30 Minuten soll die Diskussion über die 
entsprechende Thematik eröffnet und vertieft werden.

(3)	 Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorberei-
tung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments sowie 
die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchsab-
laufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4)	 Ein Entwurfsprojekt ist eine selbstständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor 
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu 
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5)	 Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens 
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kollo-
quium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen 
kritisch reflektiert wird.

(6)	 Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem 

Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes ver-
langt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für 
chronisch kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinnge-
mäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1)	 Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat über 
breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2)	 Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern 
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3)	 Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und 
höchstens 45 Minuten.

(4)	 Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis 
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer.

(5)	 Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht 
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung 
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die 
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1)	 In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten 
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Fa-
ches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klausur 
soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten.

(2)	 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der 
Regel, mindestens aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von 
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten 
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.



Nr. 1/2009	 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 	 167

§ 14
Projektarbeiten

(1)	 Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur 
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und 
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2)	 Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall 
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die 
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. 
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3)	 Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel 
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4)	 Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit 
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar 
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15 
Master-Thesis und Kolloquium

(1)	 Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium 
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2)	 Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an 
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar 
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3)	 Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein 
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas 
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschlä-
ge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt der 
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das 
Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben werden. 
Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den 
Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der zu-
ständigen Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von Amts 
wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anlage 1 für 
die Pflichtmodule vorgesehenen Credits erworben hat, nach der 
letzten Modulprüfung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vor-
schlag für das Thema einreicht. 

(4)	 Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit 
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die 
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheid-
bar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 er-
füllt.

(5)	 Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis, deren Verlänge-
rung sowie deren Sprache werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-
Thesis eingehalten werden kann. 

(6)	 Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt 
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Master-
Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder anderen 
künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im Original mit 
je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts abzuliefern. Bei 
der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend ge-
kennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der 
Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7)	 Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von 
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Be-
treuer der Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden 
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen 
sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln 
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung 
durch die beiden Prüfer wird die Note der Master-Thesis aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender An-
wendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll 
vier Wochen nicht überschreiten.

(8)	 Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium 
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Er-
gebnisses mitzuteilen.

(9)	 Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission, 
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur Be-
wertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Absatz 7 
bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt min-
destens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium ist 
hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil von 
25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kolloquium 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Gesamtbe-
wertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die Mas-
ter-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu wie-
derholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1)	 An der Hochschule wird ein Prüfungsausschuss für das Fern-
studium gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende 
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die 
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig. 
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2)	 Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammensetzung 
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wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher Mitar-
beiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Professoren 
zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatzmitglied 
aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die 
Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt 
drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperio-
de weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr 
Amt angetreten haben.

(3)	 Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat aus demjenigen Fachbereich bestellt, der für den jewei-
ligen Fernstudiengang verantwortlich ist. Entsprechend werden für 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. 
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. 
Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vor-
sitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren 
mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesen-
heit die Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder 
des Prüfungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentschei-
dungen, insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und 
über die Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Stu-
dienleistungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschluss-
fassung über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungs-
aufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die stu-
dentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4)	 Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen 
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss 
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das 
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen 
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum 
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6)	 Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7)	 Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist 
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1.	 über den Kandidaten das Sorgerecht hat;

2.	� zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung 
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8)	 Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1)	 Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses 
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule 
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahren zuständig.

(2)	 Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1.	� Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen 
für die Prüfungen

2.	� Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landeshoch-
schulgesetz

3.	 Führung der Prüfungsakten

4.	� Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten,

5.	� Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu 
Modulprüfungen und zur Master-Thesis,

6.	 Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5

7.	� Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-
mins

8.	� Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1 
Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9.	� Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas 
für die Master-Thesis

10.	Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten

11.	Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis

12.	Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13.	�Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1)	 Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu 
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§  36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte 
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die 
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2)	 Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen 
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.
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(3)	 Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4)	 Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an einer 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demselben Stu-
diengang erbracht wurden. 

(2)	 Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits 
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten.

(3)	 Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen 
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

(4)	 Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind 
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig.

(5)	 Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Stu
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6)	 Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor der 
Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachver-
treter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1)	 Voraussetzung für die Zulassung zum nichtkonsekutiven Mas-
terstudium Vertrieb und Marketing / Sales and Marketing ist ein 
erster akademischer Abschluss mit mindestens 210 Credits, der an 

einer nationalen oder internationalen Hochschule erworben wurde. 
Kann die Anzahl von 210 Credits nicht nachgewiesen werden, ist 
es möglich auf Antrag eine zu den Zugangsvoraussetzungen zu-
sätzliche einschlägige Berufspraxis von 1 ½ Jahren (in Vollzeit) 
oder 3 Jahren (in Teilzeit) mit maximalen 30 Credits anzurechnen. 
Im Einzelfall ist es auch möglich über den Besuch von Veranstal-
tungen an der Hochschule Wismar vor Aufnahme des Studiums 
weitere Credits zu erwerben. Hierüber entscheidet das Prüfungs-
amt auf Antrag. Die zu wählenden Module werden vom Studien-
gangsverantwortlichen festgelegt.
Weiterhin ist für die Zulassung in der Regel eine mindestens ein-
jährige einschlägige kaufmännische Berufspraxis nach dem ersten 
akademischen Abschluss in den Gebieten

•	 Management
•	 Vertrieb und/oder
•	 Marketing
•	 Betriebliche(s) Steuerung/Management

nachzuweisen. Im Zweifelsfall entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(2)	 Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer ein Studium nach 
Maßgabe der Studienordnung absolviert hat.

(3)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der 
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung 
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben ist.

(4)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom 
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag 
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf 
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt 
wurden:

1.	� die im Absatz 1 genannten Zeugnisse beziehungsweise Nach-
weise

2.	� Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß 
der Studienordnung

3.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entspre-
chender Prüfungen

4.	� eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer 
Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Studien-
gang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland

5.	� eine Erklärung darüber, dass bisherige Versuche gemäß 
Punkt 4 einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden be-
ziehungsweise dass auch kein entsprechendes Prüfungsver-
fahren an einer anderen Hochschule anhängig ist und

6.	� im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, die nach den Absätzen 1 bis 3 
erforderlichen Unterlagen in der vorgeschriebenen Weise beizu
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fügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne 
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(5)	 Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt wer-
den, wenn

1.	� die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die 
Verfahrensvorschriften nach den Absätzen 3 bis 5 nicht erfüllt 
sind oder

2.	 die Unterlagen unvollständig sind oder

3.	� der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung 
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung 
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Fa-
ches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in 
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2)	 Die Master-Prüfung wird  mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

Die Zulassungsvoraussetzungen zur Master-Thesis und zum Kol-
loquium werden in der Anlage 3 geregelt. 

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1)	 Die Master-Prüfung besteht aus

–	 den erforderlichen Modulprüfungen und 
–	� der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 

§ 15.

(2)	 Die Module des Masterstudiums sowie deren Umfang und Art 
sind der Anlage 1 zu entnehmen. 

(3)	 Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4)	 Die Studierenden wählen im 3. Semester die Spezialisierung 
Marketing oder die Spezialisierung Vertrieb. 

Spezialisierung Marketing 
–	 Customer Relationship Management
–	 Online-Marketing
–	 Praktische Marktforschung

Spezialisierung Vertrieb
–	 Vertriebsstrategie Informatik II
–	 Verhandlungstechnik
–	 Multi-Chanel-Management

Gemäß der Spezialisierung müssen die entsprechenden drei Mo-
dule belegt werden. 

(5)	 Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(6)	 Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das 
betroffene Studienfach angeboten werden.

(7)	 Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er 
sämtliche andere Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und 

Zeugnisergänzung

(1)	 Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
zwei Drittel, die  Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil 
von einem Drittel in die Gesamtnote ein.

(2)	 Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3)	 Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.
	
(4)	 Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in 
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der 
Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note 
sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. Auf An-
trag des Kandidaten kann die bis zum Abschluss der Master-Prü-
fung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen 
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt zum 
Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5)	 Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6)	 Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7)	 Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung 
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2I, aus der die interna
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tionale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das 
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer Sprache:

a)	� Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des 
Absolventen

b)	� Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen 
Qualifikation und zum Fachbereich 

c)	� Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen 
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des 
Studienprogramms

d)	� Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e)	� Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren 
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f)	� Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des 
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g)	� Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum,  
Stelle)

h)	� Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das 
nationale Hochschulsystem

§ 25
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1)	 Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende akademische Grad „Master of Science“ verliehen. 

(2)	 Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 26
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

(1)	 Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-

kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung 
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Thesis.

(2)	 Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Mo-
dulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die 
Modulprüfung  für „nicht ausreichend“ und die Master-Prüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3)	 Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

(4)	 Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die  
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund 
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist 
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 28
Inkrafttreten

(1)	 Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von 
Kandidaten, die im Wintersemester 2005/2006 für einen Master-
Fernstudiengang Vertrieb und Marketing / Sales and Marketing an 
der Hochschule Wismar eingeschrieben werden.

(2)	 Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 und 18. Septem-
ber 2008 sowie der Genehmigung des Rektors vom 17. November 
2006 und 19. September 2008.

Wismar, den 19. September 2008

Der Rektor
der Hochschule Wismar

Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 162  
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Anlage 1

Prüfungsplan

PM  1. Sem.  2. Sem.  3. Sem.  4. Sem.  

Nr Fach Prüfung CR Prüfung CR Prüfung CR Prüfung CR

0001 wissenschaftliches Arbeiten
K120 o. R  

o. PA
2

      

0002 Unternehmensstrategie
K120 o. R  

o. PA
4

      

0003 Grundlagen des Marketing
K120 o. R  

o. PA
4

      

0004 Grundlagen des Vertriebes
K120 o. R  

o. PA
4

      

0005
Ethische, soziale und 
kulturelle Aspekte

K120 o. R  
o. PA

3
      

0006 Soziale Kompetenzen
K120 o. R  

o. PA
3

      

1001 Marktforschung
  K120 o. R  

o. PA
4

    

1002 Vertriebsorganisation 
  K120 o. R  

o. PA
3

    

1003 Verkaufspsychologie 
  K120 o. R  

o. PA
3

 

1004 Marketingkonzepte
  K120 o. R  

o. PA
4

    

1005 Projektmanagement 
  K120 o. R  

o. PA
3

    

1006 Marketing-Recht
  K120 o. R  

o. PA
3

    

2001 Konsumentenverhalten
    K120 o. R  

o. PA
4

  

2002 Vertriebs-Controlling
    K120 o. R  

o. PA
4

  

2003 Quantitatives Marketing
K120 o. R  

o. PA
3

 

Spezialisierung Marketing / Wahlpflicht*

2004.1
Customer Relationship 
Management

    K120 o. R  
o. PA

3
  

2005.1 Online-Marketing
    K120 o. R  

o. PA
3

  

2006.1 Praktische Marktforschung
    K120 o. R  

o. PA
3

  

Spezialisierung Vertrieb / Wahlpflicht*

2004.2  Vertriebsstrategie
    K120 o. R  

o. PA
3

  

2005.2  Verhandlungstechnik 
    K120 o. R  

o. PA
3

  

2006.2  Multi-Chanel-Management
    K120 o. R  

o. PA
3

  

2007 offene Fachtagung     R/P o. PA 5

3001 Master-Thesis
Thesis + 

Kolloquium 25

Gesamt 20 20 20 30

Erläuterungen:

CR Credits
PM Pflichtmodul
PA Projektarbeit gemäß § 14
R Referat gemäß § 11 Abs. 2
K Klausur, schriftliche Prüfung gemäß § 13
Die Zeiteinheiten nach K entsprechen Minuten.

* Die Studierenden wählen zu Beginn des dritten Semesters ihre Spezialisierungsrichtung und belegen nur die Module der gewählten Spezialisierung
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Anlage 2
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit für den weiterbildenden Master-Fernstu
diengang Vertrieb und Marketing / Sales and Marketing beträgt 
vier Semester.

§ 2
Umrechnungstabelle für ECTS-Noten

Rechnerischer Wert 	 ECTS-Grade	 ECTS-Definition 
Note	

1,0 bis 1,5	 A	 excellent
1,6 bis 2,0	 B	 very good
2,1 bis 3,0	 C	 good
3,1 bis 3,5	 D	 satisfactory
3,6 bis 4,0	 E	 sufficient
4,1 bis 5,0	 F/FX	 failed

§ 3
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung 
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1.	 ein besonderer Härtefall vorliegt oder

2.	� der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-
den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3.	� er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, wobei nicht 
mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wiederholt 
werden können.

Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses für das Fernstudium einzureichen.

§ 4
Zulassung zu Master-Thesis und Kolloquium

Das Thema der Master-Thesis wird frühestens vergeben, wenn 
56 Credits gemäß dieser Prüfungsordnung nachgewiesen werden 

können. Zum Kolloquium wird nur zugelassen, wer 65 Credits 
erworben hat. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

§ 5
Bearbeitungszeit Master-Thesis

Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt 20 Wochen. Die 
Master-Thesis wird in der Regel im 4. Semester bearbeitet. Im 
Einzelfall kann auf Basis eines begründeten Antrags der Prüfungs-
ausschuss für das Fernstudium die Bearbeitungszeit ausnahms-
weise um höchstens zwei Wochen verlängern. Der Antrag ist 
schriftlich beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für das  
Fernstudium einzureichen.

§ 6
Sprache der Master-Thesis

Die Master-Thesis ist in deutscher oder englischer Sprache abzu-
fassen. Auf Antrag des Studenten und im Einvernehmen mit dem 
Betreuer kann der Prüfungsausschuss für das Fernstudium zulas-
sen, dass die Master-Thesis in einer anderen Sprache verfasst 
wird; in diesem Fall muss sie eine Zusammenfassung in deutscher 
Sprache enthalten. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses für das Fernstudium einzureichen.

§ 7
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, davon vier 
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Stu-
denten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, fällt 
dessen Sitz der Gruppe der Professoren zu.

§ 8
Masterurkunde

Nach bestandener Masterprüfung  verleiht die Hochschule Wis-
mar den akademischen Grad „Master of Science“ (abgekürzt 
M.Sc).

Anlage 3

Besondere Bestimmungen

Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als 
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung 
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. 
Frauen werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen berufliche Schulen
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Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1 und 2 
sind an das Staatliche Schulamt Greifswald, Martin-Andersen-
Nexö-Platz 1, 17489 Greifswald zu richten. Sofern Bewerbungen 
um mehr als eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede 
Stelle gesonderte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist 
mitzuteilen, welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer 
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach 
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schul-
amt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami
lienstand, derzeitige Dienststelle (Schule), gegebenenfalls Amts-
bezeichnung und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruf-
lichen Werdegang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen, 
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt 
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der 
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die 
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.

Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden 
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
folgende freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertreten-
de Schulleiter an öffentlichen Schulen im Arbeitsverhältnis als 
Arbeitnehmer gemäß TV-L ausgeschrieben.

a)	 Name der Schule, Schulart, Ort
b)	 Landkreis, kreisfreie Stadt
c)	� Art der Stelle, Termin der Besetzung (sofern kein Termin an-

gegeben wird, ist die Stelle sofort zu besetzen)

d)	� soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die 
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e)	� befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit der 
Schule

Funktionsstellen – berufliche Schulen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern
  
1. 	 a)	� Berufliche Schule des Landkreises Nordvorpommern in 

Ribnitz-Damgarten
      b)	 Nordvorpommern
      c)	 Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters zum 01.08.2009
      d)	 ca. 2262 Schülerinnen und Schüler
      e)	� befristet in Abhängigkeit von der Dauer der Bestandfähig-

keit der Beruflichen Schule
	 f)	� Lehramt an beruflichen Schulen oder Lehramt an Gym

nasien
	 *siehe Legende

2.	 a)	� Berufliche Schule des Landkreises Nordvorpommern in 
Ribnitz-Damgarten 

       b)	 Nordvorpommern
       c)	� Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters zum 01.08.2009
       d)	 ca. 2262 Schülerinnen und Schüler
       e)	� befristet in Abhängigkeit von der Dauer der Bestandfähig-

keit der Beruflichen Schule
       f)	� Lehramt an beruflichen Schulen oder Lehramt an Gym

nasien
	 *siehe Legende

*Legende

Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite 
Staatsprüfung oder – soweit sie über eine Lehrbefähigung nach 
dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege der Bewäh-
rung erworbenen Lehrbefähigung oder einer gleichwertig aner-
kannten Lehrerlaufbahn für das Lehramt an beruflichen Schulen 
oder für das Lehramt an Gymnasien.    
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